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Aus dem Vorwort S 3
Luthers The en ein Wecker, ein Mahner, e onders

m die em Jahr Auf mich wenig tens haben die The en al o He 
wir daher auch meinestheils in andern und neunzig
Sätzen gegenwärtige ebrechen un rer gerügt habe auf die
Gefahr großen Unglimpfs bey gei tlichen und weltlichen Brüdern,
doch ni ohne ein vorgelegtes gu Vaterun er, we  Ees auch
Luther un in olchen Dingen, und —W5s mich getro t, (das
i t 3 wenig) — WD25 mich reudig acht die er hat 01t be 
fohlen Schrift nd Le er!

S 5—418 Luthers The en
19—35 Harms Satze

Nach o lgende Sa tze!  3  VI. die gegen allerley Irr  und Wirrni  e inner
halb der Utheri  en Ir geri  ind, i t der Aus teller weiter zu

Ererklären, zu elegen, vertheidigen, verantworten bereit.
bittet, falls ihm die Arbeit zuviel wurde auf Einmal, alle en uthe 
raner n8D mit ihm Gleichdenkenden, die de Wortes von den Lippen
oder aus der er ma chtig  ind, òèònm ihren bru derlichen Bey tand.
Wenn man ihn  elber des rrthums ü berfu hret, wird er das Ge
n  ni eben  o ran und rey in die Welt chicken wie te e Sa tze
Uebrigens lles Gottes Ehre, der Kirchen Be tem und zum dank
baren Andenken Luthers.

Wenn un er Mei ter und HBerr e us Chri tus  pricht: „Thut
Buße!“  o will er, daß die Men chen  ich nach  einer Lehre formen

Wenn ich hiermit Harms The en wieder abdruchen a  e,
 o das zund um der nachfolgenden Arbeit willen Da  i
dort zwar nicht alle, aber doch ehr viele dbon den The en 90
und manchen Le ern tle e nicht zur Verfügung  tehen möchten, müßtendort die ent prechenden Sätze anmerkungswei e, al o hier And da,
ohne Zu ammenhang wiedergegeben werden Da len mir doch
glei un eren Le ern neu 8 chenken.
richtiger, die The en im Zu ammenhang voranzu tellen,  o  ie V —

be tes erR die Form i t ielfach anfechtbar, und die Gedanken man
ewi ind  ie nicht Harms

geln nicht  elten dur dachter Arhei
ge prochen  einer eit, eshalb en  ie gewirkt für alle Zeiten und

C  ie ind ein Ort gewe en,
in onderheit für Un ere Landeskirche die en Orte des „Kleinen
Archidiakonus“ ind durch ottes Fügung ein ein in der David  eln der gewe en, der den Rie en Rationalismus  o hart getroffen hat, ich nicht wieder hat rholen Rönnen An Einfluß und Wirkungskrafft  5
 ind die The en ohne Frage das bedeut am te er un eres eswighol teini chen Kirchenvaters chon arum darf kein Jubelfe t es engehen, ohne  ie uns aufs neule b0l Uugen  tellen

man  ie gründli na Ent tehung Uund Ab icht erklären,
man einen ganzen Kommentar reiben Das i t nicht meine

bietet
Ab icht, zuma die olgende Arbeit für manche e e einen ommentar

gebe nur ganz par am einige Noten, miur  elber das Ver
ndnis auf den erften Blich nicht Rlar WMDal.
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 ollen; ormt aber die e  re nicht nach den Men chen, wie ¹mali

jetzt thut, dem veränderten eitgei gema ß Tim. 4,
. Der Lehrbegriff OwO des Glaubens als des Handelns i t

nunmehr al o geformt, daß im Ganzen  chon die en  en hinein 
pa  en er mu   en jetzt wiederholt werden Drote t und eform

Mit der Idee einer fort chreitenden Reformation,  o wie man

ie e Idee gefa  e hat und vermeintlich an  ie gemahnet wird, re·

formirt man das Lutherthum ins Heidenthum hinein und das Chri ten 
thum  * aus der Welt hinaus.

Da der Lehrbegriff des Glaubens  ich nach dem Lehrbegri
des andelns, die er nach dem andeln der Men chen geformt
hat,  o muß wie immer damit angefangen werden: Thut uße!

5. ie e Dredigt ergeht, enn reformatori che Seit i t, an

Alle, ohne 3u unter cheiden ute und Schlechte; denn auch die dem
fal chen Lehrbegriff gem  ich geform haben, werden fu r Schlechte
ange ehn.

Der chri tliche ehrbegriff wie das chri tliche Leben  ind evde
nach einem zu bauen.

Gren die en  en in ihrem Handeln auf dem richtigen
Wege,  o ko nne man  agen In der Lehre gehe ruckwärts und im
Ceben gehet vorwa rts, dann ommet ihr zum wahren Chri tenthum.

Die Buße erzeigt  ich zuvo rder t als Wiederabfall von dem,
der  ich oder den fan e etzet hat an die Sta tte Gottes, welches war

Lutheri Seit N gewi  em Betracht der Pab t, ihm der Antichri t.
Den Q un rer Seit, un ern Antichri t, können wir

MN HZin icht des Glaubens die ernunft, in Hin icht des Handelns
Th cht der Buße bedürftige: das al che

Dogma der Rationali ten beruht auf ihrer al chen Moral, le e
auf ihrer fal chen  ittlichen Ein tellung (Th nd 25), fal che
re i t Aher e chu

bis die al che OT der Rationali ten
en Mißbrauch de egriffs „Gewi  en“).

Th Lück wärt s, nämlich szum en Glauben, dDOJL
WaL e  erer rd4 ber  o darf man nicht  agen, weil
die en chen m ihrem Handeln auf verkehrtem ege  ind,
daher  ich nicht ein Vorwärtsgehen,  ondern um einen b  9
neuen Anfang Buße) handelt.

Th ernun un 8d Gewi  en N. hier und wei 
terhin ets als autonom (von ott und  einer Offenbarung
losgelö t) 8 ve  e  en darin eg die Spitze und zugleich die
Rechtfertigung der den Rationaliften völlig unverftändlichen, 10
als unfromm er cheinenden
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das Gewi  en, nach ihrer beyder, ihnen gegebner, Stellung
Chri tenthum Gog und Mag Offenb 8 welchem etzten

man die reyfache Krone aufge etzt hat die Ge etzgebung, die Be
lobung und die Be trafung

10 Das ewi  en kann aber kein e e geben ondern nur

vorhalten und ein chärfen die Ge etze, welche Ott gegeben hat
kann ni loben als WwS ott gelobet hat nicht  trafen als mit
Vorhaltung der Strafen Gottes nach Gottes WMort welches der
Text des Gewi  ens i t

Das ewi  en kann nicht Sünden vergeben mn andern
Dorten da  elbe Niemand kann Sünden vergeben Die
Vergebung i t Gottes

Daß die peration als enter das Gewi  en ab
zu chneiden — bvo Orte Gottes bey Einigen nicht vo  ra worden
i t, das i t be ondere na Gottes die en

15 Wo0 fie vo  r i t, daß da nicht iel mehrere Schlechtig
keit  ich hervorthut das anken Miu theils den Ge etzen der rig
keit theils den Satzungen der Sitte die noch mmer gottesfu rchtiger
' t als der herr chende Lehrbegriff

14 ie e Operation, infolge deren Ott vo Richter tuhl
Cra und Jeden  ein eignes Gewi  en hinauf hat en a  en, i t
ge chehen, wa hrend keine Wacht un rer Kirche war

15 Calixtus, der die Tugendlehre rennte von der Glaubens?
ehre, hat dem ewi  en den Stuhl der Maje ta t e etzt, nd Rant,
der die Autonomie (die elgne Ge etzgebung) des Gewi  ens lehrte,
hat 0  e  E hinaufge etzt

16 Es verdient hi tori che eleu  ung, wie das Wort
„gottesfu rchtig“ zurückgetreten  ey das hervortretende Wort
„gewi  enhaft“ nach den vorhandenen Seitbuchern und ob nicht Be
lege 5 finden even, daß die  ogenannte Gewi  enhaftigkeit die Ge
wi  enlo igkeit von jeher befordert habe

12 Ho rt das ewi  en auf le en, nd fängt an

 chreiben,  o fa llt das O ver chieden Wie die Hand chriften der Men chen
aus enne meir Jemand eine un die Jedermann Afur

18 Ho rt das Gewi  en auf, ein Diener des go ttlichen Gerichts
Üüber die un zu  eyn,  o wird  einem Gerichte Ott nicht
einmal Diener  ein la  en Der Begriff von go ttlichen Strafen ver

winde ganz
19 Früher War  chon die ur vor go ttlichen Strafgerichten

entfernt worden Die dazu die Ableiter erfunden haben, verdienen
nicht gleichen uhm und an Wie Franklin

Die Bußtage  tehen noch da als Srinnerungen des alten
Glaubens Man ha tte be  er ge  han, ihnen keine neue Be

2*
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deutung gegeben Bettage der Name i t On ver chwunden, wie
denn auch ein Vernunftgla ubiger con equenterwei e garnicht eten kann.

2 Die Vergebung der Sünden ko tete doch eld im  echs  ehnten
Jahrhundert; im neunzehnten hat ian  ie ganz um on t, denn man
bedient  elb t ami

Die amalige eit  tand her wie die etzige, weil na her
bey Ott.

5. thun, bey wem d bey  ich elb t d ranen
Oer Reue weinen,  ich verweinen d Der Gnade Gottes  ich
tro  ten, 10, wenn er die natu rlichen  chlimmen Folgen meiner
haten abwendete! Die e Sprache der jetzt herr  ende Cehrbegriff.

24 50 Ort, Men ch, a t du vor dir, hieß im Een
Ge angbuch In neuern Seiten hat man den Teufel todtge chlagen
und die Ho lle zugeda mmt.

25 Ein Irrthum in der Tugendlehre erzeugt Irrthum In der
aubenslehre; wer die Tugendlehre auf den opf  tellt, der
 tellt die aubenslehre auf den Oopf

Sittern und en muß man, wenn man edenkt wie gott 
los, ohne Ott und de  en Uur die Men chen jetzt  ind

4 Nach dem alten Glauben hat Ott den Men chen er  affen;
nach dem Glauben er chafft der Men ch Gott, und wenn er

ihn ertig hat,  pricht er : oja! Je  44, 12—20
Daß die Operation, als einen enker die ernun ab

zu chneiden vo Worte Gottes, bey Einigen nicht vollbracht worden
i t, das i t eine e onore Gnade Gottes an die en.

Wo  ie vo  1 i t, daß da nicht viel mehr nglaube  ich
hervorthut, das danken wir zum ei den fru hern Eindrücken der
Glaubenswahrheit, die  chwerlich ganz vertilg werden können.

le e Operation, nfolge deren jede geoffenbarte eligion,
al o die ri tliche auch, in ofern und in oweit als  ie Ri mit der

3u —— „Berweinen, eute als Verbum kaum
mehr bekannt (nur noch,  chon adjektivi geworden in „Ver 
weinten Augen“), aber Harms Zeiten no ebendig (vgl
He Volksthümliches Wörterbuch der eu  en Sprache,
1822), edeute durch nen verderben, 8 ni machen
Sinn der rage  cheint er  ein: Wir tugendhaften,
edlen Men chen  ollten durch  o antiquierte inge Wie Reue Uund
Buße uns  elb t ent tellen,  ollten uns  elber er machen,
als Wir in

15 gegen 06 ogma der Rationali ten
tden ißbrauch der Vernunft).
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Vernunft überein timmt, gänzlich, verworfen wird, i t ge chehen,
wa hrend keine Qch M un rer Ir woa

51. Wer FEE   ie zuer vorgenommen habe, weiß ich nicht; wWwer  ie
ber zuletzt vor  1  N at, das weiß ch, und Zol tein weiß

. Die  ogenannte Vernunftreligion i t entweder von Vernunft
oder von Religion oder von beyden entblo ßt.

Ihr Ufolge  ieht man den Mond fu r die Sonne an.

34 i t unter cheiden ein zweifacher Sprachgebrauch Ver
nun als Inbegriff aller Gei teskräfte, die den Men chen auszeichnen,
und Vernunft al eine be ondre Gei teskraft. In die er etzten Be 
deutung wird behauptet, daß Vernunft  o wenig eligion re als
 ich ehren

35 Ob du die rechte oder die linke Hand brauch t, das i t einer 
ley; aber den Fuß an ta er  an oder das Ohr an ta des uges,das i t nicht einerley, und eben  o wenig einerley i t E. mit welcher
Gei teskraft du Religion vornehme t.

Wer des er ten Bu  Abens der Religion, heißet „Heilig,mit  einer Vernunft ma chtig werden kann, der en  tete mich  ich
Ich kenne ein religio  es Wort, de  en die ernun zUurHälfte ma chtig i t und zur Hälfte nicht „Feyver.“ Die Vernunft agtnicht arbeiten W. wird das Wort verwa ndelt un „Feyerli  eit“,

I ts der Vernunft gleich entrückt, ihr wunderlich n8. hochen Weihen, Segnen. Die Sprache i t  o voll und das Een
0 reich aAn Dingen, die eben  o entfernt On der Vernunft wie bo  2
den leiblichen Sinnen iegen Ihr gemein chaftliches Gebiet SMyfti che, die Religion i t ein Theil die es Gebietes Terra incognitafür die Vernunft.

5 Die Vernunft i t genau ins uge 3 nehmen denn  ie gebehrdet  ich nd  pri oft als wa re  ie da gewe en,  o herzlich, gemu thlich, gla ubig oder wie man nennen will.

3 u 8y 31 eht auf die 1215 herausgekommene,Pa tor Nie un e orgte  og 55  onaer Bibel“, vgl Th
Eins der bei Harms beliebten Wort piele und

eben deshalb nicht allzugenau nehmen.
3 u 'dy Man die Vernunft als das Lichtgebende

an, während  ie doch allein von der Offenbarung das lch Emp angen kann.
3u Th Wie modern i t doch der alte Harms Vgd o 11 0 Das Heilige, und die Schriften eines Heiler!
3u Th 38 d G0 gewe en, nämlich im Uunbekannten

Lande des My ti chen
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Gleichwie die Vernunft hren er tan hat, al o hat auch
das HBerz  einen Der tand, Nur gan andern Welt zugekehrt.

Es i t noch nicht hinlanglich unter ucht, wenig tens da Er
gebniß nicht o ffentlich einge tanden worden, ws fu r einen run
habe, daß man  o  pat auf Vernunftreligion gekommen i t Ils ware
die Vernunft  o  pa t Ur Welt gekommen.

ESinige Wahrheiten der geoffenbarten Religion vermag der
Men ch, nachdem  ie ihm gegeben  ind, wiederzufinden Uter gewi  en
Er cheinungen der Qatur nd der Men  enwelt. ie e zu ammen,
3zwey oder drey, nennt man natürliche oder Vernunftreligion, Uun

geachtet die ernun auch abey weder 3u geben noch nehmen hat
42 Das Verha ltniß der  ogenannten natu rlichen Religion zur

geoffenbarten i t Wie das Verha ltniß des was Oder Wie
das Verha ltniß der geoffenbarten eligion Ur geoffenbarten Religion.

wirft  ie die45 Wenn die Vernunft die Religion anta tet,
Derlen hinaus und  pielt mit den chalen, den ohlen orten

47 Sie thut Wie der rediger that welcher den y iker Ritter
Copulirte Su den DVorten des Formulars „Was Ott zu ammen

5esfu gt das  oll der Men nicht  cheiden,  7. er elbe hinzu
 ey denn QAus wichtigen Gruünden Nachlaß eines Phy
 ikers Zeidelb 1810 LXXIII

45 Sie 2  5  ieht das Heilige des Glaubens 16 den Kreis
Erfahrung und pricht WwWie Aluhamme „Wie Ott einer

Sohn haben d Er hat 10 keine Frau!“
46 Don den LQ  —.  ippen gewi  er rediger lauten die Orte „Un er

„IhrBeilan nd Erlö er,“ wie unter den Briefen die Orte
Freund und Diener. Der Charakter ihrer Predigten aber i t die er:
Sie en an tatt der Arzeney das Recept einnehmen; mit gangbaren
orten durch den Ver tand 5 Herzen.

Zu 2 39 „Herg Thlart Harms anderswo als den
populären Ausdruch für das leiermacher che „Gemüt“

3u 29 42 Der infache Sinn i t Nur die geo  L
Religion t t wirklich Religion die natürli i t iberhaupt keine

3u h Der ationalismus e ur  cheinbar
geringfügige Zu ätze die geoffenbarten Wahrheiten IN ihr Gegen
teil verkehren

SieTh 4 5 Sure llmann Koran 103)
haben dennoch ott Gei ter zuge ellt die Er  elb t ud
V Unwi  enheit haben  ie ihm Söhne And Töchter angedichtet
Lob und Preis  ei ihm allein und fern Onl ihm alles,  ie
ihm eilegen Der Schöpfer Himmels Aund der Erde Wie  ollte

Sohn Aben da keine Frau At!“
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4  Wenn in Religions achen die Vernunft mehr als ate  eyn
will,  o wird  ie eine Ketzerin. Die meide! Tit 5, Uebrigens
hat das An ehen, als wa ren alle Ketzereyen wieder los gela  en
auf Einmal. Gewi  ener und Naturali ten, Socinianer und Sabelli
GQa Delagianer, Synergi ten, Cryptocalvini ten, Anabapti ten, Syn
Creti ten, Interimi ten, 11. m

48 Wir fu rchten Inqui ition nd Glaubensgerichte, heißt nichts
anders al Wir fu rchten den Misbrauch der Vernunft.

49 Un i t bange vor Do  chlianern ns i t bange vor wahn
Annigen Leuten Eer wider die hat An talten

Sudem Wir en ein fe tes Bibelwort, darauf wir achten,
Petr , 195 und daß niemand mit Gewalt uns a  elbe re
gleich Wetterhahn, davor i t Ur un re  ymboli chen Bu cher
ge orgt.

Auch die Worte un rer geoffenbarten Religion halten Dir

heilig iun ihrer r prache n8 betrachten  ie nicht Wie ein +  2i

3u h 4 7 „G u.— (Conscientarii hießen die
Anhänger des hol teini chen Candidaten Q  105 en mn

Sena der 1674 dorthin Ram  eine dei ti chen Uund athei ti chen
ru  d  e auszubreiten und das ewi  en für die einnzige Au 
Oritat erklarte „Briefe 95f

3Zu Th 4 8 Aun 4 9 Pö chlianer nhänger des
 päter direkt irr innig gewordenen katholi chen Chilia ten ho
moas (1769—-1837) der gerade Jahre 1817 „A N

1l * ge teckt worden WDr übrigen muß ge tehen daß
trotz ange trengten achdenhens namentlich für Th 48 3

keiner mich befriedigenden Erklärung kommen kann Wer  ind
die vI die Inqui ition und Glaubensgerichte ürchten n8
denen vor religiö em Wahn inn bange i t? Die Rationali ten?
Das  ollte enken ber Th 48 5 pat6z NUr wieder auf die
Altgläubigen Wenn le e au Satz emeint  ind dann
Wuare der Sinn Wir Altgläubigen mü  en vermoge des Miß
brauchs der ernun befürchten NU ein Ketzergericht ge tellt
nd als Trlehrer ge cholten werden Wie IM The en
 treite Harms tat ächlich erging „Briefe“ 16 Zu Th 49
ware dann „Briefe“ 74 vergleichen

2— — 50 Gegen den rationali ti chen 1  rauch des
Bibelwortes in onderheit ff.) die 55  onder Bibel“

Zu Th 5 1 UIn Leben Die betonte inza kennzeichnet
Harms ets ni eu durch Sperrdruch  ondern durch
großen Anfangsbuch taben Das i t für das Weitere
merken
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welches nian der Religion ausziehen o nne,  ondern als hren Leib,
mit welchem vereint  ie Ein Leben hat

Eine Ueber etzung aber in eine eEbende Sprache muß alle
hundert Jahr revidirt werden, damit im LCeben  ie bleibe

Es hat die Wirk amkei der Religion gehemmt, daß man

dieß nicht gethan hat Die Bibelge ell chaften  ollten eine revidirte
lutheri che Bibelu ber etzung veran talten.

Eine eu  e Ueber etzung mit Erklärungen deut cher Wörter
ver ehen, heißt:  ie als-die r prache der Offenbarung an ehen. Das
wa re papi ti ch nd abergläubi ch.

Die mit olchen lo  en ediren,
die das ur prüngli che Dort emendiren,
ei den eiligen ei t Corrigiren,
die TI  poliren,
und die dran glauben, zu Teufel hren

In den erklärenden Noten der im re u
Aund Schulgebrauch herausgegebenen altonger Bibel err cht die der
elehrte  ich ausdru ckt, die rationali ti che An icht, Wie das OlE
0  e  e benennt, ein Glaube, nach bibli chem Sprachgebrauch,
welcher tiefer geht und  cha rfer bezeichnet, der Ceufel. Eph , —

57 Wer will behaupten, daß mit die er Bibelausgabe von
den Befo rderern nicht gut gemeinet ev r ber WwWer will leugnen,
daß  ie die als das aller chlechte te Buch auf der öffent 
ich dar tellen?

5 Es fehlte bisher den Vernunftgläubigen aAn einem Baund
und Symbol Unter das i t ihnen gegeben,  o weit  ie  ich ver

einigen können, M die er ibelausgabe.
5 Fortan darf kein rediger lutheri ch, chri tlich predigen.

ohne  ich der Gegenrede QAus die er auszu etzen: ie e a nner
wi  en doch wol Ee  er wie du!

n. wenn er gebeugte Sünder Je u wer der
18—  o freundlich gerufen hat „Rommet her mir alle, die ihr
müh elig und eladen  eyd, ich will euch erquicken“ die e
Bibelausgabe ihn mit der Note aQn *  Das  ollen die e? H  17.  ind 10

3 — das aller chle  te te Bu ch,
dazu die ausführliche Rechtfertigung Aunten Q der Erklärung

Harms
Ty 60 Funk rklart Q 11 28 die Müh eligen

ndb Beladenen als „die von der Laft des jüdi chen Gottes
dien tes niedergedrückt“  ind und entzie mit  olcher Erklärung
die er Stelle den  üßen 10 den  ie Armen Sündern bietet456  E. Fedder en, Claus Harms' 95 The en.  2 4  welches man der Religion ausziehen ko nne,  ondern als ihren Leib,  mit welchem vereint fie Ein Leben hat.  52. Eine Ueber etzung aber in eine lebende Sprache muß alle  hundert Jahr revidirt werden, damit im Leben  ie bleibe.  55. Es hat die Wirk amkeit der Religion gehemmt, daß man  dieß nicht gethan hat.  Die Bibelge ell chaften  ollten eine revidirte  lutheri che Bibelu ber etzung veran talten.  54. Eine deut che Ueber etzung mit Erkla rungen deut cher Wo rter  ver ehen, heißt:  ie als die Ur prache der Offenbarung an ehen. Das  wa re papi ti ch und abergla ubi ch.  55  Die Bibel mit  olchen Glo  en ediren,  die das ur pru ngli che Wort emendiren,  heißt: den heiligen Gei t corrigiren,  die Kirche  poliren,  und die dran glauben, zum Teufel führen.  56. In den erkla renden Noten der im Jahre 1815 zum Volks   und Schulgebrauch herausgegebenen altonger Bibel herr cht wie der  Gelehrte  ich ausdru ckt, die rationali ti che An icht, — wie das Volk  da  elbe benennt, ein neuer Glaube, — nach bibli chem Sprachgebrauch,  welcher tiefer geht und  cha rfer bezeichnet, — der Teufel. Eph. 2, 2.  57. Wer will behaupten, daß es mit die er Bibelausgabe von  den Befo rderern nicht gut gemeinet  eyd  Aber wer will leugnen,  daß  ie die Bibel als das aller chlechte te Buch auf der Welt o ffent   lich dar tellend  58. Es fehlte bisher den Vernunftgläubigen an einem Band  und Symbol unter  ich; das i t ihnen gegeben,  o weit  ie  ich ver   einigen können, in die er Bibelausgabe.  59. Fortan darf kein Prediger lutheri ch, d. h. chri tlich predigen.  ohne  ich der Gegenrede aus die er Bibel auszu etzen: Die e Ma nner  wi  en es doch wol be  er wie du!  60. Und wenn er arme gebeugte Su nder zu Ze u wei t, der   ie  o freundlich gerufen hat: „Nommet her zu mir alle, die ihr  mu h elig und beladen  eyd, ich will euch erquicken“ — fa hrt die e  Bibelausgabe ihn mit der Note an: Was  ollen die ed Es  ind ja  Zu Th. 57: Bibel das aller chlechte te Buch.   . dazu die ausführliche Rechtfertigung unten in der 2. Erklärung  Harms  Zu Th. 60: Funk erklärt zu Matth. 11, 28 die Müh eligen  und Beladenen als  olche, „die von der Laft des jüdi chen Gottes   dien tes niedergedrückt“  ind und entzieht mit  olcher Erklärung  die er Stelle den  üßen Tro t, den  ie armen Sündern bietet.
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f.  emne Juden! und  eine Lehre habt ihr  v* läng t!  oll bloß
ein andrer O es  eyn

61 Man  oll die Chri ten lehren u berall, daß  ie  ich hu ten
vor die er ibelausgabe, nd ihnen V Gottes Namen ver

heißen, auf Glauben un erm Ko nige: Sie wird bald verworfen.
Daß die inlandi  en Bibelge ell chaften ber te e wichtige

Bibelangelegenheit  chweigen und nicht reden, das kann ni gut
geheißen werden.

Man  oll die Chri ten lehren, daß  ie nicht eim blinde
Vertrauen auf die rediger  etzen,  ondern mit zu ehen und
for chen in der Schrift, wie die Berrhoen er, Apo telge ch. 17, b
ichs al o verhalte.

64 Man  oll die Chri ten lehren, daß  ie da Recht haben,
Unchri tliches nd Unlutheri ches auf den Kanzeln wie in irchen
und Schulbu chern nicht eiden.

65 Wenn  on t Niemand  ich umg die re bekummert,  o i t
e orgen, daß das OlE  elber thue, welches freilich N Maaß

noch Siel hat
6 Vertrauen kann das OlE nicht en zu den Obercom 

mi  arien der Kirche, davon mehrere M dem Ge chrey  tehen, daß  ie
 elber den Glauben der nicht en

67 Es i t ein  onderbares Verlangen, daß frey  tehen mu   e,
einen nellen Glauben lehren von einem Stuhl, den der alte Glaube
ge etzt hat, und Qus einem unde, dem der alte Glaube zu e  en
gie P alm ,

Gehe mit Hermann Ta t Uunter die Tinde und predige da,
wenn du deinen neuen QAuben Ni für dich behalten kann t.
Kraffts Jubel Gedachtniß 105 Indeß man hat  *  chon  eit
mehreren Jahren auf den RKanzeln ver ucht und die Ceute haben  ich
verlaufen. 1. 0.

3u Th 61 verworfen, das
ihr bald das Königliche Privilegium entziehen.

der öonig 44
25 Daß die 1815 N un erem Lande gebildeten

Bibelge ell chaften  chwiegen, lag wohl bon allem darin egründet,
der General uperintendent er, der Ols OIm önig be

C Zen or und Ata  er hinter der onger an
un der S  chleswiger Bibelge ell chaft mitwirkte

T h. 6 3 bis 6 7 die der lutheri chen Laienchri ten.
Th Hier empfie Harms den Rationali ten die

Gründung einer * Allein dogu rei ihre religiö e
Kraft N Att
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69 Die Darole der Irrlehrer i t Joh 4, Ott i t ein
Gei t, und alle, die ihn anbeten, mu   en ihn  1 um el und mM der
Ahrhei anbeten. Sie gebehrden  ich damit, als ha tten  ie die ganze
chri tliche I  e, 10 ri tum  elb t gefangen in  einer ede

Ihr Feldge  rey i t Apo telge ch 10, 9 „In allerley
Volk, wer ott fu rchtet nd echt tut, der i t ihm angenehm.“ Das
legen Sie aus (nicht die altonger Bibel) als  ey e8 einerley, 00
u ob 1 ob Halbchri t ob gar nichts.

2 Die Vernunft geh ra en in der lutheri chen I reiht
Chri tum vo Ar, chmeißt Gottes Wort bvon der Kanzel, wirft
Oth ins Taufwa  er, mi allerley Ceute beim Gevatter tand,
wi cht die An chrift des Beicht tuhls Weg, 31 die rie ter hinaus,
und alles OlE ihnen nach, und hat da Onl  o lange gethan. Noch
bindet man  ie nicht d Das  oll vielmehr a chtlutheri ch Aund nicht
Carl tadi ch  ein!

1 Wol könnte die katholi  Kirche, wie man — ihr an innt,
das Reformationsfe t mit un? feyern, denn  D08 den herr  en
Glauben etrifft m un rer Kirche,  o i t  ie eben 0  ehr lutheri ch
wie die un rige.

73 Es wa re wu n chen, daß mamn in ver chiedenen lutheri
en LCändern auch den Text zu einer Sa cularpredigt hätte, Lu
45, 18 Ich will mich aufmachen und meinem Vater gehen Das
krönnte ehr erbauli werden fu r manche Gemeinde, die, vielleicht
mit ihrem Drediger, imn der Fremde des Irrglaubens Runger und
Kummer leidet.

74 Da  +  agen, daß man 10 fortge chritten  ey n der Auf
klärung, das wird man doch nicht begru nden mit der gegenwa rtigen
Fin terniß Iim wahren CThri tenthum ‚ lele Tau ende können erkla ren

Zu Th 71. Lei Chri tum vom Allar durch
die Leugnung  einer per önlichen Gegenwart MmM Abendmahl,
wir Koth In 5 Ufwa  e macht die Qufe
mein, profan, indem  ie ihren  aeramentalen dL  er läugnet,

allerley e U e Yhm Gevatter tand, indem
 ie  elb t Juden dazu läßt („Briefe“, S 32); die
de Be his Ab olution,; an deren Stelle  ie die
allgemeine Beichte als „Präparation“ für das heilige Mahl

die rie ter hinaus: nimmt den Gei tlichen den
prie terlichen Charakter und macht eben dadurch die un
populär

3u Th eben  o  ehr eben  o wenig.
3u Th. 74 Wie der Vernunftglaube die wahre religiö e

Volksbildung untergr zeig Harms
S 82

in den „Briefen“,
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wie ein t die Johannisjünger, Apo telge chichte 19, 77  tr haben
auch Rie geho ret, ob ein eiliger ei ey Note der alt. Bi  2
heiliger Gei t, voll ta ndiger Unterricht im Chri tenthum.)

Als eine arme Magd mo chte man die lutheri che Iu
ketzt durch eine Copulation reich machen. Voll  iehe den Act 10
nicht über Cuthers Gebein! Es wird lebendig davon und dann
Weh euch!

— Die da meinen, „brach e5s  7.  ey eimn Wöoörtlein von großem
Reichthum und fu r 0Q0  E  L,  o weit  ie ko nnen, die lutheri che I
aufzugeben bereit  tehen,  ind unwi  ender als das unbefragte Volk,
das man Über  einen Glauben doch wol efragen ollen, 9e 
chweige als Co  cher Vergl e  en StoOria Motuum, In deil ame
Orte 14

77 Sagen, die Seit habe die Scheidewand zwi chen Lutheranern
nd Reformirten aufgehoben, i t keine reine Sprache Es gilt, we
 ind abgefallen von dem Qauben ihrer irche, die Lutheraner oder
die Reformirten d oder beyde d

78 War auf dem olloquio Marburg 529 Chri ti Ceib
und lut im 10 und Wein,  o i t noch 817

79 Wenn nicht Frevel i t,  o i t doch Leichtfertigkeit,
die der I ver chließen und den Schlu   el wegwerfen.
Dawider  ollten alle Lutheraner agen Wir prote tiren. Welches zU
 agen V Dännemark noch unverboten i t 80 thut  einer eits ein
recht  affner genfer andioa nd will nicht den Glauben  einer
Kirche cachiren. Bamb Corre ponden No 146

er Verbindung, zumal da  ie das Aeußer
iche beru hrt, Unter beyder eitigem Vorbehalt des Innerlichen, wa re
wol eines einzigen Lutheraners oder Reformirten Drote tation

Wider die gerade 1817 inaugurierte Union
der beiden evangeli chen Kirchen

3u Th „Hei  ame oLlr oder friedfertige An
rede die reformierten Gemeinden in Teut chland“ i t der te
eines Anhangs V u  t großer „Historia
tuum zwi chen den Evangeli ch-Lutheri chen und Reformirten“.

Teil, Frankfurt nod Leipzig, 1724 In en 88 14 ff behandelt
Lö cher die Unter chiede in der re der Lutheri chen nd der
Reformierten, bezw die Vorzüge jener vor die er

zu Th Der Sinn  cheint  ein: Gerade mM den
Eigentümlichkeiten der —— iegen ihre be onderen hätze
vgl Th 92—94) Die e ver chließt man durch die Union Die
ü  el die wegwirft,  cheinen die  ymboli chen Schriften
3 ein
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Matth 25, 9 Nicht al o! auf daß nicht un?s und euch gebreche.
L.  e aber hin den Krämern.

8 Es wird den Erbauern der neuuen ü ogenannten evangeli chen
Kirche gehen, wie den Dithmar chern mit ihrem Klo ter Bem
ming tedt gegangen i t da wollten keine Jungfrauen herein n8. et 
nige alte Bäuerinnen iefen wieder hinaus Die es Rlo ter wWar nicht
volksthu mlich und le e Kirche i t ni chri tenthümlich. V Bolten

Ge ch 5. 2
82 Gleichwie die ernun die Reformirten gehindert hat, ihre

1  —  KLirche auszubauen nd ur Einigkeit zu bringen, o wu rde die Auf
nahme der Vernunft in die lutheri Rirche Verwirrung und
Her törung m der elben anrichten.

85. Verwirrung mit den Bekenntniß chriften, die nichts an.
ers in al eine be timmte allgemein angenommene Auslegung der
H½ Schrift.

84 Verwirrung mit den auctori irten und angenommenen
RKirchenagenden, Ge angbu chern nd Katechismen, wie denn 0u
der öffentliche Vortrag vielerwärts in grellem gra ulichem Wider pruch
An heiliger Sta tte da teht.

85. Verwirrung iunter den Lehrern, der eine alten, der
andre euen QAuben predigt. Der  o hochbelobte Wahl pruch
e   9, 14 „Pru fet lles und das Be te behaltet!“ wird fäl ch lich von freyver Pru fung des bibli chen Glaubens ver tanden.

8 Verwirrung in dem Verha ltniß zwi chen Lehrern 18 Ge
meinden. einrich von Zutphen hat eine The is aufge tellt: „DieKirche Chri ti theilt  ich V Drie ter und Laien.“ Die neuen
lehrer würden  ich ausdrücken: Die Ir Chri ti heilt  ich in Ku  terund Nichtku  ter. Ja, waären die Drie ter re Ku  ter, custodes!

3u T h 82 Harms i t mit vielen Lutheranern der Mei
I daß die Reformierten der ernun viel Ee [VN der
11 eingeräumt gl „Briefe“, 92 f.) und adur eben die
Zer plitterung ihrer verur acht haben Tat ächlich inddie evangeli chen Sektenkirchen aft aus chließlich auf reformier tem Boden ent tanden.

82 89 wider die Aufnahme der Vernunft als kirchliche  5  . Prinzip in die lutheri che Kirche
3 u Ty Kü ter Und ichtkü ter ein EL.

2. Es rag  ich NUr, in welchem Sinne Harms von Kü tern pricht, ob5 als von ungeweihten Kirchendienern oder als von
„Schulmei tern“. Jedenfalls ill auch hier lächerlichen, daß die Rationali ten die evangeli chen Gei tlichen ihres be
 onderen, geweihten, prie terlichen Charakters entkleiden ud  ie
3u bloßen „Religionslehrern“ Amwandeln
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87 Verwirrung mit andern Kirchen. Jegliche beruht auf der
nach ver chiedener Auslegung, ber we  ie  ich vereinbart

haben Ihr tehmet ie e, wir jene Auslegung an und abey wollen
wir nS  eben und achten Die Vernunftreligion will von keiner
Auslegung wi  en außer von der, die  ich jeder RKopf fu r heute und
viellei für morgen mao

88 Verwirrung mit den Staaten Die e en ihren Schutz
der Kirche ver prochen auf die von ihr dem elben vorgelegten Be
kenntniß chriften. Von  olchen will die Vernunftreligion nicht wi  en
ber das religio e Slement im Men chen, Wenn nicht gebunden ieg

einer go ttlichen Offenbarung, i t ein furchtbares Slement
89 Verwirrung im bu rgerlichen en Ee  e i t mit jeder

bedeutenden einung und Angelegenheit in den Kreis der
Iu gezogen. Bey der Vernunftreligion in einem Cande wa re kein
Chemann  eines eibes, kein en  eines Lebens er, auch kein
Eid zula   ig wie UAnter den Quä kern, aber aAaus gegen ge etzten
Hru nden.

9 Die lutheri che — — hat imn ihrem Bau Voll tandigkeit
und Vollkommenheit; nur daß die ober te eitung und nt.
eidung auch In eigentlichen gei tli en bey Einer er on, die
nicht gei tlichen Standes i t, bey dem Landesherrn e das i t ein
m Eil und Unordnung gemachter ehler, den man auf Ordentlichem
Wege wieder gut machen hat.

50 wie noch das mit den prote tanti chen Grundfa tzen
un rer — —  ich nicht vereinigen la ßt, daß einige wenige Der onen
In einer Gemeine, oder gar eine einzige nur, die viellet nicht
einmal zur Gemeine geho rt, der elben einen rediger etzt. Schaafen
etzt man einen Hirten, Seelen aber ollten  ich allenthalben ihren
A toren wa hlen

9 Die evangeli ch -katholi che II i t eine herrliche I
Sie ha lt und bildet vorzugswei e Sacrament.

Die evangeli ch reformirte II i t eine errliche I
Sie ha lt Aund bildet  ich vorzugswei e Worte Gottes.

94 Herrlicher als beyde i t die evangeli ch-lutheri che Iu
Sie ha lt und bildet  ich QAm Sacrament wie Orte Gottes

9  In ie e hinein ilden  ich,  elb t ohne der Men chen ab
 ichtliches Suthun, die beyden andern. Aber der Gottlo en Weg
vergehet, agt avid, ,

— —  Th. 90 Un d 9 1 Fehler im Bau der N Kirche
h— bis 95 Die Herrli  ei der 1  en V
Zu Th 95 Eine enthu ia ti ch Aus icht in die Zukunft

der Bekenntniskirchen. Die Wir  1  ei der ge chichtlichen Ent
wicklung hat, wie mir cheint, Harms nicht Recht gegeben
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ehörden.

Ein aktenmäßiger Bericht von N ** N Kiel

Welches Auf ehen die von QAus Harms eben vonr der 300. 
Ahrigen Jubelfeier der Reformation veröffentlichten 95 The en
Im ganzen evangeli chen Deut chland erregt Qben, i t ehannt
Weniger bekannt und beachtet i t, daß  ie mit den beiden gewal
igen Predigten, die Reformationsfe te le auch gum Ge
gen tande eines behördlichen Verfahrens geworden  ind Zwar
hat Harms  elber un  einer „Lebensbe  reibung“ Kiel 1851),

115 nd etwas darüber eL CL da die amtliche
Behandlung der Sache eln negatives Re ultat nd Harms

den Verhandlungen des Oberkon i toriums und der Kanzlei
nie etwas 3 E bekhommen hat, i t  ein Bericht nicht nu  ehr
Uürftig,  ondern zUum eil  ogar unri  ig. Für uns Nachlebende
aber i t doch von großem Intere  e, erfahren, welche Be
urteilung le e pro Ge talt ogen grünen V ge 
funden hat

Es MDuL mir deshalb ene große Freude, Iim vorigen Som
mer bei der Durchfor chung des Reichsarchivs 3u Kopenhagen
en, die  ür un ere Kirchenge chichte von Bedeutung
 eien, An ener ziemlich abgelegenen Stelle, nämlich Uunter Een
dort noch verbliebenen en der eu  en Kanzlei, enn ganzes
rau bezügliches Ahtenbünde entdecken, in welchem miui
vor em die von Harms mit eigener and ge chriebene große
Verantwortung i die üugen  tach (Signatur: (L.) Kane.

III 5 Dem  ofort auf teigenden Wun che, le e Ak 
ten einmal veröffentlichen, das bevor tehende armsjubi 
läum ra cherer Erfüllung verholfen, als ich damals

Verlauf der weiteren Nachfor chungen habe ich dann auch no
im ie igen Staatsarchiv zwei auf die en Gegen tand bezügliche
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un gefunden, nämlich eins unter den PEN des lüch
 tädter Oberkon i toriums III Abt 115, und Ein anderes unter
denen der eu  en Kanzlei 447) ähre das CEL  —

ere gerade die ent cheidenden Stücke nicht nthält und nur un
einigen neben ächlichen Qten eine Ergänzung dem open
hagener Fund bietet, bringt das andere, m übrigen durchaus un
voll tändige, eêetwas be onders intere  antes, nämlich die intimen
eratungen wi chen den Beamten der Kanzlei über die Ge talt
der er ten „Allerunterthänig ten Vor tellung“.

0 gat mir das Aktenmaterial im er erwün chten Voll 
 tändigkei vorgelegen, nd ich nunmehr unternehme,
den kirchenge chichtlich intere  ierten Krei en un eres C5 das

möglich t voll tändig Aund ausführlich mitzuteilen,  o glaube
ich uin reifacher Wei e etwas Erwün  ES tun Er tlich
halten Vvir  o einen lick In das unendlich lang ame Aund  chwer
fällige, reilich gum Teil auch recht  orgfältige Tbeiten der dama
gen Behörden. Zum andern gewinnen wir Aiit An chauung
der gei tigen und religiö en Struktur der Männer, we da
mals in un erem ande das Kirchenregiment. Uhrten Endlich
aber * ns  owohl mn den Ttetlen der behördlichen Männer
Wie au und in onderheit un  einen beiden Verteidigungs chriften
die imponierende, furchtlo e,  elb tbewußte, Aber auch kindlich
und innig gläubige Per önlichkeit un eres  chleswig hol teini chen
Kirchenvaters aufs deutlich te vor ug In die em hinter  ei
nem en geführten Prozeß  eine Art nod  ein Werk bleibt

So wirdfür die Nachwelt ohne rage der morali che Sieger
CS durch die vielfach kleinlichen und be  ränkten Urteile maß 
gebender Zeitgeno  en ber ihn, die Dir hören werden, keines 

gehindert, Aß tle e Arbeit, wie  ie das will, einen mit
vieler Mühe verbundenen, aber auch mit danhbarer Freude ge
lei teten Beitrag 3ur verdienten Ehrung des Mannes, de  en 150
Geburtstag Wir Mai 25 feiern, dar telle.

*  — uin den ericht  elber eintrete, ich zum
leichteren Ver tändnis des Folgenden um der mit un erer Landes
und Kirchenge chichte weniger Vertrauten willen für nötig, ber
zweierlei Eln wenig vorauszu chicken

Er tlich Üüber die gei tig religiöo e Ge amt truk 
tur der un Dänemark und Schleswig Hol tein damals führen 
den Männer, al o auch der bheren Beamtenwelt, deren tim 
men wir vernehmen werden Nach dem Urteil eines Kenners
un erer Heimatsge chichte, wie Herr von Hedemann Hee pen
i t, daren unter den Angehörigen des Adel  8  — minde tens neunzig
Prozent der rationali ti chen Zeitrichtung zugetan eine Aus 
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nahme nachten allein die Reventlows, Stolbergs und Bern torffs.
Daß gerade die Beamtenwelt, au die bürgerliche und geringere,

dem Verfall des Kirchenwe ens be onders ar beteiligt War
und  ich Urch allgemeine Mißachtung der ir „QAuszeichnete“,
i t bekannt und damals vielfach beklagt worden. U  Weit ent ern
al o davon, 5 wundern, wenn auch die Iit der irchenau
 icht betrauten AInner einn uns eutigen auffallendes geringes
Intere  e der wahren Wohlfahrt der ir Aun  chwache
Ver tändnis für ihren eigentlichen Zweck verraten, mü  en wir
uns vielmehr freuen, Wwir Unter ihnen CUte wahrnehmen
die wenig tens als tüchtige Juri ten  ich ihre objektive Pflicht
erinnern, die des en Qaubens wahren.

Was die höch te P- un erer ir  e, den amals noch mit
ab oluter Regentengewalt ausge tatteten Summus Episcopus be 
trifft  o IDQL onig riedri VI., obwohl per önlich nicht
ohne Frömmigkheit Uund zeitwei e Uunter dem Einfluß  eines  on
derbaren, okkulti ti chen Schwiegervaters, des Statthalters in
den Herzogtümern, rinz arl von He  en vermöge  einer Er 
ziehung nd  einer nüchternen Art nicht ohne Ver tändnis
für die rationali ti che Zeitri  ung. Anderer eits efanden  ich
in  einer näch ten Umgebung Männer und Frauen des en
Glaubens, Wie Ern t Schimmelmann, der Bruder der „hol teini 
chen eiligen  40 der frommen Gräfin uli Reventlomw auf Em—
kendorf, Konrad Detley Reventlow und andere Insbe ondere
ber dürfen Wir die tiefreligiö e Königin, Marie Sophie
riederike für den en Glauben reklamieren. Sie wurde,
Wie  chon die Widmung  einer Schrift die onaer ibel
durch Pa tor Dieck un Witzwort zeigt, von den altgläubigen Krei 
 en un eres Landes als Schützerin des unverfäl chten ri ten 
glaubens ange ehen. So ielten  ich Königshofe er und
neuer Glaube zum minde ten die Jaage. In ofern 1D hier
nig ten  8 die Möglichkeit einer gerechten Würdigung ennes Man
— wie Harms Uund  einer Be trebungen gegeben

Zum anderen E zahlreiche Einzelanmerkungen
adur er paren, für richtig, die er Stelle einen ganz kRnap
pen X ber die 3ur Zeit des The en treites be tehenden
kirchlichen Behörden un eres Landes geben

Die Uuntere In tanz der kirchlichen Auf icht ildete ekannt 
lich un den königlichen Aemtern, bezw Prop teien das Kir
vi  itator ium;, be tehend QAus Amtmann Und Prop t
zur elte an als „Gerichtsbehörde“ das  t
Fri u m, be tehend QAus Amtmann, Prop t und einigen „gei tlichen
e  oren“ (Predigern der Prop tei). Es vonr allem in ehe
geri  en Sachen Urteilen, ber auch in en gerichtlichen
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und Disziplinar achen, welche die „Kirchendiener“ (Pa toren, Kůü
 ter dgl.) etrafen.

Die obere In tanz IAdeten einer eits als perj önlicher Vor—
ge etzter nd Auf ichtsmann der eneral uperinten 

anderer eits als „Gerichtsbehörde“ das
 t o rium Die Oberkon i torien (für ol tein un Glück tadt, für
eswig in Schleswig wurden gebildet, indem den Uri ti  2  —
 chen Aten des ent prechenden Obergerichts der General uper 
nite  en und einige gei tliche A  e  oren (mei tens Gei tliche Qus
den betreffenden V  en hinzutraten Der Prä ident (Kanzler)
des Obergerichts DL auch der Leiter des Oberkon i toriums. Da
die Trennung von Verwaltung uUund Ju tiz damals noch nicht durch 
geführt war, fungierte das Oberkon i torium zugleich als obere
Ir  1  E Verwaltungsbehörde.

Die ober te In tanz für die Herzogtümer auch un kirchlicher
Beziehung ildete die früher als „Deut che“,  eit 1815 als
„ chleswig hol tein lauenburgi che Canzle i“ be
zeichnete Oberbehörde Iin Kopenhagen. Sie be tand nur QAus Ju 
ri ten und Dr durch ihre „Allerunterthänig ten Vor tellungen“
die Beraterin des unum chränkten Herr chers Uund Summus
Episcopus. Ihre hatten Unmittelbaren Vortrag EIlm Köo
nig und konnten  o die „Allerhöch ten Re olutionen herbeifüh 
Te  — Nur un be onders wichtigen en wurde gur En  eidung
ber ihre „Allerunterthänig ten Vor tellungen“ der Geheime
Staatsrat herangezogen

Zu bemerken i t noch, daß nicht nuL die Dehkrete der Kanz
lei, ondern auch diejenigen des Obergerichts bezw Oberkon i 
 toriums ets als der A aje tã bezeichnet
werden, emnem in den des Kirchenre  8 nicht
 o erfahrenen Manne Wwie Harms pa  ieren konnte, Eeinn ihm
zugeguangene „Unmittelbares“ Allerhö  EeS Deeret für ein  ol
ches nUur des Oberkon i toriums halten.

Ein Disziplinargericht Iim eutigen Sinne gab 58 damals
weder für Gei tliche noch für on tige „Staatsbeamte“ ). Prop t
und General uperintendent konnten den Unter tellten A toren
zwar einfache ügen, Wei ungen Uund Warnungen erteilen;  o 
bald  ich aber eigentliche Strafen (Verweis, Geldbuße, Ge 
fängnis, emotion) Andelte, konnten nUUr von den „Kirch 
en Gerichten“ verhäng werden In  olchem wurde dem
Ange chuldigten der 0 gemacht,
der „Fiscal“, der öffentliche nkläger, zunäch t bei dem

Als wurden die Gei tlichen rotz ihres be onderen Gerichts
 tandes damals ohne weiteres ange ehen.
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Unterkon i torium Klage erheben; von de  en Urteil konnte Qan
das Oberkon i torium appelliert werden,; von die em gab nur
enne Supplicatio 20 thronum; die Kanzlei aber als ertreterin der
Allerhöch ten aje tã MDOL keine dritte Gerichtsin tanz: wo
der önig eine Aenderung des un der weiten In tanz Ergange 
ten Urteils,  o mußte die Sache gur erneuten Aburteilung
das Obergericht, bezw Oberkon i torium zurü der enn
anderes Gericht wei en. Der fiskali che Prozeß unter chied  ich
von dem einfachen Disziplinarverfahren, Wwie Prop t nd General
 uperintenden mn be chränkter el e Im RNamen der önig
en Aje tä ben konnten, adur daß imn ihm wie bei jedem
ordentlichen Gerichtsverfahren dem Ange chuldigten ausgiebig te
Möglichkeit 3ur Verteidigung, auch mit advokatori cher 1
geben war, le e Erwägung  pielte m dem Verfahren
Harms ein wichtige Dem Summus Episcopus als ab u
Em  tand natürli frei, einem Gei tlichen auch
ohne nhörung oder Rechtfertigung des elben das
55  er  0  e Mißfallen“ auszu prechen. ein  olches Verfahren
aber angeme  en Uund gerecht  ei, darüber die Meinungen
der Kirchenjuri ten im Harms geteilt

Harms als Archidiakonus St. Nicolai iel
ftand weder Uunter einem rop ten noch Uunter dem General uper 
intendenten Zwar DQL Im Jahre 1811 emne rop tei iel ein
gerichte worden, deren pitze der amalige Hauptpa tor
St Nicolai, Fock, ge te worden WM  + ber mn iel
nicht  8 0 agen Hier be tand vielmehr aAls Kirchliche Auf 

bezw Gerichtsin tanz wie in einigen anderen Städten
das O  t (consistorium civicum), e  Ee  Ee
Qus dem Magi trat And den drei Kieler Gei tlichen, al o derzeit
Foch, Harms Aund dem adjunctus nd rediger der Klo ter 
—  E, Blech; den Vor itz führte der Bürgermei ter. Ueber die
Exemtion der Kieler Kirchen von der Generalvi itation, die  eit
Tzeiten be tand, wurde  chon 1810 bis 1814 auf Betreiben Adlers
zwi chen den Behörden verhandelt le elbe wurd jedoch er t
durch Königl Re olution vom 16 Februar 1838 aufgehoben. Je 
doch auch amt wurde iel noch nicht der rop tei iel Uunter
 tellt,  ondern das cOnsistorium civicum blieb als +  1  E Ad 
mini trationsbehörde bis un die preußi che Zeit e tehen. Vgl
Staatsarchiv 4250 ETr konnte  ich daher nicht als
General uperintendent von ol tein, der  eit 1806 war,  on 
dern NUrL als er tes gei tliches itglie des Glů  er CrROn
 i toriums mn die Harms che Sache hineinmi chen und ami befaßt
werden Wäre On der Kanzlei fiskali che Anhlage Harms
be chlo  en worden,  o würde, WMWenn recht  ehe die Sache nicht
vor das Kieler Stadtkon i torium, de  en geborenes Mitglied
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 ondern glei vor das Glu  er Oberkon i torium ae
1 worden  ein

Nach die en Vorbemerkungen können IDII unmittelbar
die Sache eintreten Wie  ich für Ein ema QAQus der Ge

chichte der Bürokratie Eziemt  ollen die ver chiedenen Akten
eng chronologi geordne und mit e  ru Ziffer und Buch
 taben deutlich voneinander ge chieden werden

Die Einleitung des behördlichen Verfahrens.
aA. Der Kabinettsbefehl des Königs. Nachdem Ene münd

iche Wei ung vorher8 wWar, erging 12 November 1817
folgender  chriftlicher Kabinettsbefehl an die SHL Kanzlei

„Da Vi bragt allernaadig te Erfaring, at Archidia 
ved Nicolai Kirken iel Harms R  in Prediken

Anledning Af Reformations Jubelfe ten have Yttret gan ke be 
fynderliche Saetninger  aa vu Vi allernaadig t have ort  les
vie hol teen lauenborg ke Caneellie paalagt at nthente er 
retning herom  amt forelcegge Os den ham holdte rediken
led age nit Dets allerunderdanig te Betenkning

efale CT Gud!
rederi VI 4

An ie em Kabinettsbefehl i t ver chiedenes bemerkenswert.
daß der König nur von Predigt  pricht wah

rend Harms innerhalb des dreitägigen Fe te  —  8 38 Wwel Predigten
le Schon dies deutet darauf hin daß die un nicht auf
offiziellem ondern auf privatem Wege das Kopenhagener
Königs chlo gedrungen WMDar Wahr cheinlich Cnn Hof oder
Militärbeamter Harms, der  chon damals als Berühmthei galt
gehört und ber die „ganz eigentümlichen“ undrücke die da 
von gehabt dem Hofe Bericht er tattet Da nun die zweite
Predigt mit ihrem Orte „Luther oben ri tus Uunten“ allge  —  2
mern be onderes erregt dürfen MDiI annehmen
daß le e gemeint MQLr Der Ausdruck „gan ke be ynderlig“ i t
Ene VOX media e ag noch nicht daß etwas Tadelnswertes
oder „Ahndungswürdiges“ der Predigt gefunden wurde  on
dern deutet nUur auf auffallende  onderbare eigenartige euße  —
rungen. Jedoch darf annehmen, daß der önig  olche AQuf 
fallende Aznahme, WMie die Einforderung der Predigt Uund
offiziellen eri  EeSs über  ie nich nUur QAus Neugier Uunternommen
hat,  ie deutet vielmehr ahin, daß er, der Ein  ehr gewi  en  2
hafter Mann VMar als SunHus EPISCOPUS beden  he Aeu
zerungen „ einer“ Pa toren Auf ichtswege einzu chrei 
ten für  eine Pflicht e darf man annehmen daß der
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ih er tattete Bericht doch mehr bedenklicher als bewundernder
Art gewe en i' t, und i t begreiflich, daß die „Officialen“
n Glück tadt  ich nun alle Mühe gaben, ni nuLr in einer,  on
dern in beiden Predigten C8 möglich aufzufinden.

Harms  elber hat lebenslang keine Ahnung davon ge
habt, daß die hun  o  chwer ärgernde Abforderung  einer Predigt 
onzepte Unmittelbar von der von ihm  o treu verehrten Maje 
 tät d  en war, WMDOL der einung, daß ihn irgend 1e
mand bei dem Oberkon i torium der Predigten verklag
habe, daß al o die Einforderung von dort Ausgegangen  ei (Le
ben, von ihm  elber Izählt, 115.) den wirklichen
Vorgang gewußt, würde  ich vielleicht weniger geärgert,  on
ern eher darüber gefreut aben, daß  eine Reformationsfe tpre 
digten auch m Königs chlo  e  o  tarkes Auf ehen erregt hatten.

Bemerkenswert i t EeS, daß man von den  chon II dem
er chienenen, doch ungleich mehr „be ynderligen“ The en
Kopenhagener Hofe an cheinend bisher noch keine Otiz m  2
men Auf le e wurde die Aufmerk amkheit der Kanzlei von
hol teini cher elte her gelenkt, nämlich durch zwei amtliche
Anzei  en die einer eits von dem Kanzler Obergericht

Glück tadt, anderer eits von dem General uperintendenten für
ol tein ungefähr die elbe Zeit wie der Kabinettsbefehl ein 
liefen.

Anzeige des Kanzlers, November 1817 Cai Lorenz
Frhr von Brockdorff * NIi als Prä ident des Oberkon i toriums
neben dem eneral uperintendenten der höch te kirchli  e Auf
 ichtführende in ol tein. ie e ellung mag ihm gewi  enmäßig
zur Pflicht gemacht haben, den nach  einer rationali ti chen CL  2
zeugung irrig lehrenden Uund gemein chädlich wirkenden Archidia 
konus von iel bei der höch ten Auf ichtsbehörde denunzieren.
Sie re  ertig Quch, daß  ein mit eigener an In knorrigen
ügen ge chriebenesEvo  Andig wiedergegeben wird
Es lautet

„Der Archidiaconus Harms umn le hat des 1  Luthers
nnte 95 Theses abdruchen la  en le e gehören nicht 3u den Sym
blen der lutheri  en 3—.—  e,  ie 6  unäch t die Ablaßkrämerey

1786 Auscultant beim Obergericht in eswig, begann als  olcher mit
Cai Lorenz 0 rock dor ff geb 1766 auf Nord ee,

In von Eggers zu ammen die Herausgabe des Corpus Statut.
Slesvic., wurde 1795 Deputierter in der Kanzlei, 1802 Kanzler für das
Herzogtum Ol tein und Prä ident des Obergerichts 3 Glück tadt, 3u
glei 1819—34 Kurator der Univer ität und In pektor des Schullehrer 
 eminars in Kiel, 1834 Prä ident des neu errichteten Oberappellations 
gerichts A elb t, 18  51  27 in den erblichen Grafen tan erhoben, ge t in

amburg
2 Di eigenartige Komma etzung, die dem e er au  en wird,

gehört 3u den berechtigten Eigentümlichkeiten des an rs.
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gerichtet, und ind gum ei von Di. Luther  elb t zurückgenommen.
Aus die en Gründen,  owie 8UuL Vorbeugung von Misver tändni  en bey
dem großen Haufen, die neue Ve  eitung, un eu  er pra
vol unterbleiben mögen. ierbey hat CTLITI QArms5s nicht ge  —
a  en Er der in keiner W' graduirt Uund er  11 i t, Theses
u öffentlichen Disputiren anzu  agen, hat die en Luther chen,
andere, mn einem ganz ver chiedenen Gei te verfaßte Sätze hinzug  fügt
Angebli ind  ie allerley Irr und Wirr Wi  en in der Uutheri

— 1 erl Sie über chreiten aber weit, das Gebiet des
i  ens, und enthalten Aeußerungen, die pfli  mäßig 3ur allerhöch 

ten enntni ringen muß
der neral Superintendentur nicht vorzugreiffen, wi den

dogmati chen Theil, worin ernun Aund ewi  en her  würdigt, und
In Hin icht des ens und andelns 3Uum ap un rer Zeit und szum
Antichri ten empe die eligion für einen ei des my ti chen Gebiets
und für terra incognita für die ernun rhlärt ete übergehen, und nur
nmit w  n meine Ueberzeugung aus prechen. Mag die A t allgemein
herr chend gewe ene übertriebene Aufklärungs ucht, verbunden mit der
nkar und Lehrart einiger Profe  oren und rediger, die Irreligio ität
begün tigt haben  o irrt man doch gewiß, Wenn man glaubt, durch das
weit gehen auf der andren eite, und ULr den immer mehr  ich veir
hreiteten Mysticismum, das Ublicum auf den einzig richtigen ittel  —
weg zurückzuführen Jenes Tzeugt el den Unglauben, die er eL
den Aberglauben ind gemein chädlich.

Die Momente, welche näher rügen für Pflicht E, Iin
Nach dem Satze  oll man die ri ten lehren, daß  ie das

Recht aben, Unchri tliches und Unlutheri ches auf den Kanzeln, Wwie un
den Kirchen un Schulbüchern nicht 3 eiden; und iR folgenden
66 t. Satz — (Anführung der Th 66)  o ei dies das ublicum
Unruhen Uund Wider etzlichkeit auffordern, und die öberen Gei tlichen
verdächtig machen

den höch ten ingri in die Königlichen iscopalgerecht  ameenthält der Satz, der  o lautet (Anführung der
ann auch die Rum (Anführung der mgleichen der

30ft. Satz Hiernach wird man gezwungen anzunehmen, daß
er dem Landesherrn das QAus überwiegend triftigen Gründen hm über  2
tragene Episcůepalrecht, 8 entziehen  trebe und im Lutherthum eilnen

und eine Inqui ition einzuführen beab ichtige.
Eifert die Be  ränkung der freyen rediger Wahlen,

als den Prote tanti chen Grund ätzen wider treitend Uund  agt Schlu  e
des gi t Satzes

Schaa etzt man einen Hirten, Seelen aber ollten  ich
allenthalben ihren A toren wählen

Die Aeußerungen ÜUüber die en der Bibel, und be.
onders in dem 56 t. Satze, un ihnen herr che nach bibli chem Sprachge
rauche der Teufel, aßt ich auf keine ei e igen

Die e Proben können hinreichen, die allerho Aufmerk amhkheit
zu erregen, und muß i die Beurtheilung und Be timmung der etwa
vor nehmenden Schritte, allerunterthänig t ver tellen (Sicl)

Der Verfa  er  agt Iim Vorwort habe darin die gegenwärtigen
ebrechen un erer U  E, auf die großen nglimpfs bey gei t 
kchen und weltlichen Brüdern gerügt. Fa t man Uben Der

 u werden, daß Vergrößerung der Celebrität und Erringung einer
ärtyrerkrone ihn die em Schritt erleite In die em all würde

die größte Strafe  eyn, die x 3u ignoriren und überall keine
Unde avon nehmen.“
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C. Anzeige des General uperintendenten, November 1817
le e QAus eigener Erwägung Adlers hervorgegangen oder,mir W der zeitlichen Gdhe der beiden Anzeigen wahr

 cheinlicher er  eint, von dem Kanzler veranlaßt worden i t,
mu noch aufgeklärt werden. Jedenfalls le auch er C8
für  eine Pflicht, auf die verderblichen The en aufmerk am 3u
machen. Sein reiben lautet

„Obgleich die Stadt Kiel noch zur Zeit von der In  ection des
General uperintendenten gänzlich eximirt i t, un  eL das enige,
dort in Kirchen  · und Schul achen orgeht, als ih rem und unbei—
Rommend anzu ehen eyn mo  E;  o habe doch 5  1  mäßig nicht Uunter
la  en dürfen, Ew Königlichen aje tã auf die von dem ArchidiaconusHarms herausgegebenen 95 Sätze, als ein Gegen tüch der bekhannte Lu 

The en wegen des gemein chädlichen indruckhs, den  ie bei
den Le ern machen mü  en, allerunterthänig t aufmerk am 3 nachenDie ganze Tendenz die er Sätze geht ahin, nich llein der Ver
nun und dem Gewi  en Hohn prechen, ondern auch die KöniglichenEpiscopalrechte herabzuwürdigen, die gei  ichen Vorge etzten dem
verdächtig machen und eine von dem  elb t vorzunehmend Re 
formation anzurathen, und Wenn auch die Ab icht des Verfa  ers vielleicht
uUuUl dahin gehen 0  Ee,  ich eine ewi  e Celebrität erwerben,  o i tdoch der Nachtheil nicht 3 berechnen, den hingeworfene und Uunter
das Volk ebra Sätze nach  ich ziehen können. vieler Belegebe  ränke mich NuULr auf einige. olgen Nir 9, 1, 66, 69, 2, 90 inwörtlicher Anführung.

Ueberdies ind die e Sãtze voll von unan tändigen und beleidigenden Wendungen, als Nr 27, 45,  . die anders als Ppound Unwillen Erregen hönnen
Bei dem en glaube ich kaum, daß officielle Schritte vieder den

Verfa  er oder e  en Schriften anzurathen  ind, wodurch die allgemeineAufmerk amhkheit noch mehr auf CI wuUurde hingerichtet verden
Ob aber dem reiblu tigen Verfa  er, der vielleicht noch manche hnlicherodukte in's cum chickhen könnte, eine ern tliche Wei ung undWarnung für die ukun 8 ertheilen wären,  telle ich dem Allerhöch tenErme  en ehrfurchtsvoll anheim.“

Bemerkenswert  cheint mir, daß Adler, dem 0  — Kanzler
das Urteil Über den dogmati  en Gehalt der The en zugewie en
war, in die er Beziehung  ehr zurüe  altend  pricht und nUr auf
einige ihm in der Beziehung be onders auffällige Sãätze wei ohne
 eine eigene theologi che Ueberzeugung mit derjenigen Harms 3 1
Konfrontieren. Seit den Agenden türmen Uund dem Bibel treiwird CEr doch ohl das Gefühl gehabt aben, daß In Kopen 
hagen ihn mit  einem ausgeprägten Rationalismus nich mehr
ohne weiteres aAls maßgebenden Zen or in dogmat  en Dingen
an ah vgl unten das  charfe Irteil des Konferenzrats Jen en)

—  Q der königliche un der Predigt und die amt
en nzeigen Wwegen der The en mn zeitlicher Nãh  C  — bei de
Kanzlei eintra en Uund  achlich  ich eng berührten, hielt le e
für angeme  en, Gegen tände miteinander verbinden.
emgemã er uchte ein
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Dekret der Kanzlei das Oberkon i torium vom No
vbember 1817, Harms Reformationsfe tpredigten 3 über enden und
über  ie wie über die The en Bericht Uund edenken 3u er tatten

Der erfte Bericht Oberkon i toriums mit nen Anlagen
A. Die Predigikonzeptie. Das Oberkon i torium gab Unter

dem 18 November (Unter chriften Brockdorff nd Feldmann
Kieler tadtkon i torium „einer allerhöch ten Re olution zufolge
auf, die beyden Predigten einzufordern und  olche mit em
allerförder am ten anhero einzu enden“. Das Stadtkon i torium
ent pra die em Befehl Unter dem 21 November.

Die dvon erforderten onzepte liegen un den en
Sie e tehen jedes QAus acht tten Kleinohtav Die Schrift i t
zwar einigermaßen deutlich, allein die Abhkürzungen, für welche
Harms auch  einen eigenen til d  E,  ind derart, daß die Nie 
der chriften doch nur  ehr müh am entziffern
beide onzepte hat Harms ge chrieben „Bey der Abgabe be
zeichne als authenti ch. Harms“ Uund einen Begleitbericht inzu
gefügt, welcher lautet

„Indem hiemit uin  chuldig ter Folgelei tung die beyden
Predigt Concepte abgebe, kann die Erklärung nicht 3
ru  ehalten, daß auf der Kanzel aAnches QAQus Untreue des
Gedächtni  es nicht  age, im Concept  te uUund wiederum

Im oncepte nicht
nach der Macht Gabe des Augenblickes an  age,

Kiel, den 2 November 1817 Ehrfurchtsvoll Harms.“
Die Einforderung der Onzepte, die damals als êetwas Un 

gewöhnliches und Unerhörtes galt, le natürlich, da Uunter den
Mitgliedern des Stadtkon i toriums au erklarte Gegner Harms

wie der Kon i torialrat Foch und der Senator 1  0  I.
der Umwelt nich verborgen. Ute Freunde trauerten, die zahl
reichen Gegner freuten  ich Und Im Gei te den frechen Archi
diaconus chon als einen von den ehorden kräftig angefaßten
nod gemaßregelten Under Arms  elber hat, wie  cheint
Unter die er Abforderung chwerer gelitten als Unter der päte 
Ten Einforderung ener Erklärung ber die The en

Während un mit einer für jene Zeit verwunderlichen
Schnelligkeit der literari  Streit egann Aund die theologi che
Welt Iin em e ging der behördliche Amts chimmel vor den
Augen der Zeitgeno  en verborgen  einen lang amen Gang

Eg 9 von der per önlichen Liebenswürdigkeit damaliger
Behörden, daß das Oberkon i torium,  tatt von dem Inhulpaten
 elber eine le erlic *  einer onzepte fordern, Eins
 einer gei tlichen Mitglieder, den Schloß Und Garni onprediger



472472 E. Fedder en, Claus Harms' The en u. d. kirchl. Behörden.  40  Schmidty) die müh ame Arbeit übertrug, „le erlich ge chrie   bene“ Ab chriften zu verfertigen.  Die e liegen in zwei dichen  Heften vor, die er te Predigt umfaßt 24, die zweite 22 Halb    eiten in Folio 5).  Schmidt muß  eine Arbeit recht  chnell erledigt haben, denn   chon am 27. November wurden die corpora delicti vom Prä i   denten an die gei tlichen A  e  oren, denen in die er gei tlichen  Sache das er te Votum gebührte, zunäch t an Adler, dann an  Schmidt und endlich an Pa tor Quenzel über andt mit dem Er    uchen, über die Pr  edigten  owohl als die The en ihr Bedenken  zu eröffnen.  Es folgt al o als zweite Anlage  b. Das Volum Adlers vom 10. Dezember. Hier wiederholt  der General uperintendent, zum Teil fa t wörtlich, die in  einem  „Bericht“ gegen die The en erhobenen Vorwürfe, wie auch den  Rat chlag, dem „ chreib eligen“ Verfa  er für die Zukunft „eine  ern tliche Wei ung und Warnung“ zu erteilen. Neu i t dagegen   ein Urteil über die beiden Predigten, und dies verdient weniger  wegen eines inneren Wertes denn als ein ge chichtliches Zeugnis  für das völlige Unver tändnis, mit welchem die er eingeflei chte  Rationali t  olchem Reden „in neuen Zungen“ notwendigerwei e  gegenüber  tehen mußte, wörtlich mitgeteilt zu werden. Es lautet:  „Der fa t in allen Auf ätzen des Pa tors Harms bemerkbare  Mangel an Gründlichkeit i t auch in den beiden über andten Predigten   ichtbar.  Sie  ind beide auf eine unrichtige Exege e gegründet.  Denn  daß in dem Texte der er ten Predigt (Eph. 2, 8—10) v. 9 überall nicht  von guten Werken die Rede, und am wenig ten ihre Herabwürdigung  beab ichtigt  ey, erhellt aus dem 10. Ver e, der mit zu dem Texte gehört.  Und in dem Texte der zweiten Predigt Hebr. 13, 8, de  en einfacher und  natürlicher Sinn kein anderer  eyn kann als der: Was Je us Chri tus  uns bis jetzt war und noch i t, das wird er uns auch ewig  eyn, i t eben   o wenig blos von dem Glauben an ihn als Gottes Sohn die Rede als  in dem 4. Theile der Predigt 2. Cor. 5, 15 unter Flei ch die men chliche  Natur Chri ti zu ver tehen  eyn dürfte.  Uebrigens i t der Verfa  er auch  in die en Predigten  ich con equent geblieben.  Er  etzt in der er ten  die guten Werke ganz zurück, weil ihm der Glaube alles i t, und er   tellt in der zweiten die Lehre Je u in den Schatten, weil er der Ver   nunft ihre Rechte in Religions  und Glaubens achen ab pricht.  erlaubt er  Dabei  3   ich Uebertreibungen und paradoxe Aus prüche, welche den  uhörer nicht anders als irre machen können, als 3. B. im 2. Teile der  er ten Predigt:  Nicht die,  o  ich des Glaubens trö ten, wenn er auch ohne Werke  bleibt,  ondern die  ich auf ihre Werke verla  en, wenn  ie vom Glau   ben entblößt  ind,  tehen vergeblich an der Himmelsthür  1  K  1818 Pa  1108 8  ar Konrad Benediet Schmidt, von 1805 bis  n der Schloßkirche zu Glück tadt.  Harms berichtet  elber (Leben, S. 115), daß er nach wenigen  don  Tagen die gedruckten Predigten (Zwey Reformationspredigten  laus  arms  Unter den Akten  ..Kiel 1818) nachfolgen la  en wollte.  liegen  ie nicht:  ie werden vermutlich vom König einbehalten  ein.*.)  + Claus Harms en kirchl Behörden.

Schmidt! die müh ame Arbeit Üübertrug, „lLe erlich ge chrie 
bene“ Ab chriften verfertigen. le e liegen un zwei dicken
Heften vor, die er Predigt umfaßt 24, die zweite 22 Halb
 eiten uin olio

Schmidt muß  eine Arbeit recht chnell erledig haben, denr  4
 chon November wurden die COTPOTA delieti vom =
denten die gei tlichen A  e  oren denen in die er gei tlichen
De  ache das er otum gebührte, zunã Adler, dann an
Schmidt und e an Pa tor Quenzel über andt mit dem Er 
en, über die Predigten wo als die The en ihr Bedenkeneröffnen.

0 al o als zweite nlage
Das Ootum Adlers bOo  — ezember Hier wiederholt

der General uperintendent, 3zum eil fa t vortli die Iun  einem
„Bericht“ die The en erhobenen Vorwürfe, Wie auch den
Rat chlag, dem „ chreib eligen“ Verfa  er für die Zukunft „eine
ern tliche Wei ung und Warnung“ erteilen. Neu i t da geger  1
 ein Urteil ber die beiden Predigten, Uund les verdient weniger

enes inneren ertes denn als ein ge chichtliches Zeugnis
für das völlige Unver tändnis, mit welchem die er eingeflei chte
Rationali  olchem en 5„in Zungen“ notwendigerwei e
gegenüber  tehen mu  E, wörtlich mitgeteilt werden Es lautet

„Der fa t In allen en des Pa tors Harms bemerhbare
Mangel Gründlichkei i t au in den beiden Uber andten Predigtenichtbar Sie ind C auf eine unrichtige Exege e gegründet. Denn
daß un dem der er ten Predigt (Eph 2, 810) überall nicht
von guten Werken die Rede, Uund wenig ten ihre Herabwürdigungbeab ichtigt  ey, rhellt QAus dem 10 Ver e, der mit 3u dem exte gehörtUnd in dem exte der zweiten Predigt Hebr 19, 8, de  en einfacher Uund
natürlicher unn ein anderer  eyn kann als der Was Je us Chri tus
uns bis jetzt MDar und noch i t, das wird uns auch ewig  eyn, i t eben o wenig blos von dem Glauben ihn als Gottes Sohn die Rede als
in dem Theile der Predigt Cor. 5, Uunter Flei ch die men chlicheNatur Chri ti 8 ver tehen eyn dürfte Uebrigens i t der Tfa  er auchIn die en Predigten  ich con equent leben Er  etzt in der er tendie Uten CL ganz uru eil ih der Glaube 8 i t, und EL
 tellt in der zweiten die re Je u in den Schatten, weil der Ver nunft ihre e in Religions Uund Glaubens achen ab prichtrlaubt EL

Dabei
 ich Uebertreibungen und aradoxe Aus prüche, welche denuhörer nicht anders als rre machen können, als im Ue derer ten Predigt:

die,  o  ich des QAubens rö ten, auch ohne eLleibt,  ondern die  ich auf ihre CL. verla  en, enn  ie vo  3 Glauben  ind,  tehen vergeblich der Himmelsthür
818 Pada!  tor Konrad 1 Schmidt, dbon 1805 bis

der 3u Glück tadtHarms  elber en, 115), daß nach wenigen
dvonagen die gedruchten Predigten wey Reformationspredigtenlaus QAL  2 Unter den AktenKiel 1818 nachfolgen la  en wollte.

liegen  ie nicht  ie werden vermutlich 0  — önig einbehalten  ein.
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und Iim ei der zweiten
Hätte V  Je us der elt eine andere Seite zugewendet, als  eine men ch 
liche,  o möchten wohl jene ildungen umgewendet werden Luther
oben, Chri tus Uunten

And eftigen Ausfällen die Andersdenkenden au ni
als glei ImM Verfolg des vierten Theils der zweiten Predigt von den
Worten Wo wollt ihr hin? Was beginnt ihr?

Es i t  ehr 3u edauern, daß der Mann, der  o  ehr un  einer
hat,  einen Zuhörern an Herz 3u reden, un  eine orträge nicht

mehr icht 3u bringen, ondern gefli  entlich eine Schwärmerey 8 EL.  ·
wechen und 3u Uunterhalten  ucht, die Der weiß wohin? führen kann,
und daß man bey unläugbar  chönen Stellen, die un  einen Predigten
vorkommen, wieder  o oft auf medle Vergleichungen, auf unbedacht ame
Ae  naen und auf eblo e einem Lehrer der eligion Je u wenig  2
ten geziemende Ausfälle  tö

Zum Ver tändnis die er Aeußerungen muß die wenig ten
e er die gedruckten Predigten 3uT Hand Aben werden, das nötig te QAus
ihnen mitteilen Die  t prei t un gewaltigen Worten die Herrlichkeit
der von Luther wieder erwe  en re von der Glaubensgerechtigkeit
Sie i t,  o der II Teil Qus, eine acht vor der (im Rationalismus)
wieder einbrechenden Werkheilignkeit. 5*  tle elbe i t wol groß und viel
ei niemalen größer ewe en als 8 un erer Zeit Die eigenen,

Pflicht und Gewi  en vo  en, dem 0H der Brüder, dem
Dien t der Men chheit gewidmeten erke, die wi man halten das
I t löblich! und  ich aran halten  ein Vertrauen darauf  etzen,
das i t damit erneuer man das Pap tthum mitten im Lutherthum“.
In die em Zu ammenhang OIomm as Wort or, das der rediger  elb t
als ein „hartes al o zuge pitztes bezeichnet: „Nicht die,  o

des Qaubens trö teten, wiewohl ohne C ieb, machen den
großen Haufen, ondern die,  o auf ihre eL  ich verließen, von lau 
den en die Werkheiligen, machen den großen Haufen bvor der Him
elsthür, vergeblich  chreit Herr, mache uns au Im übrigen
hat Harms in die er Predigt, WDenn auch dem Tage angeme  en nicht  o
 tark betont, in gut lutheri  er ei e die guten CL als die ru
bezeichnet, notwendig QAus dem rechten QAuben hervorgehen.
Die zweite Predigt Üüber Hebr 13, i t wo eine der ewaltig
 ten, die le gehalten worden ind Zur Erklärung der bon Adler aAnge
zogenen Stelle  ei noch emerkt, daß 3Uum in der Nicolaikirche Uunter
dem Chri tusbild die Bilder Luthers und Melan  Ons aufgehängt
xren —j 11 ) — auffallende Wendung 5„L
+1  U S unten hat Zu ammenhang ennen  o guten und tiefen
Sinn, daß  ie auch den heutigen Verehrern des bloßen Men chen Je us
gtwas 3u en hat Die Stelle lautet Je  U 8 Chri
 tus, pre wir, un d nicht der en hri tus! Was
kann der als  olcher elten? Wir prechen damit wie Paulus, Cor

Von run kennen wir niemand nach eM Flei ch, und ob wir
auch hri tum ekannt haben nach dem Flei ch,  o kennen Dir ihn doch
jetzt nicht mehr Und wiederum oll unsI nach dem lei che der
wahre,  eL rechte Chri tus eyn Man re gar viel von  einem erha
benen ey piel, von einer göttlichen Tugend, von  einem heldenmüthi 
gen Tod, den für —eine re ge torben, ergl.; nun, Der iebt
und obt das nicht! aber der Apo tel Rede Dar Solches doch nicht
dem aaße, wie man Solches höret und lie t, i t le e Rede aufgekom
men, eit der Glaube ri tum, den Sohn Gottes abgenommen, eit
man den Raub ihm egangen, daß nicht mehr  ollte Gott glei
eyn, dafür man ihn Oie gzur Ent chädigung mit en men   chen guten
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C. Das otum und Garni onpredigers Schmidi(acht Folio eiten) findet, daß in den Predigten der

Form als der Materie nach ein ganz eigener ei weht“,  odaß„ ie  ich nach den gewöhnlichen Regeln der Kanzelbered amkeitnicht beurteilen en „Der Verfa  er, ein erklärter h tiker,hat  ich eine ganz eigene Predigtmethode ausgebilde und  ichdadurch N NUL den Beifall vieler Gelehrten,  ondern vorzüg  ·lich auch des Volhes un einem  o en rade Errungen, daß man
fa t ver ucht werden könnte 3u glauben, allein habe die rechte

Eigen chaften wiederum angethan hat wahrlich, le e allein hättenChri ti W  tamen nicht über ein Jahrhundert getragen, ge chweige über achtzehn Jahrhundert; mit die en war eLr verge  en worden,  o Vie die Men chen ver torben, die ihn nach dem Flei che gekannt, ge chweige daß  ichdie große Chri tenhei  ein reu ver ammlet hätte; 12,der elt keine andere elte zugewendet als eine men chliche,  omöchten vol jene ildungen Umgewendet werden mü  en, Luthersen, Ehri ti Unten (Lutheri chen Ti ten geht die Ahrheiüber edwede Rück icht. Denn WDer muß nicht einge tehn, daßChri ti en, bon velchem Wir drey Jahre nUUr Uund auch te e nuUr ehrunvoll tändig kennen, das en Luthers viel inhaltsreicher, in Rück ichtun erer bürgerlichen Uund häuslichen Verhältni  e, als we man  oleißig berück ichtiget, viel lehrreicher Uund maaßgebender er cheint? Je
Ge tändni  en getrieben verden
 us Chri tus, Uund nicht der en Chri tus! damit Wwir nicht 3  olchendie Trlehre treibt noch viel weiter

beginnt ihr?
fort, daß nan ihre Anhänger fragen muß W   o let hin a 8

Den Tempel Gottes re ihr ab! die Verfa .ung der Chri tenheit untergrabt ihr! xure Deuteleyen der Gottes ohn hören bald auf, die jetzt noch einiges Q und einigen Halt findender früheren Verehrung des Sohnes Gottes dann leiben die Kir chen Uunbe u und der Ge ang e  eLr Je u wir ind hiermuß ver tummen, nicht mehr geglaubet wird, daß EL nach  einergöttlichen Gegenwart da  ey, ri ten un  einem Namen ver ammlet ind; mehr als die  chrecklichen Anfänge en nimm man vielenOrten wahr,; 5 Heilige nehm ihr QAus dem en arum hüteteuch, läubi9e ri ten, hütet euch bor die er verderblichen ehre, dieläng t im un tern  chlich, da erforderte Vor icht; nun  ie  ich auch anellem Mittag zeigt, das erfordert herzhaften Wider tand.“ dem,
05 CT über das In chatten tellen der 5„  e  1e Je u  agt,folgendes QAus dem Teil „Sie reifen nach elnem andern pruHimmel Uund verden bDeren, aber meine Orte werden nicht vergehen rage We  en Worte? velche Worte? Diejeni orte,we man gewöhnlich nführt und  ie nach einem Wi  en U ammen hang als die Lehre Chri ti aufführt und ausgiebt, die Rann Ti tus un  —möglich gemeinet haben Warum eil Rein en  ie anfichtle e en Farben auf der ehannt Uund von en auch angenommenen Glaubens ätze Uund Sittenregeln. Warum nicht? eil die einigen nicht  ind, Pie denn au bvon Chri t  elb t aAam wenig ten arindie Rede i t, wei  ie be Mo es Uund den Propheten eben owohl, 10 beyden Griechen und Omern,  ogar, die Gelehrten wi  en das, bey denPer ern und Sine en anzutren inddas wird in Kirchen und Ulen Afür ausgegeben

Das  oll ehre Chri ti heißen
fe t und textgemäß: S1  Us °

Qrum agen wir
meiniglich  éine Lehre nennt!“ nicht, w m 9e
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Art, 3 den Men chen Üüber Religionsangelegenheiten reden,
getroffen, und jeder Religionslehrer  ich nach ih bilden
Al o auch die er rationali ti che „Religionslehrer“ hatte  ich der
Wirkung der gei tesgewaltigen, propheti chen Predigt eines
arms nicht ganz entziehen können, meint aber dann doch, letz
rer An icht  ich nicht An chließen 3u können, dann die „Ten 

3zum My tieismus“ gar eich die Grenzen über  eiten
gönnte Immerhin enthalten die Predigten „nichts, nicht
mit den Grund ätzen Chri tentums  owohl als denen un erer
lutheri chen ir überein timmend ware Vergißt x auch
der Prediger in  einem Eifer für  eine Sache 0  er,  o „finden
 ich auch wiederum einzelne recht one Cllen in die en Pre
digten,  o wie der Schluß der weiten Predigt vo

D  1 Thei agegen „enthalten ein olches Gemi ch von

aAhrheit und Irrtum und prechen einnen  olchen Gei t QAus, daß
man  ie, nicht der Name Harms an der pitze  tände,  o
glei als die Ausgeburt enes kranken Aund  chwärmeri chen
Kopfes unbeachtet elte egen würde“. Der The en teller uch
das auf den Gedankhen bringen, „Als  ey die lutheri che
1 wirklich ihrer Auflö ung nahe“. Die er Au  8 i t
mi freilich nicht, und i t ganz intere  an e en, wie
 ich m opfe die es rationali ti chen Kirchenmannes die derzeitige
Lage der Kirche wieder piegelte:

„Wer, der mit dem U tande der prote tanti chen 11 bekhannt
i t, wird wo läugnen, daß Uunter den prote tanti chen eologen über
den unn und die Gültigkeit mancher Dogmen Uneinig herr cht, daß
ein gewi  er Indifferentismus in un erer + eingeri  en i t,‚ die
ottesdien  ichen Ver ammlungen vielen Tten  chlecht be ucht WMer
den; daß  ich überall irreligiö e Grund ätze äußern ete. aber Der wollte
daraus ogleich den Untergang un erer weis agen? Gewi Wer
tiefer über das e en un erer Kirche und Tes Lehrbegriffes nachgedacht
hat, Uund Wer mit der  chichte CTS5 kirchlichen Vereins ehannt
i t, der weiß  ich nicht nur den 0U tand, in welchem  ich gegenwärti
Un ere Kirche befindet, erklären, ondern kann  ich auch el dar 
Üüber beruhigen und finde garni  5, 'ED5 ihren ferneren Be tand in

„My tieismus“ i t der Els wiederkehrende aQdel, den die
kionali ten wider die ibli ch predi Theologen rhoben Aben Der
Ausdruch i t im Grunde nur eln eweils afür, daß die Sprache des
euen Te taments, in onderheit te elnes Oohannes und eines Paulus,

Ganz deut—den Rationali ten völlig „my ti ch“ unver tändlich Ddt.
lich tritt das ervor, wenn der Konferenzrat in  einem  päter

erwähnenden Referat agt * Y tiker, die, indem  ie die Wahr
heiten der eligion uin unkhlen Worten, mit unver tändlichen zweydeuti—
gen ra en einkleiden und verhüllen, den Zuhörern 3zwar eine Een  ·
blichliche, ne wiederum ver chwindende Rührung gewähren, aber da
bey kein weiteres, der Men chheit nützliches Re ulta herbeiführen.“
Harms gat zwar die rationali ti che Bezeichnung akzeptiert und  ich  elb t
einen yY tiker genannt Aber im eigentlichen Und heute gebräu  ichen
nne i t es, ich recht  ehe, nie gewe en
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würkliche + bringen hönnte
3u klagen aben, doas i t ein der Zeit, und alle Wunden, we

Worüber wir in kirchlicher Hin icht
die Zeit  chlägt, die kann auch nur die Zeit heilen, da  ie Uunter dem
bote einer höheren Hand Wenig tens  ind alle unberufenen Hand 
langer nichts nütze, denn wollen doch im Grunde nichts weiter,
als das e en un erer +1 umdrehen und uns un ein Spiel verflechten, bei welchem wir, 0 nich Anzlich aufopfern, doch aber verge  enmü  en, 105 wir ind und woas wir leiben nü  en, Prote tantenleiben und das als Gemeingut ehalten und behaupten 3u dürfen,durch die For  Li  E un exegeti chen, hi tori chen und philo ophi chenKenntni  en eit einem halben ahrhundert wirhlich als wahrer Gewinn
erworben worden 1.“

Die The en  ind C1s völlig AUnkel nd unri  18 und mit
den Grund ätzen der Vernunft Und des reinen Chri tentums völlig
unvereinbar, teils mü  en  ie (21, 24, 27, 4 46, 4. Spöttereien
ber die Religion „Unter dem ungebildeten Haufen“ Veranla  
ung geben, Cls könnten  ie (55 63—66,  ogar „für die
bürgerliche Uund *  1  e Ordnung nd Ruhe gefährlich werden“.
„Wenn ich mun glei nicht glaube, daß Iin un erem an
Auftritte durch die Harm i chen theses werden erregt werden,  o
muß doch ge tehen, daß für ehr gefährlich alte,

Grund ätze Unter das bringen, das  ie nicht etwa
i ein amen Stunden ruhig erden ondern  ie gzum egen  —
 tand der Unterhaltung in Wirthshäu ern und Schenken macht,
Wie dies denn würklich mit den arm i chen theses der Fall
chmidt laubt nicht, daß Harms eine Störung der kirchlichen
Ordnung und uhe  elber beab ichtigt hat, „da aAllgemein
Ruf eines rechtlichen, Darm für Religion fühlenden Mannes und
reuen Staatsbürgers hat ielmehr“  o chließt der Gut 
a  eLr haben ihn woh  eine Orliebe für den My ticismus
nd  ein un die en immer weiter verbreitet  ehen,  owie
Mangel gründlichen exegeti  en, hi  I  en und philo ophi 
 chen enntni  en, verbunden mit dem Streben originell 3u
 cheinen, verleitet, die Sätze  o  tellen, wie  ie nu  2 einmal
da tehen. Und QAus ie em Grunde mögte ihm Aaher auch die erißgri verziehen werden, VMenn nicht etwa der weiteren
Folgen da tle e theses nun einmal Iin den Händen des
Volkes  ind, dienlich rachtet werden  ollte, ihm das AMisfallen Üüber die Herausgabe der elben auszu prechen.“

Otum des Pa tors Quenzel 7, Praes. 16 Januar 1818
Die Reformationspredigten tragen den allgemei 

nen Charahter der Harm i chen Predigtart QAn  ich elche  ich da 
Rit egnügt, „gemüthlich“ (d r das Gefühl angreifend) 5„3u

Vie Harms
Ehri tian Auenzel, eit 1809 Diahonus, 1817 Hauptpa torN Glück tadt, 1828 gum Kon i torialrat ernannt, 1843, Dboar damals

gei tliches Mitglied des Oberkon i torium
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reden, ohne den e hinlänglich u befriedigen Uund deutlich 3u
Etwas den Lehren des Chri tentums nd denüberzeugen“.

Grund ätzen des Prote tantismus Wider prechendes, Bedenhliches
und Gefährliches i t darin ni inden, vielmehr  pricht  ich
in den elben Eein „ücht chri tlicher Eei  44 Qu Von den The en

Urteit der Auta  er, daß darin Wahres Uund Fal ches
auf eine eltfame ei e Uunter einander gemi cht i t, daß  ie Ver
wirrung „Unter dem großen ufen“ anrichten mü  en und,
5¹0 der E der Zeit religiö e Gährungen begün tigte, die
gefährlich ten Bewegungen hervorrufen könnten;  ind wenig tens
N dazu geeignet, Saamen des Mistrauens die ei  1  E
keit und die Regierung Uunter dem auszu treuen“. Da  ich
 chwerli  elb t von den wider ihn gerichteten kräftigen The en
des Kon i torialrats Boy en iun Bor erwarten läßt, daß
 ie den Verfa  er abhalten werden, ferner gefährliche Aeußerun 
gen in Schriften vorzutragen, we vom gele en werden,
 tellt Quenzel anheim, „dem Archidiaconus Harms erkennen 3
geben, daß  eine The es von Ew Königl. Aje tä misfällig be
wertet werden Uund erwarte werde, daß  ich er elbe hinführo
gefährli  * Aeußerungen OLl dem enthalte“.

Das Oberkon i torium arbeitete, au in den ugen  einer
vorge etzten Behörde, ang am Am 10 Februar 1818 lief in
Glück tadt ene II Atierte Erin ein. ber
der Bericht WDLr angebli  chon Februar fertig und konnte

dem elben Tage, welchem die Erinnerung einlief, nach
Kopenhagen expediert werden.

E. Bericht des Oberkon i toriums en Wir uns die es
unzweifelhaft von dem Kanzler  elber konzipierte Schrift tück
d  o  toßen Wir zuer t auf emne uns Heutigen fa t erheiternd
wirkende kleinliche,  chulmei terliche Kriitin der Pre
Digtart ° der der „Erudition“ ermangelnden

des Kieler Archidiakonus Es 1
De  en „95 Theses, Harmsii 95 Thesibus OppoOsitae T  Ychopoli,

1817* die er te Gegen  I und ind ein charakteri ti ches Produkt
des platte ten Rationalismus.4   E. Fedder en, Claus Harms' The en u. d. kirchl. Behörden.  477  reden, ohne den Gei t hinlänglich zu befriedigen und deutlich zu  Etwas den Lehren des Chri tentums und den  überzeugen“.  Grund ätzen des Prote tantismus Wider prechendes, Bedenkliches  und Gefährliches i t darin nicht zu finden, vielmehr  pricht  ich  in den elben ein „ächt chri tlicher Gei t“ aus.  Von den The en  dagegen urteilt der Gutachter, daß darin Wahres und Fal ches  auf eine  elt ame Wei e unter einander gemi cht i t, daß  ie Ver   wirrung „unter dem großen Haufen“ anrichten mü  en und,  „wenn der Gei t der Zeit religiö e Gährungen begün tigte, die  gefährlich ten Bewegungen hervorrufen könnten;  ind wenig tens  ganz dazu geeignet, Saamen des Mistrauens gegen die Gei tlich   keit und die Regierung unter dem Volke auszu treuen“. Da  ich   chwerlich  elb t von den wider ihn gerichteten kräftigen The en  des Kon i torialrats Boy en in Borsfleth) erwarten läßt, daß   ie den Verfa  er abhalten werden, ferner gefährliche Aeußerun   gen in Schriften vorzutragen, welche vom Volke gele en werden,   tellt Quenzel anheim, „dem Archidiaconus Harms erkennen zu  geben, daß  eine The es von Ew. Königl. Maje tät misfällig be   wertet werden und erwartet werde, daß  ich der elbe hinführo  gefährlicher Aeußerungen vor dem Volke enthalte“.  Das Oberkon i torium arbeitete, auch in den Augen  einer  vorge etzten Behörde, lang am. Am 10. Februar 1818 lief in  Glück tadt eine vom 7. d. M. datierte Erinnerung ein. Aber  der Bericht war angeblich  chon am 2. Februar fertig und konnte  an dem elben Tage, an welchem die Erinnerung einlief, nach  Kopenhagen expediert werden.  e. Bericht des Oberkon i toriums.  Sehen wir uns die es  unzweifelhaft von dem Kanzler  elber konzipierte Schrift tück  an,  o  toßen wir zuer t auf eine uns Heutigen fa t erheiternd  wirkende kleinliche,  chulmei terliche Kritik an der Pre   digtart und der der „Erudition“ ermangelnden  Per on des Kieler Archidiakonus  ).  Es heißt da:  1) De  en „95 Theses, Harmsii 95 Thesibus oppositae. Tychopoli,  1817  waren die er te Gegen chrift und  ind ein charakteri ti ches Produkt  des platte ten Rationalismus.  *) Der Le er wird auch weiterhin bemerken, mit welcher Erhaben   heit Herr von Brockhdorff auf das ungebildete „Volk“ herab ieht ( . 3. B.  die Bemerkung unten über die „gemi chte, zum Theil aus Landleuten be    tehende Gemeinde“, vor welcher der Kieler Archidiakonus  ich nicht ent   blödet, allgemein kirchliche Dinge zu be prechen).  Das i t jedoch nicht  bloßer Adels tolz,  ondern, wie auch die anderen Voten und Bedenken  zeigen und die ganze Literatur jener Zeit ergibt, eine ganz allgemeine  Er cheinung bei den  ogen. Gebildeten der Zeit.  Es hat niemals eine   o bewußte Scheidung zwi chen Gebildeten und Ungebildeten gegeben,  und niemals war der Autoritätsglaube an die Allmacht der „Wi  en    chaft“ und den Wert der „Erudition“  tärker als in der Zeit der Vollblüte  des Rationalismus. Wir  ehen in dem elben gewöhnlich ein Moment derDer eL ird auch weiterhin bemerken, mit er Erhaben 
heit Herr von Brochdorff auf das ungebildete „Volk“ herab ieht
die Bemerkung Uunten über die „gemi  E, gum ei QAus Landleuten be
ehende emeinde“, boLl welcher der Kieler Archidiakonus  ich nicht ent
blödet, allgemein uin 3u be prechen) Das i t jedo nicht
bloßer Adels tolz,  ondern, wie auch die anderen und
zeigen und die Literatur jener Zeit ergibt, einne ganz allgemeine
Er cheinung bei den ogen Gebildeten der Zeit Es hat niemals eine
 o ew eidung wi chen Gebildeten und Un  ildeten egeben,
und niemals DQL der Autoritätsglaube die Allmacht der „Wi  en
 chaft“ und den ert der „Erudition“ tärker als in der Zeit der Vollblüte
des Rationalismus. Wir en in dem elben gewöhnlich ein en der
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„Wie mannigfaltig Pa tor Harms die Exege e, die
und  elb t gegen den en Men chenver tand ver to

Qus den ange chlo  enen VOtis. Die Eigenthümlichkeit Verfa  er
der, un vielen kräftigen und vortrefflichen Stellen mit glühen
der Begei terung  pricht, un andern wieder leerem Wortgehlingel,

Vergleichungen und per önlichen Ausfällen herab inkt,  ein unab—
läßiges von gründlicher Gelehr amkeit und Sprachkenntnis nicht Uunter.
tütztes Be treben nach Originalität und Celebrität T hier eben  o ent
ei und törend QAls Iun  einen früheren riften hervor und
weniger auf, enn man auf ie e und eine Erziehung und Bildung 3 —
ge

„Zufolge des bei Gelegenhei der Anmeldung theologi chen
Examen Michaelis 1802 eingelieferten currieulum Vlitae bezog eL er t nach
dem Tode des aters, weil die Utter wün chte, Im 19. Jahre die
Meldorfer Gelehrten  ule, die aber, wiewohl CL un  einer Kindhei
bloß die Anfangsgründe der lateini  en Sprache bei enem Landgei t —
en ge  N hatte, chon nach Jahren mit der Akademie vertau chte
Das Examinationscollegium and  eine Probearbeiten und die übrigen
be onders exegeti  en Tbeiten mangelhaft Nur der  chönen, mit Arme
gehaltenen Predig und der guten Catechi ation verdan EL den
racter Seine vor Jahren er chienene Sonntagspo tille gibt einen
augen cheinlichen Cwels  einer Individualität und  eines dem Gegen
 tande of unangemeßenen Ausdruchs bei der Auf tellung des Haupt atzes
und bei der, Zer treuung Ueber icht bewirkenden Einteilung, wobei
er  ich auf Ko ten der Materie nicht  elten chlechter unver tändlicher
Reime bedient“

evangeli chen Freiheit und Gleichheit. i t irriger als das reihei
des Denkens und andelns DQr nunur dem akademi ch Gebildeten u
prochen; das „Volk“ WMWLr dumm, hatte  ich der Vernunftweisheit, die
bo Atheder und von der Kanzel un org am abgeme  enen Do en
ih rang, ohne Wider pruch 3u unterwerfen, Wenn ni als rück 
tändig, abergläubi ch oder gur als aufrühreri ch ge cholten werden vollte
Er t von hier Qus egrei man die re  eit, mit der  o viele Gegner
uim The en treit den minde tens eben  o gut Dte  ie, auch theologi ch be 
e enen und gebildeten Harms als rüden Tölpel, als halb Wahn innigenbehandelten und  o auf eine „niedrige“ erRun und mangelhafte
„Erudition“ rekurrierten Sie hatten auch ein gan richtiges Gefühl
enn  ie ihn  o roh befehdeten Denn in ihm DOTL eimn unver öhnlicherein jener Scheinbildung der Zeit aufge tanden Der von  einer prie ter lichen Qr überzeugte, aber im en und gei tig hoch  tehen
den dithmar  Er Bauerntum wurzelnde Mann WMWar ein Vorkämpfer des
ge unden, von der ohlen Ver tandesbildung nicht verdorbenen Volhksbe—
wußt eins Uund der wahren evangeli  en reihei nicht der Pietismus,
der wenig tens m Jahrhunder  ich we entlich in oheren Krei en be
wegte er im wurde volkstümlich), ondern der Orthodoxe Harms
hat dem chri tlichen, Katechismus gebildeten gläubigen Volk das Rechtegeben, in der evangeli chen + mitzu prechenter  cheint der Kanzler do recht — 0 eri  en Das
Examenszeugnis Zillen, arms Leben in Briefen, 12) i tdoch bedeutend gün tiger, als nach die em Bericht  cheint Harms
ie nicht den „Einfachen 3  zweiten  70 ondern den „zweiten mit Ver
gnüge und DaT nach General uperintendent Calli ens Zeugnis

K.  Bod 14. 116) nahe abei, den er ten Charahter 3u erhalten
Für die es Urteil ezieht ich der Coneipient auf die Recen ion

in den Provineialberichten 1811, 4 610; auf die 1 Predigt des er ten
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le Uucht na radoxen findet man In en  einen Schriften (Anführung einiger Stellen QAus der Kinderlehre dbon 181
„Die ausgehobenen Stellen werden für den Zweck hinreichen, das

Eigenthümliche des Pa tors Harms und die Tendenz  einer Schriften,worin nach Art aller Y tiker, indem die ernun herabwürdigt,den QAuben rhebet, ohne e timm äußern, 105 geglau werden
 oll, bezeichnen, und das Bedauern 8 rechtfertigen, daß der erfaßerbei  einem großen Talent,  einen Zuhörern uUund Le ern ans Herz 3reden, wi chen kalten Ver tandespredigten und, Denn glei le  afte, doch
nuur Uunhle und für das en  elten wirk ame Gefühle aufregendenVorträgen nicht die  ichere Mittel traße gehen, ondern die unwandel—
aren Ge etze der atur ni achtend, fruchtbare Waärme ohne Licht hervorbringen Dill.“

In der weiten Reformationsfe tpredigt wird in onderheit
der ASfd die „Allerhöch t genehmigte“ Bibelausgabe e
Adelt, zuma  ich un einer Predigt findet, „die voLl einer ge 
mi chten, gum eil Qus Landleuten be tehenden Gemeine gehal
ten wird“. In die em Zu ammenhang findet  ich das charakte 

kirchenrechtliche Rai onnement:
„Wenn gle dem Landesherrn weder als  olchem noch als Summno0O

episcOpO das Recht U teht über dogmati che Streitigkeiten 3u ent chei den,  o hat doch die negative efugnis,  olchem nfug  elb t durchAuflegung des Still chweigens  teuern“ (Berufung auf Thoma ius,norr, Boehmer u w. )
Damit Oomm. der Konzipient nun auf die The  En und

nde un Th 54—57 leiden   ftliche, beleidigende und
allerwenig ten emnmem rediger ge tattende Usdrücke“ Zu

einer wie 61 i t der Verfa  er nicht befugt The en Wie 14,
30, 65, 66, 91 können,  o Wie  ie lauten, nur „die Regierung

Unterthanen  ich wech el eitig entfremden, Mißtrauen
die vorge etzten gei tlichen ehörden Erregen nd  ogar ei als
Aufforderungen 3 Thätlichkeiten nd Wider etzlichkeiten ange  —
en werden Auf The en wie 9, 16, 17, 18, 69, 7½, Wi
man  ich obwohl 0T Harms „das Allgemeingut der en  en,
die Vernunft, herabwürdigt“ uA w., nicht einla  en, „ owenig aAls

einer be onderen Ausführung bedarf, daß durch die in Nr 27
und 45 vorkhommenden Usdruüucke und orte, das WDS dem Men
chen das Heilig te  eyn  oll, nuL lächerli gemacht wird ohne
irgend einen un wi  en chaftlicher  t erwartenden eellen
Gewinn“.

Te „Fa  et Muth guLr Demuth!“) der Sommerpo tille, Aufl., 22
die Predig Sonntag Rogate, S., S. endlich eine Stelle QAus
der Predigt Himmelfahrtsfe te, O., 105 Die Sãtze „Laßt
uns nicht eyn lauben, nicht ãng bey jedem Tie  nN, die Mittel traße 3u halten Da  elb t i t nichts, als icherhei Uund
aub, am ande finden wir Grün und lumen  —0 werden dem auf den
+. Uten Mittelweg“ en 10  0 oben 469) be onders tößig ewe en ein
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Ausführli dagegen wird die (Ausübung der Kir
chenhoheit durch die Landesfür ten „ein uin Eil nd Unordnung
gemachter F  ehler“) be prochen Uund mit Aufbietung der un der
rationali ti chen Zeit be onders beliebten, auch Rraß
hi tori chen Theorie von der freiwilligen Uebertragung des Kir 
chenregiments  eitens der „frei gewordenen“ Prote tanten den
Landesfür ten widerlegen ver ucht. Von Harms

„Er  cheint nach der ganzen Fa  ung  einer he en den
Anhängern des neue ten Sy tems gehören, we die ei t 
ichkeit der Oberhoheit des Staats entziehen,  ie mit dem
Staate auf gle Linie oder ur ber den elben tellen und im
prote tanti chen Deut chland eine CE 8 begründende Episcopal 
— — einführen mögten (Luthers ei an die prote tanti chen
Für ten Allg Litteraturzeitung Nov 1817, 564)

Deri 0  QN lautet
„Der nach ware  eine vorgängige Erklärung über die Pre

digt  owohl als Üüber die The es einzuziehen und allenfalls auf
zufodern, die in dem Satze bezeichneten Obercommi  arien der 2—  E,

enen das Volk kein Vertrauen Aben kann, amhaft 3u machen
en wir, daß nicht mehr U  ehen 8 Erregen, nach

dem Angeführte auch Unbeden  ich eyn würde, dem Archidiaconus
Predigt mit dem eifügen erkennen geben, Wwie von ih

Harms das allerho Mißfallen über  eine The es  owohl als über die

wartet werde, daß EL  ich ünftig CTI unvor ichtiger und leiden chaft 
eL Aeußerungen in  einen Predigten und Druck chriften Uund
5 Polemi irens enthalte.“

un er tern

Die erfte Allerunkerthänig te Vor tellung der Kanzlei mil ihren
Vorgängen und der Allerhöch ten Re olution

Vor tellung Uund Re olution ergingen pri 1818
Aber wir haben, wie m Eingang bemerkt, auch die orgänge
der Vor tellung, die Aeußerungen der ver chiedenen „Depu
ierten“ ber die ihr gebende Ge talt, vor uns und er
 o einnen äußer t reizvollen Einblick un die gum eil recht ver
 chiedenen Urteile der in der höch ten Kirchenbehörde Un eres
Landes itzenden Juri ten über Harms und  eine Sache

Wir gewinnen au einen Einblick un die erfällige Art,
in welcher le e Wie andere damalige ehörden arbeiteten Von
emer mündlichen Be prechung un ener gemein amen Sitzung i t
keine ede die Ab timmung oder vielmehr die Heraus tellung
des gemein amen Willens 9 rein auf  chriftli Wege

In „Luthers el die prote tanti chen Für ten un Beziehung
auf das angekündigte Jubelfe t“ (Hamburg 1817, 40 wird neben
anderen Forderungen radikal  freigei tiger Art) auch die erhoben, daß
die prote tanti chen Für ten dem gei tlichen Stande mehr äußere +
eben  ollen
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Der von 1813 bis 1842 als Prä ident der anzlei fungieren
1t 0 Joa  Im Graf 0 olthe hat  ich der OT  e 
ratung der Harms chen Sache nicht beteiligt. Das er Referat
in der rage hatte vielmehr der 0 La  —

A. erat des Konferenzrats Es i t ein Ußer t
gründliches, fein inniges, aber freilich rein in äußerlichen Erwa  2  2

der Opportunitä  tecken bleibendes Aborat, typi ch für
einen klugen Juri ten, der auch un kirchlichen Dingen die iplo  2
matie als er Tugend wertet Da dies Referat gewi  ermaßen
die Grundlage für das weitere Verfahren der Kanzlei dar 
 tellt, werden Wir fa t wörtlich vernehmen mü  en

Nachdem zunäch t ausgeführt hat, daß weder not 
wendig noch pa  end  ein dürfte, auf irgend Ctwas anderes als
die vorliegenden Predigten nd The en Rück icht nehmen (wie
das Oberkon i torium mit den enntni  en und der „my ti
 chen Predigtart des Ange chuldigten gemacht habe),  cheint
ihm zweckmäßig  ein, olgende drei Punkte erörtern:

ind die, un den Predigten und The en enthaltenen Aeu 
zerungen von der Be chaffenheit, daß  elbige  ich einer Ahn  2  2
dung on tten des Oeffentlichen eignen?

ULr ES, jene Frage ejahen beantworte werden
 ollte, den Um tänden nach anzurathen  eyn, eine Ahndung
 tattfinden 3 la  en?

le es, in dem einer nicht  tattfindenden Ahn 
dung von Seiten des Oeffentlichen, ein ittel, den Archidiaconus
Harms in Zukunft von Ahnlichen ritten abzuhalten?

ad 1 Was die P r dig anbelangt,  o findet eferen
in ihnen nichts, das  ich entweder un religiö er oder mnm  taats 
bürgerlicher Rück icht einner öffentlichen Rüge eignen könnte
Man nicht, 55 der Verfa  er mehr als dies beab ichtig
habe, durch  chönklingende orte Uund Wendungen, durch bilder
reiche Dar tellungen, und überhaup durch ein nicht gewöhnliches
was, die Aufmerk amhei der Zuhörer Erregen, Uund eine
plo  1  e, el übergehende Aufwallung der Gefühle hervorzu 
bringen.“ Er meint, daß der von atur mit QAlenten eichlich
e Verfa  er durch gründliche Studien und ene voll tändige
Ausbildung des macks einem rod von Oll-
kommenheit als aAnzelredner bringen würde

den The en findet eferen „Abge ehen von den in
den elben  o häufig vorkommenden platten Uund unver tändlichen

Andreas Björn E5 geb 1762 in Kopenhagen, 1789
A  e  or im Hof und Staatsgericht, 1809 Deputierter in der Kanzlei,  eit
1820 Deputierter, 1840, MDar ein tũ  iger und gewi  enhafter Beamter,
der riedri VI nahe  tand, jedenfalls in rade  ein Vertrauen

(Dan k iogr. Lexicon, 14,
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Ausdrücken, von den ge chmacklo en und al chen An pielungen,
von den theils anzüglichen, theils unrichtigen Dar tellungen von
That achen“ u w ahndungwürdig eigentlich zunäch t NUr Th
Denn deren Sinn  cheint  ein, daß die Untertanen das echt
en  ollen, mi  Ee eigener Handlungen, ohne Dazwi chenkunft
der oberen Staatsgewalt Un  +  1  8 und Unlutheri ches von
den Kanzeln wie von den Kirchen  und Schulbüchern abzuhalten,
 elb t Wwenn die Landesregierung als Be itzerin der e  te des
8summi episcopi das vermeintlich Unchri  1  e Uund Unlutheri che
Uuldete „Den Unterthanen aber ein  olches Verhalten als 8
ihren Befugni  en gehören darzu tellen,  cheint allerdings ein
unerlaubter, 3ur öhrung der bürgerlichen Ordnung Iim Staate
führender Schritt  eyn, Uund dies  o mehr, VMDenn er elbe
von einem öffentlich be tellten Volkslehrer an wird.“

 cheint auf die Oberkon i torien, General uperin 
tendenten, vielleicht auch auf die Pröp te gehen „Von die en
Behörden aber äußern, daß  ie den Glauben der Kirche, wel
chen  ie nicht allein als Staatsunterthanen anerkannt,  ondern
auf we  ie  o Qar, un ihrer Eigen chaft als Staatsbeamt be
eidigt worden  ind, nicht haben i t eine beleidigende An
igung.“

90  cheint, ge ehen von dem hi tori ch unrichtigen,
den Untertanspflichten uwider 3  ein.

„An  ich geben le e Stellen, von der rechtlichen Seite be
rachtet, eine gegründete Veranla  ung, den Verfa  er bei den
petenten Behörden gerichtlich un An pruch 3u nehmen, jedoch

a0 2) würde na den Aeußerungen des Oberkon i tori 
ums“ die gerichtliche Strafe Er Wahr cheinlichkeit na ent
weder un einem bloßen Verwei e, der WMenn aufs öch kommen ollte, un einer Ee  u  e e tehen; denn weder 8 tem
porärer Suspen ion no weniger aber 3ur Remotion würde
Gericht die Strafe  teigen la  en wollen oder können.

ber bei der Individualität des 1 Harms, dem neben
einem fer für die Handhabung der Gerechtigkeit?) und
einem UL QAus edlen Beweggründen hergeleiteten Un che, die
gute Sache fördern, zugleich eine gewi  e Tendenz zum er  —  2
orden en Uund Originellen, eine be timmte eigung fürs Para
doxe, und ein nicht verkennendes egehren die allgemeineAufmerk amheit auf  ich lenken nicht abzu prechen ' t, waäre
—.—  anzunehmen, daß einer eits mit Freuden als ein für die gute

Dies Ram al o nach Meinung des Referenten als das Gericht Iin
dol welches Harms eventuell 3 tellen ware

Den hatte bekanntlich durch  eine Predigt „Der Krieg nachdem Kriege“
wie en

1814, we der Kanzlei ehannt Rwar, be
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Sache C  Cr er cheinen und anderer eits  eine Parteigänger
das orgehen der ehorden als Verfolgung und Intoleranz ta
deln, Omi nUul eitere Streitigkeiten und Discu  ionen ent tehen
würden, während die he en ache, Wwie  cheint, bis jetzt wenig
auf das olk einwirht nd der ganze Streit in ehr kurzer Zeit

Anderer eits würden alle Ver ich von  elb t verziehen wird.
 tändigen, WDenn der Verfa  er Ni in An pruch genommen wird,
die Landesregierung nicht der furcht amen Berück ichtigung des
Mißfallens einer Parthei be  uldigen,  ondern ihr Schweigen
ihrer liberalen Tendenz in mnir der Druck chriften u  reiben.“

„Dem Harms, nach den Vor chlägen des General
 uperintendenten, und des Obercon i toriums, ohne enne vorher
ihm gegebene Gelegenhei 3zur Rechtfertigung, und ohne richter 
en Spruch einen Verweis, Uund gzwar un  o  tarken Usdrücken
wie 05 Obercon i torium  olchen un V gebracht V  225
ertheilen, i t auf keine ei e mit der Gerechtigkeit, und mit der

Mit vollem E würdebürgerlichen Sicherheit be tehend.
Harms  ich darüber be chweren können, daß ihm, ohne gehört 3
werden eine  o  charfe Ahndung, als die erkündigung des Kö—
niglichen Mißfallens edem ehrliebenden Staatsbeamten eyn
muß, durch Re olution, ohne 1i  erlichen pruch, getroffen hätte.“

„QO eln anderes ittel gie den Harms,
in Ukunft von ähnlichen Unternehmungen abzuhalten, das i t
noch übrig Unter uchen

Da der Archid. Harms, wie  olches Aus vielen früheren
Unternehmungen von  einer Seite  F hervorgeht, ene überwiegende
eigung gzum Verfa  erwe en hat, nd da Ohl Raum
wün chen  eyn e, daß der un  einen riften herr chende
Ton, uüberhaup  eine ganze anier des ortrags algemein nd
liebt würde,  o ware e8 allerdings wün chenswerth, daß
auf irgend emne el e davon abgehalten werden Ronnte  o iel
und  o vielerley riften in die Welt  chicken, oder daß EL,
indem die es wohl g9wer erreichen  eyn würde, Ahin gebracht
werden Rönnte, in Zukunft mit größerer Behut amkei nd mit
 orgfältigerer rwägung der Folgen  einer litteräri chen nter  ·  2
nehmungen,  ich Uber zweifelhafte religiö e Gegen tände und ber
die be tehenden Staatsangelegenheiten äußern. Die ittel
hierzu müßten aber, jenen Zweck 3u erreichen, von der Art
 eyn, daß  ie bey ih keinen nwillen Erregen, welches bey ener
fo TImein und  chwärmeri chen immung Wwie die  einige, leicht

dem Entgegenge etzten führen könnte; dabey müßten  ie von
der Be chaffenheit  eyn, daß  ie ih keine Veranla  ung gäben,
 ich als einen, für die gute ache elde  en anzu ehen.

Mit Rück icht hierauf würde ich für zweckmäßig halten,
daß dem Archidiakonus Harms, durch ein Canzeley chreiben nicht

4*
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ur Obercon i torium, weil  olches doch  tets das n ehen eines
gerichtlichen Verwei es en würde) 3u erkhennen gegeben würde

Daß, 3war der König) die von dem Archidia 
Harms veran taltete Herausgabe der, von ihm verfaßten

The en als ein Be treben von  einer Seite ange ehen haben, den
wohlthätigen die Men chheit beglückenden Einfluß des ri ten 
thums ), und der durch die Reformation gereinigten ehre der
eligion, den Le ern ol ugen  tellen, Und ans Herz 3
egen, dadurch die angeordnete eyer des Reformations Jubel 
fe tes mehr erhöhen,; auch geneigt wären, anzu
nehmen, daß in die em  einer, durch vorgängige reif 
liche rwägung geprüften Ueberzeugung gefolgt  ey;‚  o hätten

jedo Aungern ge ehen, daß die er, einem recht chaffe
nen Religionslehrer würdige Vor atz auf eine Wei e, und
Unter  olchen Aeußerungen ins Werh ge etzt worden, die bei dem
weniger undigen, enner richtigen Beurtheilung des Wahren
minder fähigen, eich unrichtigen An chauungen führen und
Folgen herbeyführen könnte, die der Aufrechterhaltung der gu
Ordnung im Staate, Uund der  o  ehr 3 wün chenden Einheit in
Hin icht der Religionslehre hinderlich eyn mögten.
warteten er von ihm, als Verhünder der, überall gur Ein
T und Men chenliebe führenden des Chri tenthums ),
daß in Zukunft, mit größerer Behut amkeit, Uund mit der  org
fältig ten rwägung der Folgen,  o wie auch mit gebührender
Be  ränkung auf den Wirkungskreis eines chri tlichen Religions 
lehrers,  eine orträge jeder Art auf jene Hauptzweche des hri  2
 tenthums richten, und daß dabey, der ahrheit, und dem
Gei te des 9°  1  en Religion ets getreu, 5 dasjenige ver
meiden werde, 5 beunruhigende Zweifel 1) ber die,
durch die Staatscon titution  anctionierte 101) rund ätze der
chri tlichen ehre, nd zum Misvergnügen ber die,  ich hierauf
beziehende 101) Staatsveran taltungen, mög führen können

Vor tehende, von mir, nach meiner be ten Ueberzeugung, in
die er wichtigen, mit möglich ter Vor icht behandelnden ache
geäußerte Meynung, unterwerfe der näheren reiferen Beur
eilung des Collegiums Die vo  — Archidiaconus Harms WOL  2  2
ene Popularität,  eine zahlreiche Parthey,  eine Neigung zum

Es gilt hier eachten, daß die ehörde gewi  ermaßen den
önig IN Persona reprä entierte und arum  prach, als ob  ie der oni

ber ware Denn da oben von einem Kanzlei  chreibe die Rede i t, .ann kein 76.„ E 8* e krip des Königs emeint  ein.
Das i t der echte Jargon des Rationalismus
Wie weit paren doch die Rationali ten von der e  re Chri ti

1 gekommen!
4 Das inkorrekte Deut ch wird auf die däni che Geburt Kon 

ferenzrats zurückzuführen  ein
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Sectieren )),  eine Tendenz 3 eben, nach meiner Ueberzeugung,
 o 9 Sicl) My ticismus,  eine, aAlle Grund ätze
des en Chri tenthums  treitende Gering chätzung der gu
Handlungen, und alleinige Emporhebung des Glaubens, der nach
der ehre Chri ti und  einer po tel, ohne die en er Rei
nen er hat, endlich  eine pannung mit den gei tlichen Be
hörden, und be onders lit em General uperintendenten, erheben
bey mir die Sache einem rod von Wichtigkeit, die ihr,
Uunter andern Um tänden, und bei einem andern Individe ), nicht
würde eylegen wollen

Febr 1818 Rothe.“
Voltum des Konferenzrals Fr Chir Jen en Kurz, Rlar

Uund grob,  tellt im Grunde ein völliges Gegen tück der
feinen, diplomati chen Arbeit Rothes dar Für die Nachwelt i t

hervorragend bemerkenswert, in ofern zeigt, daß unter all
die en juri ti chen und theologi chen Beamten, deren Aeußerun 
gen Dir vernehmen, Och einen gab, der bei em Mißfallen,
das der ATI der The en hatte, doch Ver tändnis für die
ihnen Grunde liegenden 6te der 11 Un d da S5
Recht des Glren Glaubens zeig

Jen en chreibt: „Obgleich ich dem Herrn Conferenz 
rath Rothe in0 gebrachten Antrage mit einigen etwa 3
treffenden Aenderungen eitrete,  o kann ich doch un den
Prämi  en dem elben ni bei timmen; ich glaube vielmehr daß

ad 1) die rage ganz und gar verneinen  ey Denn  o
ehr ich misbillige, daß der Pa tor Harms in  olchen größten 
theils unzu ammenhängenden The en  eine m algemeinen
NUr leider wahren Behauptungen dem Publieum vorgelegt
hat, und  o  ehr tadelnswert die Art Uund el e des in den
The en enthaltenen ortrags a t in jeder Hin icht inde,  o kann
ich doch nichts herausbringen, das meiner Meinung nach eine
öffentliche Ahndung verdiente. Die 64 leidet nicht *

Mit Staunen ie man le e Be chuldigung, w0 Harms doch ge rade die inhe der Im Glauben bieder her tellen vollte. Aber
0 die E  3  e uim Rationalismus einig war, er chien die Betonung des
alleinigen des alten QAubens al Sektiererei.

Wie  tol. würde Arms geworden  ein, WMenn von die er An
erkennung  einer Per önlichkeit durch einen  o en Regierungsmannetwas gewußt hätte!4 Lied ri Chri toph Jen en geb 1754 3u Kiel, gabals Ckretäar der fortwährenden Deputation der Schl. Hol t. Ritter chaftmit Hegewi ch zu ammen das eruühmte Buch über die Privilegien der
Ritter  aft heraus, ward 1781 juri ti  er Profe  or in Kiel, 1802 Depuierter n der eu  en Kanzlei,  päter er ter Deputierter Uund Oberpro
Cureur, egte 1820 dies Amt nieder und aL 1827 in Ei Er gabuch ein philo op  eS erk heraus:ganismus und Un terblichkeit“ (1803)

„Briefe über Wahrheit, Gott, Or 
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 ondern erforder auch nach den eigenen Worten der elben eine
gün tige Auslegung. nmögli kan man den Ausdruch Chri
 t N für einerlei mit erklären. Er fordert
nicht einen jeden auf,  ondern die Lehrer, daß  ie die ri t N

ehren  ollen, daß  ie, nämlich als Chri ten, das ech haben, Un 
chri tliches ete nicht u eiden ihr Misfallen rüber 3u
außern, allenfalls e  werde esfalls 8 führen Daß Rei
neswegs  eine Meinung i t, daß die Unterthanen das Unchri t 
iche ete eigenmächtig Abhalten  ollen, ewei e die glei arau
folgende The e, die, Im  ich niemand die ehre he
kümmere, warnend eine Eigenmacht voraus agt. Die

behauptet eine QAus enem hi tori chen ACtO ent pringende
olge, die freilich, Wenn das Vorausge etzte nicht bewie en ver
en kan, für diejenigen, auf welche zie beleidigend i t; deren
aAhrhei man ber im Fall des Bewei es ni eugnen ann
Der Beweis einer  olchen Meinung des Publicums dürfte wohl
nicht führen  eyn, wenn man auf die Aeußerungen ber
die Kirchenagende Uund die Funh che Rück icht nimmt. Wie
kann aber von einer öffentlichen ndung einer Uunter Voraus
 etzung eines el 3 bewei enden ACt!/ gezogenen richtigen Folge
die ede  eyn ben  o wenig enthält die etwas  traf
bares, denn Wie ann ein Unterthan, welcher den Wun ch äußert,
daß etwas, das  einer gegründeten oder ungegründeten Meinung
nach QAus Eilfertigkeit un einer öffentlichen Einrichtung ver ehen
i t, auf ordentlichem Wege abgeändert wevden möge, ohne e po  2

Unterdrückung er freimüthigen Aeußerungen, die nichts
beleidigendes enthalten, für rafbar geachtet werden. Hiedurch

A0 2) ie e rage On  elb t Weg
Ad glaube ich, daß der Antrag darauf einzu chränken  ey,

daß für die Zukunft gur Vermeidung eL die chri tliche Ein
4 ore  en Streitigkeiten uin  einen etwaigen Druck chriften
 ich mehrerer Be timmtheit und Arhei befleißigen, Uund mn en
 einen 1  n Vorträgen  ich jeder Per önlichkeit))  orgfältigenthalten werde in den The en  o wenig als in den Pre
digten ber den Wirkungskreis enes chri tlichen Religionsleh 
Ters hinausgegangen i t,  o in ich die Iin dem vorge chlagenen
Kanzley chreiben eingerückte Be chränkung ni pa  end auch

weder un den The en noch uin den Predigten Zweifel über
die durch die Staatscon titution  anctionirten Grund ätze der
chri tlichen ehre Tege gemacht, auch gerade Einheit m Hin icht
der Religionslehren 3 befördern ge ucht da nicht Unlutheri 

30  64 Früher hieß bei den uri Rorrekter: »per önlichen n 954
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 ches gedulde haben will und Ur auf die ugs Confe  ion
zurückwei et auf die Ie rediger eeidig i t damit Einheit

Wirder Lehrer und dadurch Einheit der N befördert werde
mü  en die Usdruche des Kanzley chreibens  o mehr CTWwO
gen da alle rediger die Harms widerlegen ge ucht haben
öffentlich ge tehen daß  ie ihren Lehrvorträgen ihrem Eide
nicht getreu leiben Uund  ich ami  chützen  uchen daß  ie
allen isbrau der orte ernun und ewi  en zum
ei der chri tlichen Religion läugnen weil Eenn  olcher Misbrauch
Unvernunft Uund Gewi  enlo igheit  ey Dies etztere i t zwar
wahr ber damit  ind  ie noch nicht von olchen isbrau
gerechtfertigt vielmehr erklären  ie 5 105 der Art Wie  ie
die oOrte Vernunft Uund ewi  en gebrauchen nicht i t
für My tieismus Wir mü  en Qher auch das Kanzley chreiben
ni einfließen la  en. 06 irgend In gedeu werden könnte
daß man den Aeußerungen die er Ei  rüchigen bei timme die

 ie redlich handeln wollten dem ei pie des Pa tors
y en — nachfolgen Aund Qus dem Grunde weil  ie ihrer Ueber—
zeugung nach nicht der Augsburger Confe  ion gemaã lehren
Rönnten ihr Lehramt niederlegen ollten daß  ie  ich hinter
dem Dechmantel richtigern regeti ver tecken Um  ich
bvon der ahrhei der den  chlecht abgefaßten The en aufge
dechten Irrlehren überzeugen, darf man Nnur Ammons bittere
Arznei? le en, der doch gewi nicht den lutheri chortho 
oxen Lehrern gehört

Jen en  *
otum des Kanzleirats — Votant i t mit

othe einver tanden daß weder Harms Per önlichkeit noch die
rage ob  eine An icht vom Lutherthum die richtige  ei Be
tracht Romme Er begründet dann in der nachher der „Vor 
 tellung“ ausgeführten Art daß die beiden Predigten 8u

Die Altonaer  ei eineRüge keine Veranla  ung gäben
Wer Dal das? J habe bisher nicht fe  en können.

I. mmim oO N, Oberhofprediger Dresden, gab
zuer t Uunter allen „Ausländi chen eine Zu timmung Harms
The en erkhennen  einer LiBittere Arznei für die Qu

der Zeit“, Hannover und Leipzig 1817 Für  ie ward EL, weil
disher ur als Rationali ekannt, von Schleiermacher derb ge

iegelt („An Herrn Oberhofprediger mmon über  eine Prüfung der
m i chen Sätze“ Berlin, wobei Harms auch einige Striche

am Vgl dazu un erer Zeit chrift, Bod I 557 Muhlert,
Schleiermacher und Qus Harms.

AQn 9— 7 N„ des Vorhergenannten,
1788 imn Glück tadt, wurde 1817 A  e  or der Kanzlei, 1820 Depu

tierter mit dem te atsrat; 1830 als Vertrauensmann des Königs zur
eberwachung der Verhältni  e und er onen nach Kiel ent an wurde

dort 1834 Univer itätskurator und QL 184  2
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„Allerhöch t genehmigte“ Bibelausgabe: „unmöglich kann der
Landesherr genehmigen, daß ie e oder jene Exege e die rich
tige  ei 7°

Was die The en etri  7  o ill der Kanzleirat vor allem
die rage unter ucht wi  en, ob Harms wegen Vergehens gegen

Er verdie Preßge etze gerichtlich un n pruch nehmen  ei
neint te e rage gemã dem e kript vo  — Rtober 1771,
8 1, da durch die The en weder die Sicherheit der Regierung und
die öffentliche Uhe ge tört werden, noch der großen ge  2  —
meinheit willen, un der Th 66 von den Oberkommi  arien
der 11 rede, eine aßbare Injurie kon tatier werden könne.
Charakteri ti ch  ind un die em Zu ammenhang die Sätze, daß
„in der etzigen Zeit Schwierigkeit hat, die rage mit völliger Be 
 timmtheit beantworten 105 i t der Glaube der lutheri chen
Kirche? Der Unannehmlichkeit nicht gedenken, we daraus
ent tehen würde, Denn eine Verhandlung darüber ent tände, ob
die er oder jener ange ehene Gei tliche der Herzogthümer den
rechten Kirchenglauben habe oder nicht.“ Eben o wenig i t Th
rafbar.

Hat al o die Regierung keine Veranla  ung, die Gerichte
aufzurufen,  o i t doch eine „belehrende Warnung“ im Sinne
Rothes angebracht. Wenn die Regierung  ich auch uin den Streit,
1  er, szur eligion gehört, nicht einla  en darf,  o hat  ie
doch vermöge des Rechtes der Advokatie darauf halten, daß
der Streit mit An tand nd UL. geführt werde Das ge chie
in den Harms chen The en nicht „Die Art, Ne ber die
Andersdenkenden urtheilt, ent pricht der Sanftmuth Uund le
des chri tlichen Lehrers nicht,  eine Dar tellung i t häufig pla  „
ja mitunter widerli und unan tändig. Th 70  ind für jeden,
welcher nicht gewohnt i t In Religionsangelegenheiten  elb t 3u
denken, auf eine ei e unver tändlich, we gur Verwirrung m
Glauben führen muß, da der eigene Us pruch Hri ti, Joh 4, 24
für die Parole der Irrlehrer ausgegeben wird. Alles die es
re  ertigt Es, Wenn dem Archid. Harms die Beobachtung grõ ßerer arheit, des N tandes und einer der Urde des egen
 tandes angeme  enen Behandlung in dem von Herrn

angegebenen Sinne empfohlen wird Die einzige Bedenk
lichkeit  cheint dagegen eyn, daß die es Monate nach Er
einung der Schrift 105 das Obercon i torium durch
Verzögerung  eines Bedenhens veranlaßt

Jen en
Eine  ehr richtige Bemerkung Was eine mli ort fürort überlegte, ahme behördliche „Wei ung“ noch für einen Zweck,chon der wi  e te literari  e Tanz angehoben hatte? Die Kanzleieben o gut jetzt on be chließen können, die Sache laufen a  en, wie ie ein volles V  —*  zahr  päter (I) Etan hat.
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otum des Konferenzrats pies Hier finden wir

unter en Gutachten die   Stellungnahme Harms
Spies i t im e u  0 mit in owei einig, daß kein

förmlicher Verweis erteilen  ei, betont aber im Gegen a 3u
ihm daß, WMenn ein  olcher der Art und der etwaigen
Folgen der The en nötig befunden werden ollte, eine vorgängige
Erklärung des Pa tors Harms nicht nötig  ei, da  ie  einer Schrift
jene Eigen chaften nicht nehmen könne, welchen Sinn auch
ami verbunden haben möge. bemerkt „Daß Verwei e
nicht bloß von eL  en erkannt,  ondern auch vom önig oder
den Collegien erthei werden können,  cheint mir unzweifelhaft
und i t wenig tens bei uns durch häufige Bei piele anerkannt.“

Was die vorge chlagene Re olution anbetrifft,  o ieg darin,
neben einem  ehr nilden der Art der Ausführung eine Be
lobung der 1  en des Archid. Harms und gewi  ermaßen des
ganzen Unternehmens. Das verdienen die The en ni

Spies verbreitet  ich ann ausführlich ber die zweite Pre
digt, welche  chädliche Mißver tändni  e bei dem größeren etle
der Zuhörer notwendig veranla  en könnte Seine mn die er Be
ziehung von denen EL anderen Utachter abweichenden N it
ten  ind Unten in der „Vor tellung“ als Meinung der Minorität
nach eigener Formulierung wiedergegeben.

Endlich meint Spies i egen a 0  E, daß die Sache
Reineswegs alsbald in Verge  enheit geraten werde Uund daß doas
„Volk“  ich lebhaft mit den The en be chäftige

Es Mar nicht gan leicht, le e ver chiedenen rteile unter
einen Hut bringen Vor allem die Formulierung der 8e  2
 chlagenen „Wei ung  40 machte viel Mühe, gelang  chließlich aber
doch Dagegen le m Urteil ber die Predigten ein mnnaus

geglichener egen a zwi chen der Majorität und die bei
den Jen en) nd der Minoritat (Spies). Es 1e ni andere
üb als ie e Meinungsver chiedenheit auch in der „Vor tel 
lung“ zum Ausdruch bringen,

e. Die Allerunkerkänig te Vor tellung der Kanzlei —  5 24.
yr 1818 Dies gro von dem Kanzleira Jen en konzipierte
Akten tück bringt zunäch t FiI Auszuge die ganzen orgänge und
bemerkt dann, woas die Meinung der Kanzlei etreffe, daß  ich

wos das Urteil ber die Reformationsfe tpre 
digten anlange, ein Di  ens zwi chen der Majorität und der
Minorität e tehe.

uIm Otto Friedri pies, geb 1780 3 Rein
 eld, 1804 Kanzli t, 1810 A  e  or, 1813 Deputierter un der nzlei, 1821
Kanzler beim Obergericht leswig, 1836 er ter Prä ident der dort
errichteten Provinzialregierung, ge t. 1844
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*).. tät  ei der Meinung, 595 in beiden Predig  · 
ten nichts enthalten i t, welches eine üge von Seiten der oberauf 
ehenden Kirchengewalt nach  ich ziehen könnte“. Die von Adler
gerügte Stelle (Gl  be und erke) nit Art Uund der
Augsb. K  1  n ni in Wider pruch. Die zweite (Luther ber
Chri tus) „Bann nach dem 1  en der anzelei Misdeutun 
gen und Irrthümern nla geben, jedo nicht in dem rade, daß
esfalls ene Rüge notwendig waäre. Im Zu ammenhang gehört
der gele en,  pricht le e Stelle nUur den Satz QAus daß diejenigen
welche glauben, daß ri tus ni weiter als ein e
we en  ei, keine Ur ache haben, ihn ber Luther  tellen“ — Die
nach der Meinung der weltlichen Mitglieder des Ober  nN i to 
riums auf die Altonger bezügliche Stelle i t  o allgemein
abgefaßt, und ann auf  o manches andere ezogen werden, daß
 ie nicht als enne Anzüglichkeit, we einer Misbilligung noth
wendig macht, betrachten  ein dürfte.“

„Die inor1146 i t der Meinung, daß einige tel 
len in der zweiten Predigt bei emnem großen ei der Hörer
und e er  chädliche Misver tändni  e nothwendig hervorrufen
mü  en Sie findet die Veranla  ung 8  olchen weniger un den
vorhin aufgeführten Stellen als in den en des Cils
diejenigen oOrte Chri ti meines Vaters im Himmel“ vgl

„Die e ganze Dar tellungsart wird von vielen  o ver
 tanden werden, daß ein ei der eigenen re Chri ti weniger
dauerndes Aund we entliches enthalte, ohne daß hinlänglich deut 
lich angegeben i t, wO das ewig bleibende Uund das wichtig te 38
finden Dies  cheint denn  ehr dazu geeignet, die emüther 3
beunruhigen, und die egriffe verwirren, und den 0
ten der Kirchenordnung nicht gemäß, Denn le e die Pre
iger warnt, daß  ie durch Unvor ichtigkeit die emüther nicht
ver töhren, und daß  ie von den Glaubenslehren un ihren Predig
ten Rlar und edächtig reden  ollen“ Hierin  cheint nach An ichtder Minorität ein hinlänglicher run. liegen, dem Archidia 

Harms die Beobachtung der un der den redigern
Zzur Pflicht gema  en Vor icht in  einen Kanzelreden einzu chärfen, mal, wenn dies nicht ge chähe der Archidiaconus
Harms annehmen dürfte, daß gar nichts Tadelnswerthes vorhan den  ei, ihm doch die Ein endung der Predigten eigens
fohlen i t 9)

ie e Entdeckung DQL vo jüngeren Jen en un  einem Votumgemacht worden So ein einen General uperintendentenlehren
V Hierfür bezog pies in  einemKirchenordnung bei 1  elf en, 17,

obtum  ich auf die Worte der
 chon die nziehung der en Kirchenordnung doch recht Le  ucht,  o i t der zuletzt ausge prochene Gedanke de Konferenzrats
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„Die diorität in der anzelei erlaubt  ich mit Be
ziehung hierauf nUur die Bemerkung, daß nach ihrer An icht die

Abtheilung der zweiten Predigt im Zu ammenhang
nicht un dem rade Misdeutungen Uund irrigen n i  en füh
ren kann, daß deshalb dem Arch Harms noch be onders Cetwas

erkennen geben  ei —
9e der chließt  ich die Kanzlei der Mei

nung des Oberkon i toriums daß der Archidiakonus Harms
derer gerichtlich ni elangen  ei, „bei der großen

A  emeinheit und Unbe timmtheit, mit welcher  ie abgefaßt  ind
das e u  + einer Verhandlung die er Sache auf dem Wege

Rechtens  ehr zweifelha  ein würde“. Dagegen findet die anz 
lei mit dem Oberkon i torium unbedenhlich, dem Archidiakonus
Harms wegen der Art  einer The en allerhöch t einen adel und
eine Warnung zukommen la  en und  chlägt folgende

den elben voLl

„Ew QAje tã nähmen 3gzwar d daß der Arch Harms bei
 einer Wirk amhkhei als Gei tlicher  einer Ueberzeugung olge,
und namentlich bei der Herausgabe der den 95 theses Doctor
Luthers hinzugefügten Sätze, keine nachtheiligen Folgen beab
 ichtigt, oder vorherge ehen habe Dennoch hätten Emw Maje tät
Uungerne bemerken mü  en, daß er elbe  ich in die en
keineswegs mit der richtigen Klarheit, und nicht un dem Gei te
des Friedens ausge prochen habe, der jeden Gei tlichen ganz be
onders e eelen mü  e,  owie daß die gewählte Dar tellungsart
der UL des Gegen tandes ni angeme  en  ei le e Sätze
 khönnten durch die Misdeutungen, enen  ie ausge etzt wären,
unrichtige n t  en und Folgen herbeiführen, we der guten
Ordnung und dem kirchlichen Vereine nachtheilig werden wür 
den Ew Königl. Qje tä erwarteten aher von dem Arch arms
als einem Verkündiger der gzur Eintracht Aund Men  n  e  e
renden Lehre des wahren Chri tenthums, daß er elbe in
un  eine orträge jeder Art mit größerer Behut amheit und
mit  orgfältiger Erwägung der Folgen  einer Aeußerungen die em
Gei te gemã einrichten, und dabei dasjenige vermeiden
werde, 3 nachtheiligen Misdeutungen Uund beunruhigenden
weifeln führen könne.“

Die auf den Vortrag die er „Vor tellung“ erfolgte
All  e Re olution vom  ri 1818  etzt uns eini 

germaßen un Er taunen. Sie lautet kurz und bündig:

frivol nennen der Grund atz, daß die angedrohten Prügel auf
alle V verabreicht verden mü  en, auch wenn  ich die Un chuld des
Bedrohten heraus tellt, damit nicht meine völlig adellos ein,

Tde.paßt be  er auf einen Ka ernenhof als in die Rats tube Be
te Meinung der Ma orität agegen i t gerecht und achgemäß.
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„Es i t Un er Allerhöch ter ille, daß un ere eswig 
ol tein Lauenburgi che anzelei Un erm Hol teini chen Obercon
 i torium Glück tadt den Auftrag ertheile, die be timmte Er
klärung des Archidiaconus Harms ber diejenigen Stellen, der
von ihm herausgegebenen The en, in welchen, na der An icht
des Obercon i toriums ahndungswürdige oder ungeziemende Aeu
zerungen und Usdruücke enthalten  ein möchten, einzuziehen, und
le e Erklärung mit (Cdenken an Un ere anzelei ein 
zu enden. rederi R.“

Re olution i t eine Remedur beider Kollegien, des
Oberkon i toriums  owohl Wie der Kanzlei, und 3zwar offenbar
in eimnem Harms gün tigeren Sinne. War die Ab icht beider
Kollegien, ohne dem „Angeklagten“ Gelegenhei gur Rechtferti 
gung geben, durch eine nicht allzuharte „Wei ung“ die Sache

beendigen,  o hat der onig  elb t die en leichten QAde 3
 chwer efunden, ihn in  einem Namen ohne weiteres ETL.
teilen la  en Bemerkenswert i t auch, daß die An icht mn
den The en  eien ahndungswürdige Uund ungeziemende euße  —  2
rungen, ledigli als des Oberkon i toriums bezeichnet wird,
ohne daß die ellung des Königs die er Anklage auch nur
mit dem gering ten Wort angedeutet wird. So wird gewi  er  —  ·
maßen dem Oberkon i torium der Beweis für  eine nklage
ge choben.

Was le e auffallende Stellungnahme des Königs veranlaßt
hat, obpb  ein Gerechtigkeitsgefühl oder die ihm gerühmte Ge
wi  enhaftigkeit oder ein Wohlgefallen an Harms oder  einen
The en oder aber der Einfluß anderer Per önlichkeiten und
welcher, das wird  ich wohl  chwer jemals hi tori ch ausmitteln
a  en

Jedenfalls riedri VI einmal wieder bewie en, d
einen ehr ausgeprägten eigenen illen e a und die olle

gien hatten gehorchen Daß wenig tens das Oberkon i toriumdem königlichen illen mit einer gewi  en Verdro  enheit en  2über tand,  cheint miir Iun der geradezu auffallenden Lang amkeit,
mit der die Sache betrieb, zum Ausdruch kommen.

Nur in oweit der onig der Kanzlei, nicht ber dem
Oberkon i torium recht gegeben, daß N
geine ede mehr  ein Er al o die „be ynder ligen“ Sätze bei näherer Lektüre jedenfalls nicht an tößig be  2
unden

Der zweite exi des Oberkon i toriums mit Anlagen
Uunter dem 25 April teilte die Kanzlei dem ber

kon i torium die Allerhöch te Re olution nit und er uchte das
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baldmöglich te Erledigung. Da  8 Oberkon i torium ließ
 ich jedo Zeit Er t Mai 1818 erging vonu uim
Namen Sr Qje tät, unterzeichnet von eldmann und von Ahle 
e ein der Allerhöch ten Re olution nachgebildetes,  ehr kurzes
und ündiges Dehret Harms, welches na einnem Bericht des
des Kieler Stadtkon i toriums QAm 29 Mai dem elben „in i  2  2
nuirt“ ward 9

Es 09 er nunmehr

A. durms er Verantwortung
raes: den Juni 818

An
Seine Königliche laje tät.

Wenn ich dem llerhöch ten Befe  Hl Ew RKöniglichen Maje tät
Glück tadt den 25 Mai welcher mir durch das hie ige

Stadtcon i torium zuge tellet i t, des nhalts
ber diejenigen Stellen im den von mit herausgegebenen e en,

in welchen ahndungswürdige oder ungeziemende Aeußerungen und
Ausdrück enthalten  ein möchten, namentlich über die The en 14

351 4 5 46 55 — 61 64. 89 9 und
meine Erklärung innerhalb drei en abzugeben

jetzt er t, einige Tage  p  äter als der allerhöch te Befehl be
immt, die  chuldige olge ehrerbietig t lei te,  o rlaube ich mit ein 

die Hoffnung zu äußern, daß Allerhöch tdie elben meine
wärtige Lage, die Wwegen ihrer viel eitigen Anfechtungen eine
Um icht fordert von mir,  o wie die Schwierigkeit des miitx geworde
nen Befehls, dem ich imn  einem Umfange ni Genüge hun kann,
aber ein volles Genüge gethan e, in nach ichtsvolle Erwäaä—

ziehen werden.
On  eit vorigen Herb t befinde ich mich als rediger in einem

unent chiedenen Recht   u tande Es wurden mir damals mittel t des
Rönigl Obercon i toriums durch das hie ige Stadtcon i torium die
oncepte meiner beyden Reformationspredigten abgefordert
fuhr nicht, waoas dazu nia gegeben oder wer mich V-i den Verdacht
gezogen hätte, als predigte ich dem kirchlichen QAuben oder ander —
weitigen Vor chriften meines mtes zuwider. Da eine Or
derung, zumal auf olchem rechtsg  igigen Wege ungewöhnlich zum
wenig ten, ich ni irre, eit vielen Jahren ganz ohne Bey
 piel i t,  o muß ich die Erregung eines  olchen erdachts als einen

Vgl Harms Per onalakten im Kieler Stadtarchiv.
Das Schrift tück i t von einer fremden Hand ge chrieben, aber

mit Harms eigener Hand korrigiert
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run zu die er Maaßregel annehmen, ungeachtet ich  on t wohl
weiß, daß nach be tehenden kirchlichen Verordnungen jeder 10 die
conceptus concionatorios abzufordern berechtiget i t  äumte Uum

 o weniger die em Befehl gem die Concepte auszugeben wie auch
gleichem Behufe ein gedrucktes remplar nachzu enden, weil ich

der vollen und fe ten Zuver icht war,  ie würden  ich und mich von

jeder etwanigen An chuldigung reinigen und mir mit einer billigenden
Reußerung, adurch niederzu chlagen alle durch die Anforderung wi
der mich nod mein irken ins Feld gerufenen nachtheiligen en
wieder zurückgegeben werden. Das i t bisher ni ge Selb t
den adel, da ich 10 keinen als gegründeten erwarten dürfte,
ich lieber entgegen genommen, als daß ich Unter der Ca des jenem
erda immer mehr ahrung nod Raum gebenden weigen
bleiben, fortpredigen und den Vorwurf ins Unbe timmte hin von

jedem Wider acher, von jedem Q privatim und öffentlich, wie
 chon ein gewi  es Oppo itionsblatt) mit hämi chem Wohlgefallen
gethan hat, mir bieten la  en muß Seine Reformationspredigten  ind
ihm doch von der Regierung abgefordert. Wenn le e Dredigten
einige Aufmerk amkeit gefunden haben,  o etze ich den run In
le e ihre Eigen chaft, daß  ie der heiligen Schrift nd den vmboli
 chen Büchern gemäß  ind;  o mehr lag al o nicht mir allein,
 ondern dem ganzen Lehrer tand daran, auch bey die er Gelegenheit

erfahren, der SU episcopus  ey weit entfernt davon, le e
rechtmäßige Eigen chaft der Dredigten zu mißbilligen, wolle eben  o
und nicht anders gepredigt en Es i t, mir wenig tens, in em
1d wahr cheinlich: nach Abforderung  olcher oncepte keine
Ent cheidung oder Neußerung der Ober Behörde rfolgt,  o kann
mancher rediger ehr leicht an den in jenen Dredigten ausge proche—
nen Grund ätzen irre werden und in der Be orgniß, Viellet miß 
fällig reden, den Vor atz fa  en lieber  chweigen von Dingen

 chweigen, deren Ver chweigung die er und jeder Seit Ver.
etzung  einer und  eines ides, Verleugnung  eines Herrn nd
Heilandes Je u Chri ti  elb t i t

Mit dem unent chiedenen Rechtszu tande, imn welchem ich  olcher
ge talt bisher geblieben bin, vereiniget  ich jetzt auf  Neue die Nuf 

Schröter in der „Oppo itions chrift“, Bd., 332 „Wir
gönnen ih die en mu die Märtyrerkrone),  cheuen uns aber
N aut 3u agen, daß für den nfug, den als evangeli cher
Prediger in die er heiligen Zeit getrieben, Te
die Finger geklop 3u werden verdiente.“

derb gezüchtigt und auf
bedarf für die e er die er Zeit chrift khaum der Anmerkung,

daß der gei tliche an gemeint i t (was wir „Lehrer nennen, hieß
Schullehrer oder Schulmei ter). Auffallend i t nur, daß Arlms,

der in  einer „Pa toraltheologie“ nur den ediger, den Tie ter Uund den
Pa tor ennt, die alte und II Rationalismus mit be onderer rliebe
fe tgehaltene Charahteri ierung der Gei tlichen als „doctores, Lehrer  o
unbefangen mitma
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forderung mich über die früher er chienenen The en erklären. In
dem die e Aufforderung  elb t ein Vor Urthei aus pricht, wenn
von ahndungswürdigen oder ungeziemenden Reußerungen nd Aus 
drücken  pricht, die in einigen he en enthalten eyn möchten, ehe ich
mich urch ie elbe in die Lage eines Beklagten ge etzt Kann
mir da verdacht werden, auf irgend eine Art zum Vorwurf gereichen,
enn ich auf die e Allgemeinheit oder Unbe timmtheit mit einer be
 timmten Erklärung inzugehen (eOenten trage, ich allerehrer 
bietig t itte, daß nirx un gethan werde, welche Aeußerungen nod
Ausdrücke gemeynet  eyen und worin mein eigentliches ergehen, ein
unge etzmäßiges Verfahren e tehe, de  en Rechtfertigung mir auf
getragen i t d

Allein auch abge ehen von jeder Rechtsform undswenn ich mich
der Be orgniß ent chlagen könnte, durch eine Erklärung wie ich
 ie auf den mirx ertheileten unbe timmten Befehl doch nur geben
im Stande wäre, zugleich nellen Mißver tändni  en Raum nd neulen

An chuldigungen Spielraum geben oder auch die Rechtmäßig 
keit, den guten Grund der Anträge einzuge tehen, we bei Ew
Königlichen Maje tät wider die The en mögen gemacht worden  eyn
 chon QAn und für  ich  elb t i t die Aufgabe, wie  ie ge telle worden,
von der größten Schwierigkeit, 10 ich darf ohl agen, auf eine
befriedigende und genugthuende el e  ie rfüllen i t für mich
unmöglich.

wey ndö zwanzig The en  ind mir zur Erklärung aufgegeben,
die ihrem Inhalt und Usorucke nach  ehr ver chieden, wiewol (
Zu ammenhange mit allen übrigen  ind, QAus welchen  ie herausge 
hoben worden. Es i t   in nicht bezeichnet worden, we e e
ihres Inhalts, we ihres Ausdrucks einem Tadel oder einer
nonng unterworfen  ein möchte einen desfälligen Vermutungen
darůüber kann ich  o weniger mit Sicherheit nachgehen, da manche
der elben fa t gleichlautend und imn ähnlicher Beziehung mit andern
The en  ind, deren Rechtfertigung doch nicht von mir verlangt worden
i t. Da ver agt mir mein eil, ob ich diejenige Reußerung oder
denjenigen Ausdruck richtig reffe, der für ahndungswürdig mag ge 
halten werden mit run oder, wie ich nicht anders weiß, ohne

Man wird e e Ausführungen Harms' ehr berechtigt finden
mü  en Es WMDar eigentlich ein tarkes Stück, wDenn das Oberkon i torium
von ihm verlangte, daß  elber in  einer Schrift „ahndungswürdige oder
ungeziemende“ auf uchen und bezeichnen  ollte. doch auch
der önig nicht von den nach Harms eigener,  ondern von den na
An icht der erhon i toriums ndu swürdigen oder

ziemenden Aeußerunge und Usdrücken ge pro8 Das Oberkon i
orium hätte al o bezeichnen mü  en, ODs nach  einer An icht

tadeln Dar. enn e5 das unterließ,  o darf man darin vielleicht weniger
eine ver teckte Bosheit die Ab icht neue tadelnswerte Aeu aus
ihm herauszulocken als vielmehr Bequemlichkeit und Lä  igkeit ehen
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Grund 50 bilden auch die ausgezeichneten The en mit den übrigen
zu ammen ein Ganzes, haben Veranla  ung no Ab icht gemein chaft 
lich,  ind im den elben That achen begründet, beziehen  ich alle auf
den Su tand der lutheri chen Kirche überhaupt der kamm türzen 
den no grundbrüchigen der Irrlehren ), ob Ott will d

einigem Wider tande, nod auf den kirchlichen Zu tand die es Lan 
des in onderheit Erwägungen und Beherzigungen die er Art
habe ich bey dem Publico durch meine Briefe ber die The en ver

anla  en wollen, und nehme mir die Freyheit, ein Exemplar der elben
zur Darlegung meiner Ge ichtspunkte Ew RKöniglichen aje tä ehr
furchtsvoll hierbey vorzulegen? ich bey ge talteten
Sachen einzelne The en für  ich vornähme,  o ware e. miit unbezwei—
felt, daß ich mich aufs Neue für manchen misfäll aus präche, oder
ich müßte denn, 1ds ich nach meiner Sinnesart noch viel mehr ver.

meide, ausweichend und überhin gehend die Erklärung anfertigen,
ungenügend, womit ich

je tã be tünde. wieder ni vor Ew Königlichen Ma 

Obiges alles erlauben mir Allerhöch tdie elben m einigen Bey
 pielen an den Tag legen und glei  A0m Proben davon geben

Ur genügen, ich in Ab icht auf e e agte
Hier gölten ni imn uthers riften zer treut vorkommende eu  E
rungen über Beichte und Sündenvergebung, verg Plancks Lehr 
begriff,) Bo 574 Note, ondern hier mü  e gelten, WDS

 re  ymboli chen er und un re den elben gemäße Kirchenge etze
 agen Und da i t mir gänzlich unbekannt, wS ich die erhalb vor
einer gei tlichen Behörde vertheidigen haben könnte

50 dürfte das, wie von einer eite eine nichtserklärende i t,
von einer anderen eite für eine un  eiden ausgedrückte Erklärung
gehalten werden, wenn ich e e 22 agte, daß ich  chlechterdings
nicht entdecken vermag, waoas in ihren Worten „Die amalige

Das i t die Flut der Irrlehren  türzt den Kamm, 10 Li
den run der die Kirchenlehre errichteten Schutzdei

„Briefe einer näheren Ver tändigung über ver  iedene meine
The en betr Punete Kiel 1818. Twe ten, der ie e Schrift ar
tadelt, en  uldigt ihre Art mit der ebereilung, der aArms
dadurch veranlaßt  ei, daß ein itglie der en Kanzlei (vielleichtder Gältere Jen en) den Profe  or Falch, Ams5s Freund, ebeten habe,die en Beeilung  einer öffentlichen Verteidigung er uchen,der amtlich geforderten zuvorzukommen, en, Ams Le
ben un Briefen, S. 151 Im übrigen eigt we  ns Bericht, daß man
m Kieler Ublikum eben owenig wie QATms5s  elber über die wirklichenorgänge Be cheid wu Wenn in we tens Bericht die ellung der
Kanzlei Harms als die freundlichere, die des Königs als die  trengereer  eint,  o lag uin Wirhlichkei die ache gerade umgekehrtGemeint i t der Ent tehung,der Veränderungen und der Bildung un eres prote tanti chen Lehrbegriffsbis gur Konkordienformel (6 ände, 1781—18
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eit an er wie die jetzige, weil er bey Gott“ für ein rich
erliches Moment enthalten  eyn könnte. nenn die Seit, da

 eine Grundzüge chrieb, das Sei  talter der vollendeten Sündhaf
tigkeit

In Ab icht 31 habe ich Vermuthung auf die Orte
„Und ganz Hol tein weiß Es.  4° Die Bezeichnung i t mittel t des Su
 ammenhangs gewi deutlich und Jedermann hat te e Orte

ber  ollrichtig auf den Herausgeber der altonaer gedeute
ich das bewei en d Seitdem le e Bibelausgabe auf öheren Befehl
aus dem Buchhandel getreten i t,?) glaubte ich die en Beweis nicht
führen dürfen, wie ich auch QAus die er Rück icht Ni meinen 3e
ruckten Briefen le e ache ganz übergangen habe

Bis ich auf eine nähere Declaration der Aufgabe auf einen
gewißen Standpunkt werde gewie en werden, kann ich Iin Ab icht der
angezeichneten ei e en 55—61 nur den un äußern
mit erlauben, daß Ew Königl. Maje tät allergnädig t bekannt
machen geruheten, wie Dröb te und rediger mit der altonaer

halten aben, wenn  ie die elben In Schulen vorfinden.
landesherrliche Erla  ungen  ind Iin rüheren ähnlichen en

ge  en Dann möchte ich bey die er Gelegenhei mir die reyhei
nehmen aufmerk am machen auf den Anhang zum eswig
Hol teini chen Ge angbuche, wie er elbe beygebunden angetroffen
wird, etitte ammlung von Evangelien und Spi teln neb t Gebeten
für die kirchliche und häusliche Andacht, iel 815 VN- der Rönigl.
Schulbuchhandlung Die elben misgläubigen Erklärungen, wie  ie
in der alt. doch noch Unter dem exte  tehen,  ind in die em
Anhang, dem Bibelcompendium des gemeinen Mannes, nach purer
Willkühr  chon in den Text des göttlichen Wortes wirklich hinein ge
 etzt und das Wort der lutheri  en Aber etzung, Stellen  elb t das
Wort des eiligen Gei tes hinausgeworfen (The e 55) zur Verwir—
rung Im Gottesdien t, zum n der Schwachen, U Aergerniß
aller Gläubigen. 7

Jo chte, Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeit
alters Berlin 1806, 19

Schon Uunter dem Januar 1817 der Kanzleiprä ident den
Oberprä identen von Altona er ucht, die Zahl der noch unverkauften
Bibelexemplare einzubexichten, weil der önig die elben durch Ankhauf
dem Buchhandel entziehen gedã  en. Am 29 bovbember 1817, al o
bald nach Harms Weis in 61 Uund vielleicht auch durch den
Harms chen Trompeten to be chleunigt, erfolgte dann die Allerhö
Re olution Üüber die Einziehung der noch vorhandenen Exemplare.

Tat ächlich finden  ich In die em der ritten Auflage des Ge ang
buchs bon 1813 beigegebenen Anhang aRallerle eränderungen in dem
Text  owohl der Evangelien und P· Wie in der Leidensge chichte.
Doch ind  ie Zahl gering und me harmlos, in ofern  ie nur

5
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In Ab icht der The en 64 5. auch kann ich nur die es

agen Vielleicht hat mamn darin die Sprache nicht ren vex 
meint die ein Unterthan  chuldigerwei e gegen die Allerhöch te Lan
desregierung ren  oll, doch worin die Unziemlichkeit oder ein
deres ergehen drin iege, das kann ich nicht en Einen
grun für die The en 64 finde ich in Cor: 1j„24 eimn
RApo tel elb t der corinthi chen Gemeinde einräumt: Nicht daß wir
Herren  ind aubens, Petr 0, 3);3 dem gem egen
chri tliche Gemeinden die Erwartung von Für ten und Obrigkeiten,
daß die elben den Glauben  chirmen, Wwie in den  ymboli chen
Büchern, der eiligen Schrift gem e a i t, als „COntroversias

ad AnC EraIN HoOrlalll et declarationem purioris doctrinae
examinaturi“, V. Epitome Form. Cone. III In Beziehung an e e
9 in onderheit kann ich mir nicht vor tellen, daß die Freymüthigkeit,
we  elb t in politicis jedem Schrift teller rlaubt i t, dem Prediger
in ecelesiasticeis zum Vorwurf gereichen könne, oder daß da,
auf Erhaltung nd Be chützung der heilig ten Wahrheiten  o wie auf
den reinen und unverfäl chten Vortrag der elben ankommt, die des 
al igen Aeußerungen, wie ein beeidigter Lehrer des Chri tenthums
 ie unverholen und unb  It vorzubringen für  eine hält,
al o geglättet werden mü  en, daß  ie keinen munoru machen, oder
in  olcher Allgemeinheit mü  en gehalten werden, daß  ie keine Rüge
mehr enthalten für diejenigen, we bey der gegenwärtigen Kirchen 
verfa  ung V ihrem misgläubigen Treiben innerhalb der die

einem e  eren Ver tändnis dienen ollen, wenn 25 oh 16,„ trafen“ „UÜUberzeugen  4  und „Gerechtigkeit“ „Un chuld“ ge etztwird. Teil bringen  ie allerdings auch eine Mißdeutung des Text innes, 33 5, 22 „Wer ber  einen Bruder un g  2recht zürnet“ und 43 22, „Denn viele  ind eingeladen,aber wenige ind würdige 4 te“. Viel beden  *  EeL als le e Aen
derungen der Ueber etzung i t die Be eitigung der kräftigen Beicht  und Abendmahlsgebet und ihre T etzung durch  olche imGei te des vulgär ten Rationalismus. Das Allerübel te i t wohl auf S. 91„Das Vaterun er mit ver tändlichen orten ausgedrückt“ „DeinReich, das Reich der ahrhei Uund der Tugend breite  ich uimmer weiter
Qus. Bitte „Dein Beyfall erfreue uns ündige Men chen, wenn wirredlich uns e  ern.“ Im Ganzen darf man ruhig agen, daß auch hierein vorliegt, dem Rationalismus  ozu agen  ymboli chever cha fen und einer wichtigen Stelle  eine religiö en edankenan telle des en Aubens Iun das Bewußt ein des chri tlicheneinzu chieben Harms hat auch weiter über die em Anhang gewacht, undals 1919 un einer Auflage edruckt war, hat Anfang der 3ziger re eine behördliche Unter uchung über die Sache  tattgefunden,bei welcher  ich heraus tellte, daß die ereits ver torbenen Profe  orGey er und üller der Ekannte rühere Leiter des Kieler Ullehrer  eminars) ihn verfaßt hatten Vgl e  en arüber im ie igen aatsarchiv Nr 417 Es ware wohl der Mühe wert, einmal überdie ver chiedenen ande gzum Cramer chen e angbu emnne nähereAuter uchuns 3u eran t
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ihnen gemachte Rüge  ie können auf den Aus teller  elb t
wenden, Viellei angewandt in

icht als Eenne Usflu denn die ver chmähe ch,  ondern aAQus

gewi  en  elb t nicht ganz deutlichen Gründen, kann ich übrigens
nicht unbemerkt la  en daß die The en nicht als Glaubens   E  on
dern als Streit ätze ausgegeben  ind die Kirche QAus Gu 
 tande, der nicht Friede und auch nicht rieg, aber    immer als
rieg i t zum wahren Frieden nach memnem Vermögen eher führen

Ew Röniglichen aje das Bedürfniß der Gegenwart
die er Hin icht unbekannt  ein können d Sollten Allerhöch tdie elben
für grundlos, na  eilig oder gar den Dflichten Unterthans

RKirchenmitgliedes nd noch mehr, Gei tlichen uwider
en oder misfällig vernehmen können  ich ene  chwache
aber wohlmeinende Stimme für die Erhaltung der Landesreligion
Aund den Vortrag der elben i Schulen und Kirchen nach den eben o
deutlichen als für ge etzmäßig anerkannten Lehren des evangeli chen
Glaubensbekenntni  es, auf ei e gefährlichen eit
hebt d Und le e Stimme befürchten mü  en, daß ihr von der
allerho  en Landesregierung das weigen werde auferlegt werden,
während von der anderen elte zahlreiche Schriften die auf die ver

wegen te Art un ere heilig ten Glaubenswahrheiten nicht  chonen (ich
las noch ge tern in letzt er chienenen Schrift daß der Glaube

ri tum als den Sohn Gottes Gotteslä terung ev) und
die we entlich ten Lehren des Chri tenthums albern,  o genann 
ten ge unden (ich meine,  ehr kranken) ernun wider trebende Mähr 
chen ge cholten werden, Unbemerkt Wie  cheint und ungerügt  elb t
von olkslehrern abgefa dem OlE Uunter allen er innlichen e tal 
ten durch jeden Buchbinder die Hände gehn d Nur  o fort und
die The en als ein Werk der Fin terni ver chrieen aber  ie werden
euchten,  oweit die Sonne de göttlichen Wortes auf  ie fällt und
die na des HBerrn  ich ni wendet von  einer irche, (2 The  

1)  o wird der noch al o  ich nennende ri hinter den
en her laufen, die  o chön predigen letzt anfangen, glei
Wie der Römer hat Horazens eit Nulla mih  1 religio est.
Hor. Erm. un er Glaubensbekenntnis aber,  o man

10, als ein hi tori ches Denkmal, mehr ni  —, der anheim
gegeben

Hiermit habe ich, wie ich das ohl ein ehe, die ache keines 
er chöp er ich den lebhaften un nicht unterdrücken

kann, möchten Ew Rönigliche Maje tät durch das höch tpreisliche

fenbar Ene pitze auf die „Obercommi  arien“ The e 66), in
vielleicht Adler.nNachch die er hat Harms doch  elber ein unkhles Gefühl für

die nicht mim tadello e Form  einer he en ge
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Obercon i torium zur plan  und zweckmäßigen Verhandlung die er
wichtigen Angelegenheit mir e timmte Fragen vorlegen, auf be timmte
Punkte mich hinwei en la  en, darnach, oder der etshet
Ew Königlichen Maje tät gefiele, ohne die e vorläufige Verhandlung
ogleich die Sache erledigen, die Unter uchung der The en,  oweit
 ie dogmati ch in einem competenten nd unpartheii chen Gerichts
 tande aufzutragen geruhen 50 ittend habe ich freilich, weltlich 2
prochen, meine Sache auf ni ge tellt, da ich ohl weiß, we  —
mein Unternehmen nicht nützen könne,) aber gei tlich ge prochen habe
ich  ie auf Ott ge tellt, und demnäch t auf die bekannten e innun 
nungen eines gerechten ndo chri tlichen Röniges, der die Freymüthig
keit eines Archidiakonus, EeS auf die rfüllung der an 

ommt, eben  o wenig als  vor einigen Jahren die Freymüthigkeit
eines i choffs,?) nach dem  einer Wider acher, wie groß auch
deren Sahl  ey, würdigen, oder nach deren Vrtheil die Be trebungen
eines Gei tlichen, der Ott und  ein eiliges Evangelium vor Augen
hat, mit Wohlgefallen oder isfallen etra  en wird.

er terbe
Ew Königlichen Maje tät

allerunterthänig ter
Barms

Kiel, —  — Juni 1818

Der Bitto Harms' be timmtere Bezeichnung der Punkte,
ber welche  ich genauer erklären habe, ent pra das

 t 1U Am Juli (wieder eine auffallen
Verzögerungl) über andte Harms' Erhlärung den General—
 uperintendenten Uunter Beifügung eines Entwurfes der 3u  2
legenden be timmten Fragen Adler (Bred tedt, Augu t) fand
den Entwurf „ganz angeme  en“ Uund wün chte nUuL für die er
rage eine Abänderung über le elbe unten) Das Oberhkon
 i torium ent pra dem Wun che Adlers und erließ ein Aii Na  2
men Sr Königl. Maje tät“ ergehendes „D 1*
gu  t 18. welches 15 Augu t wieder durch das Stadtkon i 
 torium Harms „in inuirt“ wurde Es wurde ihm „anbefohlen
 ich annoch ber olgende Punhte innerhalb en näher
hero erklären“ folgen die fünf Fragen, Wie  ie in Harms'
Erklärung wörtlich angeführt Am Augu t ging wieder
eine Erinnerung der Kanzlei mögli  chleuni 
ger Ab tattung des Bedenhens in u ein, worau das

Harms en  ich  elber. Vgl. im orwort
en Unglimpfs bei gei tlichen Uund weltlichen Brüdern  44„Auf die

elcher war das?
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    E unter dem 31 Augu t die Verzögerung
durch den Hinweis auf die große Allgemeinheit der bereits
eingegangenen Erklärung Harms' und die  einem Verlangen
mäß erfolgte Vorlegung be timmterer Fragen Crkhlarte

Er t September  eine „Nähere Erklärung“
fertig ber  elb t bei die er Ver pätung muß man  ich WMun  —  2
dern, wie dies voluminö e das mit eigener Hand
auf 32 engbe chriebenen Folio eiten vorliegt,  o  chnell fertig be
khommen hat Trotz  eines großen Umfangs  oll hier wörtlich
mitgeteilt werden, weil ein in der des The en treites
eminent wichtiges DBumen i t,  owohl  achlich wie per önlich.
Sachlich, indem viel mit Sorgfa zu ammengetragenes kirchen 
ge chichtliches Uund rechtliches Qterta bringt, per önlich, indem
die räftige und redliche Per önlichkeit  eines Verfa  ers  ich hier
ImM  chön ten Lichte zeig

Es folgt al o
dxrms nahere ärung

Nähere Erklärung des Archidiakonus Harms in le auf die
unter'm Augu t von dem Allerhöch t verordneten Obercon i torio

licht worden, nämlich un eng tenbergs
le e „nähere Erklärung i t chon einmal 18 veröffent 

E1
ung, Jahrg 1829, Nrn 80—82 Uund 88—91, und im Einver
 tändnis mit Harms durch de  en Freund und nhänger, den Subrehtor
S m u in Kiel, päteren Tektor des Segeberger Seminars vgl
Harms Leben, 121) Dem Abdruchk hat Smu  en der  ich übrigens
als Verfa  er nich nennt) eine  ehr wertvolle wei dvon Harms  elber
in pirierte, en;, c. O., 271) G e des The en  —  —

Gleichfalls hat dem t vorange chickt Nrn 58—60)
Abdruchk der Erklärung manche wertvolle Anmerhkung hinzugefügt Wenn

trotz der al o ge chehenen Veröffentlichun die „nähere Erklärung  *
hier voll gUum Abdruch bringe,  o ge  eht er tens, und
lich, weil die er Jahrgang der Ev den wenig ten Le ern erreichbar
i t das un der tle igen Univer itätsbibliothek mag vielleicht
das inzige in un erem  ein en weil Unter Smu  ens
Redakhtion die ganz eigenartige Harm i che ei e der Interpunktion
und Orthographie) verwi worden i t, ens, wei die hier 3zum
Abdruch Rezen ion den endgültigen,  ozu agen offiziellen Text
dar tellt, während Asmu  ens Abdruck Offenbar auf die Adde oder den
er ten Entwurf zurückg viertens eil UL Asmu  en, jedenfalls
im Einver tändnis mit oder auf un  von Harms die  ozu agen an 
te ten, für uns ntere  ante ten, weil chlimme Miß tände uin Uun erer
1 berührenden Stellen in taktvoller i e Harms wollte un ere
 chmutzige nicht voLr dem „Auslande“, dem damals 10 auch

erlin gehörte, wa chen ausgela  en worden ind
ind die Antworte auf die Fragen und etr

die ondaer Bibel) auch chon von Harms in  einer kleinen,
eute jedenfalls  ehr eltenen „Zu Hrn Compa tor Funh's
 chichte der neue ten Bibelausgabe einige Aeußerungen und Mit—
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Glück tadt ihm vorgelegten, durch das Kieler Stadtcon i torium,
15 ejusd. ihm in inuirten, Aus einigen von  einen The en gezogenen

Fragen.
Einge an den 25 Sept 818

(Wegen der Ver pätung wird Allergnädig te Ent chuldigung aller —
unterthänig t gebeten.

Su allervörder t muß ich meinen ank niederlegen für die
huldreiche Gewährung meiner in der früher abgegebenen Erklärung
allerunterthänig t vorgetragenen des Inhalts, daß mii Iin die er
Sache, um eine e timmte Erklärung abgeben können, be timmte
Fragen möchten vorgelegt werden. gehe denn die Beant
wortung die er Fragen  o willig t als  chuldig t, um  o williger, a  0
ich mir jetzt lele ge teckt  ehe, nach welchen hin ich meine Erklärung
richten kann,  o williger noch einmal, weil ich uin dem ießmali 
gen Befehle nicht, wie in dem früheren, durch die miie eröffnete Prä 
umption, mo Ahndungswürdiges un den The en eyn, On
einer freyen und freymüthigen Erklärung abgewinkt worden bin
Eine ich jetzt abzugeben bereit, und um einmal hin 
zunehmen den Luthernamen, mit welchem mich potten man 10
immer noch nicht aufhören kann,  o mache ich den Anfang mit einem
Orte Luthers, da ich jetzt In ni ganz unähnlicher Lage mich be
finde, die es: „Weil denn Ew Maje tät eine chlechte einfältige rich
tige utwor begehren,  o will ich eine geben, die weder Hörner noch
Zähne en welchem remden Wort ich die es eigene inzu
etze Ew Rönigl Ma je tät wollen Sich nicht vorbilden a  en, als
könnte vorliegende ache in Glück tadt oder RKopenhagen abgemacht
werden; nein! i t wahrlich ein Senfkörnlein Glaubens darin, das
chon aufgegangen i t und nicht mehr Unterdrückt werden kann, würfe
mamn auch einen erg darauf kann Unterdrückt werden, mag
auch efehlt en in die em oder jenem Betracht, und unterliege
dann mit Recht, der Glaube aber, der uin den The en lebt, wird
nimmermehr gedämpft, deß nimmt  ich + deß waltet und wacht, der
alle inge trägt mit  einem kräftigen Wort Hebr „ Vor dem
 elben en chon von denen, die Wie den Glauben Qan ihn 9e

theilungen bvon Archidiaconus Harms In Kiel“, 1823, 1  1,veröffentlicht. Mit die em Abdruch  timmt der Asmu  en che, abge ehen
von der Interpunktion, A t völlig Üüberein Nach beiden iedergaben at

den ruck von 1823
Harms in der ein rift einiges gekürzt, anderswo hat EL wi  C Ur

u d gemacht werde, der wert
i t, auf le e Varianten aufmerk am machen Die kleine Schrift i t in
den „vermi chten U  atzen und leinen Schriften“ (1853), S 95—31
wieder abgedruckt worden
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chrieben haben, zwey:!“ möchte wahr  eyn, wWS man erzählt,
daß von den beyden einer noch auf dem Hri to  ich 2—
neiget, vor Chri to  ich gebeuget hat!

rage zum 14 und Satz
Inwiefern in den Ausdrücken „währen keine Wacht m un rer

Kirche war  4° der Vorwurf einer nachlä  igen Auf icht iege, wen

die er Vorwurf treffen  olle und wodurch der elbe begründet werde d
Antwort

Daß viele und  tarke, das Fundament des chri tlichen
Glaubens bedrohende und un ern Lutheri  en Lehrbegriff 10 auf
den Ropf  tellende Abweichungen nden, das habe ich In mei 
nen Briefen über die The en nachgewie en, das werde ich noch
weiter auf Erfordern nachzuwei en Im Stande eyn In ofern te e
Abweichungen hätten verhute oder wenig tens einge chränkt werden
können nd ollen, in ofern ieg In den beyden The en der Vorwurf
einer na  i  igen Auf icht, welcher treffen  oll die Auf ichts Behörden.

eitere rung
Er tlich das Können. Bier i t nicht die ede davon, wWwS einer

ImM Herzen glaube oder In inkeln rede, ondern wWas gepredigt, kate
chi irt, gedruckt,  elb t von einheimi chen namhaften Schrift tellern un
ruck gegeben wird. Daß dagegen die Vorge etzten einer Candes
kirche allerdings etwas hun vermögen  ind, wenn auch nicht
Ur gänzlichen Verhinderung, doch zur Ein chränkung, daß  olches von
dem Lehrbegriff un erer Kirche Abweichende nicht, wie  ich her 
vorthut, in alle Kirchen und Schulen und auf die em Wege durch
das Cand dringe, mit derjenigen Auctorität, die  chon In dem
Schweigen dazu für das Olk lieget das kann ohl keinem Sweifel
unterworfen  eyn, wie denn 10 auch 10 die Kirchenge  ichte auf
manchem den Beweis * LCie  gt aber 10  chon Iim en
 elb t, daß dergleichen ge chehen könne.

Sweitens das en Der ehrbegriff un erer I i t Em
lich nicht hinge tellt als ein philo ophi ches v tem, nehme man das

Der eine War auf eden Fall der 26 Juli 1818 ver torbene
Hauptgegner, der Kon i to  lrat Ja per Boy en un Borsfleth, den

habe bisher nicht fe  en können. Vgl die Bemerkung
weiter Unten

—) ie e auch uin der vorkommenden Worte auf
jenes oben erwähnten Wun ches ers in die aufgenom

men worden Es DL ver tändlich, daß Adler  ie insbe ondere auf  ich
 elb t 080 und deshalb  pezie über  ie eine nähere Erklärung wün chte

egründe die en auch amit, daß „der Pa tor Harms  chon in
 einen Briefen (zu einer näheren Ver tändigung über ver chiedene
Punkhte Kiel 25, 26, eine ausweichende Erklärung Arüuber ge
geben hat, bei welcher ohne weifel beharren wird.“
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oder verwerfe man das;  ondern, wie  chon die Ent tehung des
Lehrbegriffs, dann aber noch die Vorreden der einzelnen  ymboli chen
Bücher mit ausdrücklichen Worten ehren, der Lehrbegriff der Lu
ri chen 1+ i t hinge tellt:

die ugs Confe  ion als „un rer Pfarrherrn, rediger
und ihrer Lehren, auch un eres QAubens Bekenntniß, WwS und
welcherge talt  ie QAus Grunde go ttlicher eiliger Schrift imn un ern
Landen, Für tenthümen, Herr chaften, Städten und Gebieten predigen,
lehren, halten und Unterricht thun“ ete

die pologie der elben als ein nach der n da die
Wider acher die Mitteilung der Confutation verweigerten, bewie  enes

Bekenntni die elben, we die ache al o führen, „Uut Osten-
dant, veritatem concordiam Uaerere, Sed Ut
sanguinem nostrum exsorbeant“ ugleich mit der 7  ut ERX:te
apudI nationes testimonium de nobis, quod recte et
pie Sentiamus de Evangelio Christi“

die Schmalkaldi chen Artikel mit den Unter chriften vieler
Doctoren und rediger aller eu  en Länder als das eug
niß des wi  en chaftlichen Grundes für denjenigen Glauben,

welchem Für ten und Städte  ich durch die Augsburgi che Con
fe  ion Ckenne halten;

die atechismen Lutheri als ein Lehrmittel, daran der 2
meine Arrherr und jeder gemeine Chri t habe, WS lehren nod

lernen urchaus nöthig i t, Eiin die 1+ gebaue werde von
innen und nach außen, ugleich aber als Saun nd lauer von

außen, nämlich daß m ie en hochwi  igen Sachen auch der gemeine
Mann und Layve, dennoch als Chri t, wi chen reiner und al cher
Lehre unter cheiden muß. V. Declarat. Ttt. Cone. 6.0 denn  ie
mü  en doch alle Auns helfen läuben, ieben, beten no wider den
Teufel fechten, den u des 3r. Ratechismus Lutheri“)

die Formula Concordiae, gewi  ermaßen ein Deuteronomion,
al die angewandte vmbolik, auf die damals unter den Lutheranern
ent tandenen, imn klar gefaßten Streitpunkten aufge tellten Irrlehren
mit der reinen Affirmative und egative eindringend, nodö nach Ent
arvung der Gegner, nach Aus cheidung der elben noch ezug neh 
mend auf alle mögliche Fälle in der Zukunft: 5ne forte temporis

disputationes aliquae CUu Ooffendieulo conjunctae de
hace exoriantur“ die es doctrinae der lutheri chen

üller, Die  ymb er, 30.
a e 75.

eint  ich auf Ab atz der Vorrede zur Solida Decelaratio
Müller, 566 3u eziehen

HMuller, S. 51
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Kirche,  eit 646 und 754 mit in der Form. Conc. 1) das
doctrinae auch un erer Landeskirche, die er und und die es

an CL Rechtgläubigen, enthält un ern Lehrbegriff, un  er elbe
 oll nicht verworfen ondern ehalten,  oll nicht ver chwiegen  ondern
gelehrt,  oll nicht verfäl cht nd verdre ondern auter und reimn
gelehrt,  oll nicht für Mythen und Mährchen nd Aberglauben QAus

ge chrieen, weggepredigt, wegkatechi irt, weggebetet werden ,«at—
hiùu Kirchenverf. 94,2 ondern der  oll als der re wahre in
Gottes Wort begründete Lehrbegriff darge tellt, vorgepredigt, inkate 
chi irt und durch le e ittel ne dem V den Gemein 
den erhalten werden.

I ts al o gemeint mit dem Sollen? mo ein Gegner fragen
Ja, die es Sollen  tehet der Meinung und Ab icht nach ge chrieben:

in der chri tlichen Kirchenordnung, die in den Für tenthümern
eswig nd Hol tein ete  oll gehalten werden, vo 1542:9

mit Erwähnung der ugs Confe  ion ausdrücklich in der In
 truction des General uperintendenten von eswig und Hol tein,
 vo 14 CC 1253939

in den beyden der neuen Agende erla  enen Verfügungen
von 707 und 1798,0

1646 wurde die Konhkordienforme für den Königlichen, 1734 fürden großfür tlichen Teil in den Predigerei einbezogen.
WoOl i tian Ma  iae, Be  reibung der Kirchen

verfa  ung in den erzogthümern Schleswig  2  2  Hol tein, Th (1778) Es
ift ehr bemerkenswert und DLr naturli für Harms eilne  tarke ütze,
daß die er per önlich  chon ganz der „Aufklär ergebene ann die
alleinige rechtliche Geltung des en  ehr L aus pricht.

9 „Vom Religionseyde ne jede 9 hat das Recht, bvon ihren
ehrern 8 verlangen, das  ie die er kein anderes Lehrgebäude vortra
gen, als  ie für das ihrige, für das wahre rhennt Dieß Lehrgebäude
 ey an ich noch  o fa die ——  L, die annimmt, hält doch für
10 Hält derjenige, der ihr Lehrer werden wi nicht für wahr,
laubet EL ihr mit gutem ewi  en nicht vortragen 8 können,  o
fage eine Meinung mit Gründen und eklage  ich nicht
über nre daß  ie ihn nicht für ihren Lehrer annehmen wollen.“

95 „Der Eid auf die genügt nicht, die Aus prüche der 11
ind manchen Erklärungen unterworfen. Un ere 1 nimmt nur die
in den  ymboli  en In enthaltenen an  40

Kirchenordnung, herausgegeben von E „De
vnuor erde vüllenkamen Cre des gen Euangelij  chal by alle

un en vnderdanen vnd en örden reine vnd eindrechtich  yn.“ Hier
noch keine Erwähnun der Augsburgi chen Konfe  ion, das olgende.

A e
Auch Chalybäus, Aos . Corp OnS I. . 265—290

Chronolog. mmlung 97, 125 , 98, An Stelle
hei „Wir werden nicht ugeben, daß eine andere Religionslehre
ausgebreitet werde als das QAus den bibli chen riften ge  p  EL, wahre,
evangeli che Chri tentum.“ Die Ugs Konfe  ion i t nicht enannt
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unter Aufzählung  ämmtlicher eben aufgezählter Bekenntniß 

 chriften in meiner von Sr öng Maje tät confirmirten Archidia
conats Be tallung vo Juli 1816, der ich nachzukommen ever
lich t mit der an die die es  chreibt, gelobet habe, wie denn das
die Verpflichtung mit  ich bringt, Deelaratio Artt. XII 8. EHt
quantum quidem Cura noOstra rationibusque ministerii OStri
potest, HOn connivebimus aut silentio nostro cCommittemus, Ut
aliquid, quod CuUnl genuina et Pia Augustanae Confessionis Sen-
tentia pugnet, V ecelesias et Scholas unoOstras invéehatur, In quibus
 n08 Deus et bater Domini 68U Christi doctores et pastores E6886
voluit die es Een ieg zuletzt, daß ich den Birtenbrie übergehe,

m der an alle rediger des Candes auf Veranla  ung der vor 
jährigen Jubelfeyer be orgten Su tellung eines Exemplars der ugs
Confe  ion.

Von die em en ud nd mehr a ausge prochenen
Sollen angetrieben habe ich das gethan, weshalb ich vor Ew Rönigl
Maje tät jetzt zur Verantwortung gezogen bin und gewi  ermaßen
als ein Beklagter en muß, während mi   cheint, ich Er:  ·
warten können, daß Allerhöch tdie elben unangeflehe mich mit aller
gnädig tem Beifall wider die giftigen Dfeile meiner Wider acher ge
trö tet und ge chütze ätten kann mich doch nicht von der An
 icht trennen,  ey noch bei Zu tellung der Augs onf die Ab icht
gewe en, daß der imn ihr enthaltene Lehrbegriff olle ehalten und
behauptet werden, ungeachtet viele die ache anders an ehen, wie
namentlich ein Doctor der Medizin Neuber in Apenrade,“) in einer

Daß N der dvom Kieler Magi trat gegebenen Be tallung die

prochen war, während der allgemeine Religionseid 0  — Mai 17
Lehrverpflichtung auf  ämtliche lutheri che Behenntnis chriften e
nur die ungeänderte ugs Konfe  ion nennt, i t auffallend und be
merhkhenswert

Formula Concordiae, 801 Declaratio, üller. 726.
35 Der 3um Reformationsfe t edem rediger in ani  en Landen

zuge tellte, gang im rationali ti chen Gei te gehaltene irtenbrief der
ani  en Bi chöfe Uund Superintendenten (unter ihnen auch Adlers)Antistitum Feelesiae epistola encyclica Ad clerum wel als
we entliches Verdien t der Reformation die Wiederher tellung ESder Vernunft und ihrer Ueberein timmung mit der Offenbarung priesE 2), hat für die ugs Konfe  ion naturgemäß nur eine laue mpIV übrig (Grundlage der öffentlichen Lehre, gemein ames and der
evangeli chen Kirchen, kein unerträgli °  ch, ondern eine Säule der
Freiheit, lch den einzelnen orten,  ondern dem Sinn Uund Gei te
Exemplars der
nach auszulegen, 6); aber un der gleichzeitigen Zu tellung eines

Ag, ie Harms mit Recht hervorhebt, dochEeine autoritative Würdigung der elben.DTr Augu t Wilhelm Neuber, geb 1781 im Magdeburgi chen, +zt Und yh ikus In penrade, Dr hil hon. *0 ge t 1chrieb mancherlei, auch eln gro EeL ilo op Werk Die vonHarms angezogene, „QAuf VeranlaDZ ung der gegenwärtigen Glaubens trei 
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kleinen von einem Juden Steinheim m Altona nd (ich weiß nicht,
wos mehr agen will) von einem Hamburger rediger efeter
öffentlich gerühmten Schrift  agt die ugs Conf.  ey als vmboli 
 ches Buch nicht nur überflü  ig, ondern  chlechthin chädlich, das

20o, ünktEvangelium  ey un er Symbolum und keines mehr.
mich, können nur Ceute  prechen, die nichts von der Sache ver tehn,
die Kirchenge chichte nicht kennen, oder die für ihren rationali ti chen
Aram oder Inkram freyen Paß en ber kann nicht anders
als mich für gebunden erklären durch die  ymboli chen Bücher, h
durch meinen Glauben an die mMn ihnen befaßten Lehren und durch
den auf  ie gelei teten Eid

Hiemit habe ich gewie en, WD erhalten und daß erhalten
werden  oll, weiter re ich jetzt diejenigen Mittel auf, durch
we erhalten werden  oll, und zeige, wie te e ittel heils
gar nicht theils nicht gehörig zur Erhaltung der wahren und zur
Abwendung der al chen e.  re gebrauck worden even, daß mithin
diejenigen, welchen die e ittel zum gehörigen Gebrauch anvertrauet
 ind,  ich einer Nachlä  igkeit chuldig gemacht haben

Es ver ichert die i  ich der Lehrer, als von welchen
Offieio die e  re fortgepflanzt wird,  chon bei dem Examen, indem
die Candidaten Verordnung von 177˙, Specimina
ne beygefügtem La 3Y einzureichen en
Es liegen te e Specimina und Glaubensbekenntni  e in den ber
con i torial Archiven für mich verborgen, doch wie Olumbus auf
America  teure ich im wohlberechnetem und wohlbegründetem Glauben
auf  ie hin, daß in ihnen manches speceimen und Glaubensbekenntni
iege, was für den bei der Abforderung zum Grunde liegenden Sweck
nicht genügend i t, da denn, rück ichtlich der doch al o auf Univer i 
Gten geleiteten Jünglinge, Billigkeit für echt hat rgehen mü  en
tigkeiten“ ge  riebene 7  eligion und Si  ichkeit“, Altona 1818,
152 S., ringt die von Harms getadelte Behauptun auf 67
Ubri en i t das Bu  ein, das In Kanti cher et e die chri tlichen Dogmen
in ilo ophi che Sätze eutet, eine rech üchtige ei tung erhebt
 ich Urmhoch Üüber die mei ten von  chleswig-hol teini chen Gei tlichen
produzierten Gegen chriften,  owohl durch den Gedankengehalt als durch
die vornehme Art der Polemik. emerkenswert WMOL mir, bei die em
Tzte die bon zwei Jahrzehnten  o „moderne“ An chauung finden
daß Paulus der Verderber des wahren Chri tentums  ei Vgl
„Paulus unermüdlichem Feuereifer für das Chri tenthum, unter tützt dur
die Waffen Jüdi cher Gelehr amkeit, verdanken Dir zwar die fe tere Be 
Undung und  chnellere Ver des elben; aber mit edauern mü
Wir ihm auch die Entartung der reinen ehre Chri ti un eine gum eil

Lehre, un ein Paulusthum, zu chreiben: denn das i t doch eigent —
lich, s allen eutigen Kirchen mehr oder weniger gum
Grunde iegt.“ Der run die er Verderbung lag bei Paulus
in  einer „früheren, QAus Ahne ent prungenen Verbildung
feines Gei tes Uund Verunreinigung  eines Herzens“

82 der Kandidatenverordnung ronolog. Sammlung, 43—55
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Uunter Erwartung  chon  einer Seit eintretenden anderen
Denkart

Ferner ver  her die +  ich, den wahren Glauben auf
recht erhalten n8. den al chen abzuwenden, des angehende
redigers vor de  en Ordination durch den Religionseid Das
ber i t 10 notori ch, daß viele rediger durch die Worte Religi 
onseid „auch der ungeänderten ugs Confe  ion zu ammengefaßt
 t 4 nicht wollen gehalten eyn, al o lehren, ondern daß  ie folgen
wollen ihrer ernun nd lehren, woas die aus dem Orte Gottes
herausbringt worüber die lauten Erklärungen gedruckten riften

age liegen Und doch i t die er Eid allgemein aQus Veranla  ung
eS der Braun chweig 1558 ver ammelten Drote tan 

ti chen Regenten eingeführ nach welchem nUuUr aufrichtige nhänger
der gereinigten re gei tlichen Aemtern, zur Aufrechterhaltung
der elben, befördert werden 0  en 1e Kirchenrecht CThl 5.

154. O13 Kirchenge ch.?) 212 322 327
Die Ir ver ichert der rediger  ich deren mht durch

die Verfügung, daß Dröp te und in onderheit der General uperinten 
dent de  en In truction Corp Constit 0  ² die ei tlichen
amt und onders zum fleißigen Udtren und Meditiren ern tlich
anmahnen und ermuntern,  o oft er etwa not ihre Con
epte abfordern und nach ehen  ollen rage mit Suver 
 icht ob die es zuweilen, ob die es jemalen außer dem Falle mit mir

 elb t voriges Jahr, gethan worden  ey habe enen rediger
gekannt der ber re mit ge tanden War, den aber  eine
Dröp te bei keiner Di itation hatten predigen hören, ge chweige daß
 te ihm oncepte abgefordert hätten

Die ver ichert  ich Betracht des kate  eti chen
Unterrichts durch auctori irte nd.b eingeführte Katechismen
und Ge angbücher werde beybringen können, daß AA

rediger chullehrer von ihrem rop ten verfertigten,
durch nd durch unchri tlichen Katechismus zum Schulgebrau auf
zudringen ver ucht hat 80 kann ich jederzeit angeben die
welcher ein gewi  er von nfang bis nde mit glaubenswidrigen
Lehr ätzen und Sprucherklärungen erfüllter Ratechismus, ich möchte  **

Handbuch des Teut chland üblichen Kirchenre  8
von dem Hofrath e Gera Leipzig 9—1

H. Scholtz;, Entwurf Kirchenge  ichte des Her
zogthums ol tein. und Wismar.

Harms mag hier gedacht haben die Katechismen Eenes JH
B o (Prop t Gottorf,  päter Pa tor Borsfleth) oder eines

oc Prop t le Des er teren Li der chri tlichen Qaubens 
und Sittenlehre nach Treinen Grund ätzen“, ltona 1797 (Neue, gan
gearbeitete Auflage Unter dem „Abri der chri tlichen Lehre“,
i t eine Ausgeburt des wü te ten Rationalismus Des anderen „Anlei 
ung 3ur gründlichen Erkenntnis der chri tlichen Religion  40 (4 Ufl
Wien, i t bedeutend gemäßigter Uund gibt der bibli chen und  ym
0  en Lehrüberlieferung noch verhältnismäßig großen Raum
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 agen, das ganze jüngere Ge chlecht um den rechten Glauben,
unm den Glauben gebracht hat, indem er elbe eit mehreren Jahren
m den Schulen und bey'm Drivatunterrichte und bey Vorbereitung
der Confirmanden an tatt Luthers und des Candeskatechismus, letzterer
 chlechterdings nicht, wie auch un er Ge angbuch nUuLr ab und zU
neben dem eipziger Ge angbuch,!) gebrau worden *2

Des ge ammten Religionszu tandes uim Cande ver 

er die Kirche  ich mi  e der Vi itationen. Zehn bin
ich  elb t Uunter einem gei tlichen Vi itator gewe en, mehrere Male
habe ich anderweitigen Vi itationen beigewohnt, er kann ich QAus

Erfahrung ein timmen in das allgemeine Urteil daß die Vi itationen,
wie  ie gehalten werden (nur machen,  oviel ich el erfahren habe,
die Vi itationen Eines rop ten eine Ausnahm'), ihrem we gar
nicht ent prechen, enn nämlich die Rirchenbů  er und Kirchen
rechnungen,  ammt wS CI vorfällt, offenbar als die aup
 ache, dagegen das Religionswe en, namentlich die rbeiten der
rediger nd chullehrer  o gleichgültig,  o flüchtig, zuweilen gar
ni einmal als Neben ache ange ehen werden, daß 3. der Vi i

auch nicht erfährt, In einer Gemeinde das ganze Jahr
lang und In einer Keihe von Jahren keine Kirchenkatechi ationen
gehalten werden.

Nachdem ich nun Im Obigen gewie en habe, daß wir doch
einen Glauben aben, und Einen en ollen, daß er elbe Vi  einer
Einheit nd einhei erhalten werden  oll, durch we ittel das
ge chehen  oll,‚ daß Auf icht evn  oll, und, da  ie nicht i t, wie  ie  eyn
 oll, die ehlende Auf icht eine nachlä  ige, wie VNi der rage  teht,
mit Fug und echt i t  o glaube ich den er ten und

Es ware mir danndritten ei der rage beantwortet en
no üb  9 der zweyte Theil der rage Wen die er Vorwurf treffen

Soll ich denn, wos mir õthig cheinet, Namen nennen d
Es wird mir hoffentlich der Mut zugetrauet, mit Nathans Wort
agen, Sam. 12,0 Du bi t der Mann! und noch glaube ich, uU  2
nicht in einem Mißver tändni  e handeln, einen noch be timmteren
Befehl Ew Königl. Maje tät er t erwarten mü  en, ehe ich auf
ie e Bahn rete, deren ortgang und nde ich nicht ab ehe Demnach

Gemeint i t das von Zollikofer Uund Fel Chr ei  eherausgegebene „Neue Ge angbuch oder mmlung der be ten gei tlichen
ieder“. Leipzi

griffe auf den alten Glauben konfiszier
17 ie e er te Auflage wurde wegen  charfer An

Die zweite Auflage er chien
Es1767 nter dem „Sammlung gei  icher Lieder Uund Ge änge“i t eine der  chlimm ten Ausgeburten des Rationalismus, indem

Gellert und Cramer, ogar OP noch umgedichtet  ind itteilung
von Herrn Pa tor redere in Wanhendorf.

2 en Harms hier  einen 1817 ver torbenen
Norderdithma cher op ten Johann icolaus Leithäu —2. Pa torin Henn tedt, eit 1784 Prop t.
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ich allerunterthänig t, wie in Rück icht der The en,  o auch  elb t

in die er Antwort, die wenig tens den Character einer proce  uali chen
Eingabe ni hat, mich noch anzu ehen als einen Schrift teller, der,
wozu ihn die Preßverordnung von 10 ermuntert, für einen um
das gemeine Wohl und Be te beeiferten Patrioten möchte gehalten
werden als welcher „durch An ehen, Befehle und vorgefaßte Meinungen
nicht abge chreckt wird, nach Ein icht, ewi  en und Ueberzeugung
frey  chreiben, Misbräuche anzugreifen und Vorurtheile aufzu
decken.“ ) Hat das meine The en e ende Publicum hier Lande
die Eétannte e e — vo  2 den Obercommi  arien der I auf den
Herrn General uperintendenten Adler 2) bezogen,  o kann ich doch
die erwegen nichts verantworten aben, und nicht für einen De
nuntianten gehalten werden,“) ich auf andere Obercommi  arien
zeigen kann, als auf den Superintendenten öffler in 0  Q,
über e  en Heterodoxie, gerade als ich meine The en  chrieb, in den
Litteraturzeitungen Ge chrey war

habe bloß von nachlä  iger Auf icht in Betreff des kirch
lichen Lehrbegriffs ge chrieben, habe die kirchlichen DPer onen nd die
kirchlichen Güter nicht berührt, obwohl hier auch eine äußer t nach
ä  ige Auf icht, Wer denn eine beßere ühren hat, gewie en werden
kann. I t 10 durch  o viele unwürdige Mitglieder der  chleswig 
hol teini che Drediger tand bey Ausländern in ÜUblen Ruf gekommen,
und im ande, welches Gerücht, welcher Verdacht geht da von
Manchem! welches La ter, welches Verbrechen gie noch, e  en
nicht einer oder mehrere rediger be chuldigt würden! I t nicht ein
rediger der Theilnahme einem Or verdächtig gewe en,  o
daß eL hat abge e werden mü  en d Er ebt reylich bey einer gu
Pen ion mitten in  einem Kirchdorfe fort HBat nicht die age ber
einen rediger wegen Brand tiftung vor llen eri  en ge chwebtd
.*  Nun, mag vor Gericht freyge prochen  ein, nach dem Vrtheil der

Harms itiert hier das von Struen ee in pirierte e kript WMe
gen Aufhebung de

n der
Zen ur (Chronolog. mm 1770, 81
K. 3 638  teht, Offenbar dbon Harms  elberdes ur prünglichen Wortlauts einge etzt: „Auf einen be timmten Mann“.

der Tat hat Ams5s hier, wie CTI (  das Doraus  ah,„geknif en“ Aber eL nicht QAus Uunedlen Gründen. E hat gewi auchCT gedacht, aber ihn, den per önli hoch achtete ogl die Wid
mung  eines ogen Großen Katechismus, „die eligion der Chri ten“,Kiel und Leipzig 1814, EL uUund  eine szur Jubelfeier Adlers

Januar 1833 gehaltene Rede Vermi chte Auf ätze Uund kleine Schriften. Kiel 1853, 218 ff.), mit den Worten  einer The en nicht  pezieund per o  A C0nlich reffen wollen
o ias Friedr. Chr Loffler, einer der bekannte ten und

radikal ten Rationali ten, MDL  eit 1787 General uperintendent in Gotha,ge t 1816 Ein ausführlicher Bericht über  ein Leben und  einefindet  iBod in der „Allgemeinen Litteraturzeitung“ eipzig1817, (Oktober), Dies mag Harms gerade un
der Zeit der Entftehung  einer The en vorgelegen +  en
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eu keineswegs. Gren nie Veruntreuungen öffentlicher Gelder
vor den Gerichten zur Sprache gekommen ‚d Von den Patronen, das
weiß ich Und nicht viele Rlagen Schwängerung d le
nicht manchen Trunkenbold Uunter den Predigern d Es kam noch vor

einigen Sonntagen ein völl be offener rediger in der Ir
mir. Und nicht manchen Karten pieler, Wild chützen und un
 checkigen Weltling d In Betreff der Kirchengüter will ich nur

jenen bekannten Fall im Schleswig chen erinnern, imn dem Con 
cur e eines Convi itators mehrere Kirchencapitalien, die der elbe, °
bey einer nicht na   igen Auf icht unthunlich i t,  ich genommen
atte, verloren  ind n ich bey meinen The en,
Aund habe noch, das capital te Kirchengut, den Glauben, haup  1
vor ugen, daß der doch nicht bey der na  igen Kirchenauf icht
verloren ginge!

rage den Sätzen 24 45 5 46
Ob nich e orgen  ey, daß durch die darin vorkommenden Aus

und Aeußerungen Veranla  ung gegeben werde, Uber die ehr 
würdig ten Gegen tände und ber einzelne Religions ätze potten

und  ie lächerlich machen d
nutwor

Wenn die es auf Veranla  ung der The en e chähe,  o waäre
mir das ganz befremdend. Meine Gegner mögen wohl dergleichen
behaupten; das kann aber nur eine fallaceia Causae  eyn

eitere Erklärung
will gar nicht in Abrede ellen, ob ni durch die ange  2  2

zeichneten The en po und Lachen erregt worden eV; i t
meine Ab icht gewe en bey  olchen Usdrücken und Aeußerungen,
gerade po und en erregen; alleim wahrlich nicht ber die
ehrwürdig ten Gegen tände und ber einzelne Religions elb t, wie
m der rage  teht,  ondern über die Art, über die lächerliche und zu
ver pottende Art, wie man in Ab icht der elben in nelerer eit
erte i t Da  cheint mir nu zuer t nachgefragt werden

mü  en, ob man wirklich  o thue, als ich theils in eigentlichen,
theils in bildlichen Ausdrücken ge chrieben habe imn

Es i t miir nicht möglich, alle die traurigen  ittlicher Un 
würdigkeit bei den Predigern un eres Landes im einzelnen nachzuwei en.
Daß  chlimm  tand, ezeugt auch der Herausgeber der Provin 
ert te, Len ahn (3 E Harmsbriefe, 157 f.)
als Bei piel eines „ausländi chen Zeugen i t Schleiermacher 8
nennen 158) Vgl au Briefe einer näheren
Ver tändigung, „Vieler eträgt  ich der iger, O wie
man ihn haben will; kein rie ter, Rein Pfaffe, nein, dam
dern ein Mann  eyn, der mit euch auf die Jagd geht, Karten
 pielt, op a tanzt, trinkt und  ich etrinht.“
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meinem Ge ichtskrei e gefunden, daß man al o that, und da  parte
ich die Macht des Spottes nicht, mo gern noch  tärker ge pottet
aben, die e Men chen und deren Verfahren no lächerlicher 3u
machen. Wenn mir einigermaßen gelungen i t damit,  o anke
ich das einer Wei ung Cuthers, der irgendwo  agt dem Sinne nach
Wenn du zum reden will t,  o  ieh dem auf den Mund,
wie  elber re Darin liegts gegründet zur andern Ha lfte wenn
meine riften und en überhaupt einigen Einfluß mehr en
als mancher andern rediger nd ——0  ri  e  er. Meine Kugeln  ind
ge chliffen durch den Sprachgebrauch, er gehen  ie weiter.“ me
ich jetzt die angezeichneten The en einzeln vor.

e e 2 habe die Beichte ni lächerlich gemacht; die es
evangeli che und  ymboli che In titut der I*  e, das ich für einen
der Grundpfeiler alte, die un erer —— tragen, nehme man
die Weg,  o fällt die I ein, wie man wohl  iehet beydes bei
den Cutheranern und Reformirten. Vgl. ugs onf Art. , 25,
nod un den andern vmb Schriften Das haben die Rationali ten
gethan eit einigen Jahren und haben die Agende als eine
In inuation bei dem gebraucht, en dem 0  E, das Ott
kennt und ihn mehr ürchtet als  ie thun, die Cüge ins Ge icht ge 
 agt e2 glaubte mit dem Beichtgelde die Vergebung der Sünden
kaufen. Auf die em Wege i t der Irrglaube Unter die eute ge
kommen, man könne  ich  elber die un vergeben, wie auch 10
einer von meinen Gegnern chreibt 5„ad vindicandam 81 veniae
peccatorum promissionem nullius 0E indigent.“ Spotten  ie
über un er eiliges,  o wollen wir potten ber ihr Unheiliges und
agen demnach 50 ab olvirt euch el wie ihr euch 10 in manchen
andern Dingen auch wohl eoten Ihr  precht bvo  — Präpariren;
eure Präparation aber, wenn ihr 60, Men chen zu ammen 
reiben in Ein Simmer, da die er ten ausgela  en werden, wenn
noch die letzten hineinkommen, und kommen doch mit einander heraus
(ich weiß, wo), le e Präparation ver potten wir, und wollen Uuns

Darin hat Harms 3u einem großen elle recht Bei C igenwillighkeit, 10 Ver chrobenheit im Ausdruch MDTL eln Mei ter der praallerdings weniger elnnem Luther als einem Rückhert vergle ar.Bei Harms vindican d um QAus Boy en, 95
Theses, Harmsii SSibus Oppositae, Nr. 21

Die Adler che Agende 12) empfahl „ tatt der Privatbeichte, ie noch u ei, eine allgemeine Vorbereitun auf die Abendmahlsandlung, bei welcher mehr auf den eigentlichen Zweck des Abendmahls,als auf Sündenbekenntnis und Ab olution Rück icht nehmen ware
Sollten aber bei einzelnen Gemeinen der Einführung  olcher allgemeinenVorbereitung der Privatbeichte  ich noch 3u viele Schwierigkeitenegen en  o ird den Lehrern billig überla  en, na ihrerEin icht und na den ocal  Um tänden hierin die
üzlich te Einrichtung treffen.“ Der rediger, vonHarms pricht, WDr êetwa  ein Kollege Fock? raf die Einrich 
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nicht rö ten la  en mit un erm natürlichen Leicht inn und kurzem
Gedächtni  e, wie ein gewi  er Rationali t m einer Citteraturzeitung
trö tet;  ondern wir egehren von dem Drediger als einem Diener
Je u Chri ti, daß uns wolle auf un ere Beichte im Namen Gottes
die Vergebung aller un erer ern ti bereuten Sünden verkündigen,
wie uns Chri tus e fohlen hat nd imn  einer wahren Ir Gebrauch
i t wüßt kaum, wohin die Aufmerk amkeit Ew
Königl Maje tät mehr leiten als eben auf das Beichtwe en,
chon weil die —— kein wirk ameres ittel hat, die Chri ten in
Der Gottesfur erhalten, mit der die Ur und der ehor am
und die Ergebenhait gegen den Ge albten des Herrn und fällt
In jener rrlehre liegen, hoffentlich den Irrlehrern unbewußt,
Keime des Thronraubs; Ott verhüte, daß ni egen und Sonnen—
ein dazu ommen! In einem andern Sion
Spitzen, auf der einen  tand die RKönigsburg, auf der andern der
Tempel Gottes; wurde der Berg er chüttert,  o ebten beyde;
der Feind den Tempel erobert,  o war auch die Burg Onnen;
enn der Tempel lag ex.

e e 24 „Den Teufel todtge chlagen U. w.  4 Das i t
eine Phra e, die ich als Mm von meinem eligen VDater gehört habe
Hu einer Seit, als der rediger  eines Orfs in einer Predigt
ber die Ver uchung Chri ti den CTeufel imn den Hunger verwandelte,
der  eys gewe en, mithin den Teufel zunichte ma  E, we
eit er elbe rediger mit  einem Viceprop ten  ich uin der Ir
über die Hölle —— damals brauchte mein ater le e Phra e, die
da elb t gangbar wurde und  ich vielleicht noch erhält als Spottrede
auf rationali ti che, deut ch na ewei e Aufklärer, die noch immer nd
 elb t Unter Studirten ihren Gegen tand ni verloren hat, wie eS

tung, daß zwar  cheinbar eine Privatbeichte ie indem die on  2
enten in die Sahri tei kommen ließ, tat ächlich aber die Privatbeichte
in eine allgemeine „Präparation“ verwandelte, indem er,  chnelle

werden, in dies „Zimmer“ einließ,  o viele en konnte,
und nur eine allgemeine Beichtrede ielt, das Bedürfnis der ein

lnen berück ichtigen. Asmu  ens Note St Nr. 81 Harms  5
deal War die Privatbeichte mit ihrer  peziellen Ab olution Pa
oraltheologie, Aufl., 21

Der rediger i t Pa tor ertling, Harms' Jugendlehrer.
chon früher uin St Michaelisdonn in einer Predigt über die

Ver uchung Je u den Teufel mit dem Hunger gleichge e und dann nach
 t Jochims Tod Meldorf In einer Vakanzpredigt die wig der

en trafen be tritten Daraufhin gab ihm der interimi ti che Prop t
Voß als „. rr.  Vi itationspredigttex 25, auf, und Dertling
bei der Vi itation öffentlichen Shandal khommen. Als ann
einmal Uller Harms efragt wurde, Wie auf dem Donn ginge, agte

„Das wei man 1, den Teufel haben wir läng t tot ge chlagen und
jetzt ind wir dabei die uzudämmen  4 ung von Herrn

Lucht in 0 Näheres in „Drei Jahrhunderte Zeichen
der St Michaeliskirche auf dem Donn“ von Pa tor Schultz,

9
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10 un den lateini chen Antithe en) el Tu adhue diabolum
times  — Nece te pudet redire ad aniles fabulas jam dudum explosas?
50 im Meyers Men chenver tand UV Asmu  ens und in mehreren
andern riften. Es i t be onders bei die er e e die Bemerkung
gemacht worden, die andern ehr au  allen i t, mir jedo chon
mehrere Male vorgekommen i t, daß Redensarten und ge 
wi  ermaßen die The en alle von Ungelehrten richtiger ver tanden
 ind als On Gelehrten, we Letzteren 10 zahlrei  chreiben und
 chreyen Das i t unver tändlich, das i t unkel! Dagegen von den
Lutheri chen The en Hier i t les ar! wie Doctor aulus“ B.
und Pa tor ever Nun waos mit den LCutheri  en The en auf  ich
habe, das  agt uns Luther  elb t, Walch 495 Meine The es
 ind fin ter und dunkel ge tellt. 80 habe ich die Meinigen nicht ge 
E ondern  ie  o lar als mo glich und nöthig ge tellt, fũ
denn auch die Freude habe, daß kein Men chen  und Misver tand
 ie in die dunkle Nacht  chicken kann.

e e Es i t einerley, habe ich in meinen Briefen über
die The en ge agt, ob man  ich aus Holz und Elfenbein oder Qaus
 einen Gedanken einen Ott mache, vgl Jacobi von den gött 
en Dingen und ihrer Offenbarung, ne der grundklaren Rezen ion
die er Schrift m Schlegel' chen Deut chen U eo Bodi der
i t in llen en ein gema  er Gott, al o ei Götze, über den
 potten wie über de  en Schöpfer en eim Gläubiger nicht alleimn
die Befugnis,  ondern die ogar hat Man  age ni Oon
der rme der Rationali ten oder der Ideali ten für ihren Gott,
i t das fremde Feuer, von welchem mit der Warnung davor e en
 teht Mo e 10, rührt die rme her von ihrer Arbeit in die
le e nd in die Ho he ber Ropf, und ihr ifer, daß wir auch
die en en anbeten  ollen, i t der  er jener ephe ini chen Gold 
chmiede mit dem Ge chrey „Groß i t die Diana der Ephe er!“ und

I Boy en, 95 Theses, Nr. 24.
Pa tor M EY rediger in Hagenberg auf Al en,  chrieb„über und die 95 The en eine ziemlich wu r Unter

e „Men chenver tand“ ogl Uunten die witzige Allitteration „Men chen  —und Misver tand“) Wo von der arhei der Luther chen The en pricht, kann ich bisher nicht angeben Spötti che Bemerkungen über
und Teufel finden  ich in der gen 49 55

Gemeint i t „The en Uund Antithe en. Harms und Smu  en Qn.
der O t Uund We t ee“ bvon ne Asmu  en, Pa tor auf FöhrDa elb t S.  vgl. S. 34.  ehr üble Witze Üüber den Teufel Bei ub Q.

— Gemeint i t der nunte rationali ti che Profe  or in Heidelberg.dI e lnr. QAC
ihrer Offenbarung, Leipzig, 1811

von den göttlichen Dingen und
Die von Friedr Schlegelverfaßte Rezen ion die er Schrift (Deut ches Mu eum, Bod 1,

klaren Begriff Jacobis bon der göttlichen Offenbarung ganz in
i t in ofern „grundklar“, als Schlegel dem philo ophi ch ver euchten, un  ·

QAm
Sinne den der po itiven, ge chichtlichen Offenbarung entgegen etzt.
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die riften  olcher Ideali ten, B. die von Berger chen 25 in wie
jene Im Alterthum berüchtigten 600   VOGAUUATU, Sauberformeln,
die Niemand ver teht, obwol, WS eben das Unheil i t, welches  ie
ausrichten, doch immer einige Le er  ie durchbuch tabiren und her
ausbringen: Ott  ind eigentlich wir Ee der Sohn Gottes i t

allen Men chen ganz innerlich er elbe, entzündet  ich,
durch die eigene ewige Energie der Gedanke, der gottgeborene doyog,
welcher Im Anfang Wd  * Al o geht nach der höhern Philo ophie
Zunäch t vor Augen gehabt habe ich indeß bei die er e e die
katecheti chen Arbeiten Im Gei te des hausbackenen Rationalismus,
wenn eim  olcher Katechet, nachdem On allen Ecken her die Be
wey e für das Da eyn Gottes U ammengebracht hat und nun alle
Begriffe der Vollkommenheiten in dem Einen, Gott, wie ei
von den Kindern glücklich zu ammengefaßt  ind, 3zwar müde, doch
vergnügt, wenn auch N mit dem elben orte,  agt oja!

The e 45 5 WDenn ich On ernun und Offenbarung, als die
bey ammen tehen müßten, öre,  o i ts mir immer vor Augen als
 ähe ich die ernun bereit tehen, der Offenbarung einen tödtlichen
tich beizubringen Wenn ich On der ur prünglichen Offenbarung
im Gewi  en höre, cheint mirs immer als wollten die Men chen
Ott ein X für emn machen. Bin ich 10 doch auch der einzige
und der er nicht, der das ewi  en nicht will auf den
der göttlichen Maje t  ät ge etzt en 90 las ich in die en agen
bey Thoma ius, Der Übrigens einen recht Anwald für die Ra
tionali ten abgeben könnte, In de  en „Auserle enen und un Deut ch
no nie gedruckten Schriften“, „Man muß ge tehen, daß die
gemeine Bedeutung des Or zewi  en anfänglich von den papi 
ti chen Grillenfängern auf die n gebracht  ey; 94 Das
Gewi  en ni anders als ein Urtheil des Ver tandes m men
lichen Chun und La  en, in ofern  olcher eine Wi  en cha der Ge
 etze hat“ „Dem Gewi  en eine  onderbare ra des Men
en hun no La  en regieren, zu  reiben, das ame eben al o
heraus, als man eines jeden Men chen Phanta ey die ra
eines Ge etzes zueignen wollte.“ Es wird hoffentlich die eit bald
kommen, jemand das re Derhältniß der men chlichen Vernunft

184 0 Berger, Profe  or der A tronomie und
phie in le (1 1833), DL ein ideali ti cher Philo oph, bei dem ant1er Individualismu mit Schelling  em Pantheismus  ich mi f te

dein Hauptwerk ind „Allgemeine Grundzüge 3ur  chaft“ (4 Bde.,
1817—27) ogl. dazu Harms, Briefe, 96 f In des The en

reites, aber vornehm ihn Nur bvon ferne exuüuhren  chrieb EI. „Ueber
 cheinbaren Streit der ernun wWi  CT  ich elb t, be onders in Re 

ligions achen“, Altona 1818, Dies riftchen  cheint Harms
e en 3u Aben Auch die 1.  1 Ver öhnungslehre deutet von Bergerler philo ophi ch

6*
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und was man das ewi  en lennet zur eligion, zur geoffenbarten
eligion aufdeckt, ein Ari tophanes neue Wolken chreibt
oder ein gläubigerer ako die ungebührliche ilo ophie mit Riemen
ans ihrem eigenen er ge chnitten bindet. hue derweilen,  o
viel ich vermag, welches haupt ächlich im Hervorziehen und Bloß 
e  en der Irrlehrer be teht. Die ordinären Rationali ten fliegen
den Ideali ten nicht nach,  ondern die bleiben der Erde, ziehen
den eiligen Glauben im den Kreis gemeiner Erfahrung era und
 prechen, wie e e 45 ihnen In den Mund legt. drei
Aeußerungen,  chreckliche, in die er Sache, auf we Aeußerungen
E2 mir gewi e  er ute halten wird, ich auf Ver—
anla  ung  o  tark mich ausgela  en habe Die eine: Vorigen Sommer
agte mir ein chon bejahrter rediger auf meinem Simmer:
glaube, hol mich (das Papier wills nicht annehmen), nicht,
daß Chri tus Gottes ohn gewe en i t. 10 Die andere: Ein Advocat
durfte vor einem Con i torio, In welchem ich mit aß, in  einem ge
en ortrage eine mit der ungfrau Maria vergleichen,
und auf eine nachherige verwei ende Vor tellung des praesidis eR.
klärte er,  eine Behauptung exegeti ch darthun wollen. Die dritte,
die ich aus einer glaubhaften Erzählung weiß: Ein Lehrer einer
Stadt chule edauer vor den ren  einer Schüler eine Der on, die

Aus chweifungen In der Uule vorbey ins Gefängniß geführt
wird mit den Worten, daß eine Andere, die da  elbe gethan,
deswillen eine Heilige geworden  ey habe die es noch mildern
hier nacherzählt Scheußlicheres aber dürfte nirgends gehört noch
gele en worden  eyn, als was in einem Gedichte des Freiherrn vo
Steigente ch,?) entte An meinen Pfarrer, m de  en en

 teht, waoas für uns, im un erm ande, eine furchtbare Bedeut 
 amkeit hat, eines glei nachher aufzuwei enden Zu ammen 
angs
„Der Gei t, der klüg te von den dreyen, Läßt oft die andern zwey

allein,
Und auf  einen Streifereyen Bei einer frommen ungfrau

ein. 74

Das War nach einer ote Asmu  ens Sp 644 er elbe gner,
der noch auf dem Totenbette  ich 3u Chri to kehrte (vgl 503

Aug Frhr. d0 Steigente ch, geb 1774, ge t.
1826, WDar ein ungemein egabter Mann, katholi ch, Gün tling etter.  2
nichs Während des Wiener Kongre  es DTL jutan des Königs von
Dänemark und  päter kai erlich königlicher Ge andter in Kopenhagen,Er  chrieb Gedichte, Schau piele, Erzählungen und omane, die nach
Menzels Urteil „Alle den die leichte ten Sitten gewöhntenverraten  40 Vgl. Allg Deut che iogr 35, 77—58 In der mir allein
vorliegenden Auflage  einer „Gedichte“ von 1823 findet  ich das von
Harms zitierte nicht Es i t wohl  einer An tößi  ei un den  pã
eren uflagen getilgt worden
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„Der annibal, der betet, le Gottesblut in  einen
ein,

aut  einen Ott QAus Mehl geknetet, und chlürft  ein Blut mit
ein.

Und die er Mährchen Uunkle Sage, Den trüben Bildern die er acht
Hat noch kein Morgenroth gelacht P

10, die es Morgenroth ging auf in der Natürlichen Ge 
 chichte des großen DPropheten von Nazareth,) doch das will noch
nicht viel agen, herrlicher ging auf in der Onder
ibel, die Erzählung von Chri ti Empfängniß eine fa t
ri Dar tellung genennet und dem heiligen ei die Der önlichkeit

wird; Cuc 1„35 Note: Gottes ra wird auf dich
wirken; dem Orte „Das i t mein Ceib“ der Sinn einer bloßen
Vergleichung gegeben wird. ote Sinn: e
in die em zerbrochenen Brote das Schick al meines bald zerflei  en
Leibes Das war allerdings ein Morgenroth, welches jenen oge 
iannten unklen agen, Mährchen und trüben Na  ern E,

begann  chon das Ol ehen la  en, wads daran  ey. ein
da kamen daß ich Ortrede in der Sprache der Aufklärer da
kamen Dieck, Scheibel, Kanne, Kleueker und iener andere Erz 
ob curant in iel Olaus Harms nd ver cheu  en das nach dem
ächten Gei t des thätigen Chri tenthums von aufgeklärt denkenden
evangeli chen Lehrern heraufgebrachte Morgenrot und  uchten der
Vernunft rotz das Ool wieder in die alte acht der Vorurtheile,
Irrthümer nd des Aberglaubens 5  uru  türzen, der etztere L
un ere li  elle, den ewigen Denkge etzen der ge unden ernun
gemaäße e  re  potten vor dem aQaus und läßt uns ach precher
Muhameds  eyn, den das OlE immer einen Lügenpropheten hat
lennen hören, des Türken, vor dem In der en Litanei gebetet
wurde. Das waäre die Veranla  ung, die Verpflichtung, die
Wirkung und, wie ich glaube annehmen dürfen, die völlige
Rechtfertigung die er 4 5 e e nach Inhalt und Usoru

Von Karl enturin 6 Die er Channte eologe
hat auch mit un erm an tun gehabt. Er Dar 1795 Mi  Tbeitter
dem von Staatsrat von Schirach In Altona herausgegebenen „Politi chenJournal“, 1797 Lehrer dem Erziehungsin titut  eines Schwagers,Hofpredigers Chri tiani uIn Kopenhagen und mit Nie Funk und

Olshau en zu ammen „Predigten Üüber die Pflichten ehre“ heraus (8 Bde Altona,
Mit ihren Schriften die Altonager ieck, 0in Witzwort: Belehrende Warnungen u w Kiel 1816 Kleu

Prof. in Kiel, un den Kieler Attern und der CTL die neue
Altonger Bibelausgabe, Kiel 1818. Scheibel, Prof. in Breslau
der 1832 wegen  eines Wider tande die nion  eines ent
en wurde): Einige Be u w 18 anne, Prof.Urnberg: der Warnung u w 1817
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40 Derjenige erzeigte Wirklich den Rationali ten einen
ien der ihnen einige Okabeln gäbe bezeichnen des Chri ten
thums e en, en und Wirkung, da  ie jetzt nur mit zweven
umgehen und hinter einander her rufen: Ahrheit und Tugend.
Wem ware dies nicht oftmalen auffallend gewe en be onders bey
der rationali ti chen Erklärung des egriffes vonm el Gottes im
Vater un er als eines Reiches, wie  ie immer nennen, der
ahrhei und Tugend ein  oll doch Abwech elung  eyn,
da drücken  ie denn glei einem Schwamme die de Sonne, Licht
nd Wärme heraus und bringen, wie  ie wähnen hierin, beydes
Licht und Wärme wohlvertheil dem Ver tande und zu dem Herzen
des Men chen, den  ie vor tellen,?) den erb ündigen,  chnur tracks der
Augsb Confe  ion entgegen, als ein ad  e herrlicher Keime, die
 chon durch die leibliche Geburt Iun ihn gelegt  eyen, und zum Auf
gehen nur des Beytrittes vernünftiger Lehrer nd rzieher bedürfen
Wenn dann aber doch keine Tugenden hervorwollen und keine
Aeußerungen eines Wirktlich religiö en Sinnes, wie 10 die Erfahrung
ehrt, daß die nach einem  trengrationali ti chen v tem auf die be te
ei e m der eligion unterrichteten Kinder wenig ten Religion
haben,  o mü  en in Ab icht der Kinder die abergläubi chen Eltern,
In Ab icht der Erwach enen die frühern abergläubi chen Schullehrer
und Prediger die aben, als we noch immer die Men chen
hielten Uunter den Wolken des Aberglaubens welche  E Aberglau 
ens des po itiven Chri tentums Da cheiden  ich nu in der
Praxis die eologen. Einige von der  trictern Ob ervanz enthalten

durchaus der bibli chen nd  ymboli chen Sprache, Heiland und
Erlö  er  ind Ausdrücke, die man On ihren Lippen ni hört
außer wenn  ie ihnen von einem pru oder Formular in den
un gelegt werden, nun  o mögen  ie gehen, chreibt man 10
na ebenfalls hergebrachter Unter Briefen Freund und Diener,
wenn man auch nicht  o meint Im Wortver tande. ndre, die
Latitudinarier Unter ihnen, die Viellei der Meinung  ind, man
mu  E interimi ti ch (im kirchenge chichtlichen Sinn) doch wol etwas
nachgeben theils um nich  o ehr abzu toßen die chwachen en  en,
theils  ich in Tredit halten eyvm Volk, bedienen  ich noch der

— Man vergleiche für le e ets wiederkehrende Wendungdie oben 498) mitgeteilte Um  reibung des Vaterun ers Iin dem In 
hang gun  2*V Ge angbuch und Adlers Agende 137, 139, 141,Ein etwas ungefügiger Satz und  Harms i tImmer ediger, chreibt, wie eL auf der Kanzel prechen würde
Richtig mu heißen Sie drüchen die te Sonne wie einen
Schwamm, Licht und Arme heraus ließen Sachlich  ie ent
leeren die göttliche Offenbarung, die beid uvn elnem * Licht für den
ei und Arme fürs pendet, und legen le e 9°  1  n Wirhun 
gen Oohl bvertet dem Ver tande und dem Herzen des natürlichenMen chen bei
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bibli chen und  ymboli chen Redensarten; jedo wWwer näher auf den
Inhalt der ede Acht gie und  einen Mann ins Auge fa  et, der
mer bald, wie  ie meinen, nämlich nicht  o wie  ie agen und
die Orte edeute en von jeher,  ondern, bei den Worten
Heiland und Erlö er bleiben,  ie meinen QAmi den Stifter einer
philo ophi chen Religionslehre, einen Mann, der ahrheiten 28
offenbaret hat, die nicht verborgen und einer Tugend
aufgefordert hat, Iin welcher el ein mittelmäßiger Stoiker den e  en
ri ten über trahlt. habe zwey vor nicht anger eit in un erm
Berzogthum gehaltene DPredigten vor mir liegen, mit welcher allein
ich e e 46 und ie e weitere Erklärung elegen kann, nach deren
Le ung jeder offenbarungsgläubige Chri t mit mier überein timmen
würde: Nun, wenn das ein lutheri  es Chri tenthum heißen  oll,
woas darin aufge telle i t, und us ri tus in keinem anderen
Sinne un er Heiland und Erlö er i t,  o wahrlich darf  ich vor ihm
kein Knie beugen und keine Zunge bekennen, daß Er der Herr ev!
 o hat Julian V manchen Stücken ihm noch eine größere Ehre be
wie en, Schrökh Kirchenge ch VIL 364 unten,  o be tände Cuthers
erdien haupt ächli darin, daß 11. die reyhei ver cha hat,
les e  en! Vgl. da  370

rage 3, zum Satz u.

Ob die darin ausge prochene leiden chaftliche Mißbilligung der
Onder in geziemenden, den bekannten Um tänden und Ver 
hältni  en angeme  enen Usdrücken abgefa  ey d

Antwort.
Bey meyner eberzeugung, die ich bekanntlich mit vielen heo

logen und Nichttheologen, mit vielen Dredigern und Caien theile, daß
le e ibelausgabe nicht allein literäri ch  chlecht  ondern, wS iel
mehr agen will, durch und durch glaubenswidrig i t, da wüßte ich
keine Um tände und Ver  ni  e auf der ganzen Welt, die mich ab
halten könnten, meine ißbilligung V möglich t  tarken oOorten aAaus

udruücten
eitere Erklärung.

bin  o glücklich, auf ein ei pie mich berufen können,
wie vor Ew Röniglichen Maje tät ich mich über die Onder
ausgedrückt habe, daß ich alsdann reylich mich anders ausdrücke,
als in den The en ge chehen i t Die es ey pie i t die allerunter—
nig te Vor tellung, we ich im Sommer voriges Jahres
die er ibelausgabe bei der Höch tpreisl. Canzley einzureichen mich
gedrungen fühlte, auf we ich mich, was den In rage ehenden
un (betrifft) getro t berufen kann. Ob EeSs eine axime der
Höch tpreislichen Canzley ey, die ihren run in Drinzipien des
Regimentes hat, oder ob der Ge chäffte A e  o viele even, daß
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auf Suppliken der Art nicht re olvirt werden kann: bey meinem Bo
magialeide, ich ehre das weigen und nehme 0d daß Grund dazu
vorhanden gewe en  ey, wiewol ich bedaure, wenn im Sachen der
Art nicht immer re olvirt wird. 50 im vorliegenden Falle; war
dann viellei nicht veranlaßt worden, wider die Alt e on
dere The en ichten, als welchen Weg ich ein  chlug, da ich jenen
andern vergebens etreten hatte.“) Und  chien mir, worin ich
reylich mich irren kann, in dem Schweigen der Höch tpreisl. anzley

liegen, die Sache nicht vor ihr ondern vor dem Publico,
ni uri ti  ondern literäri ch ausgemach werden. Da gölte
denn, ob einer bewei en könne, woas von dem Buche  agt Hier
i t der Ort denn nicht, das bewei en, waas ich Ou dem Buche
ge agt habe, wie ich 10 auch nicht in obiger rage dazu aufgeforder
bin, ich ber chon bewie en in mehreren Schriften oder
eigentlich, das war die er The en Macht nd Gewalt bey den en 
 chen, daß  ie keines Bewei es bedurften Indeß, weil 10 noch immer
und Uberall  ich Stimmen hören la  en für die es Buch,  chwache
freylich, wie Schü  e nach einer ge chlagenen Schlacht allen,
 o  ey mir eine urze elegung meiner Sãtze auch an die em Orte
ver tattet, nd ich diejenige Behauptung, die noch ärk ten
i t angefo  en worden von Freund wie von Feind, die e in The e

daß durch die Onder Bibelausgabe die Bibel als das aller
 chlechte te Buch darge tellt worden  ey

Beweis.
Wenn Luthers Ueber etzung  o  chlecht  t, daß kaum ein

Vers pa  iren kann, m welchem nicht andere Orte müßten ge etzt
werden, ei,  o verdient  ie nicht beybehalten werden. ein, wie
man nirgends die große, gleich am in den Fingern kribbelnde Lu t
Worte er:  ren über ehen kann,  o xrTY  ie nach meiner ahrneh 

be onders Dan. 3,19 und Dan. 5 rk ten vor Augen,
da nämlich, woas im der er ten als ein er  rendes Wort ge 
etzt i t, in der andern wieder als eim der Erklärung bedürftiges WVort
ange ehen wird.

Wenn der heilige ei Unter de  en Antrieb und Mittheilung
die eiligen änner Gottes geredet aben, jeden Augenblick ein
verkehrtes Wort nimmt, Chri tus an tatt Chri tenthum, Sůünde ver
geben an tatt ri werden la  en, Vergebung der Sünden an tatt
zum pfer für die vollkommene Religionsan talt; be onders
der heilige ei t  ich immer  etzt, der doch nach die er ibel 

Die er und der vorhergehende Satz  ind V dem ru von
1823 (wie un dem von ausgela  en worden. ort i t au 11—18

„Supplik“ III  2 Juli 1817 e endie hier  2 erwähnte
9 Luther:  tellete  ich  cheußlich“, Funk „entfärbetefi Dan 5, uther „entfärbte Funk „erblei
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usgabe per önlich gar nichts i t, bald an tatt Gotte
Schöpferkraft, bald und vornämlich im Neuen Te tamente an tatt
morali che irkungen des Chri tenthums, wie das undert und
au end Noten lehren  o i t die Bibel ein  ehr fehlerhaftes, höch t
unzuverlä  iges uch

5. Wenn die Religion des patriarchali chen Seitalters oft
nahe an die Roheit des Natur tandes  tößt, inl 1353 wenn die
Religionsgebräuche des Mo ai chen Seitalters nicht elten ein mů
tiges Hinderniß echter Verehrung Gottes im ei und in der
ahrhei Aren, un 143 enn des propheti chen Seitalters
Aus ichten N die Zukunft theils zu allgemein und wenig e timmt,
theils be chränkt und innli in inl. 15  o mag
noch ein Gelehrter vielleicht einigen Nutzen aus dem uche die er
Zeitalter iehen können, allein dem in die an geben,
das waäre ni NMur unnütz ondern äußer t gefährlich, verwirrt
ihm den opf

Wenn Ui Alterthum (der Bibel) anches für echt und
galt, Wws un bey helleren Religionsein ichten nicht mehr  o

er cheint, inl. 2 enn überhaupt Rath chläge wie
29 enthalten  ind, befolgt werden en  o die

 chlechterdings nicht fürs . oder zum Schulgebrauch,
doch die Exemplare auf gewöhnlichem Druckpapier ausdrücklich be
 timmt  ind, Vorrede *  XI, Rath chläge und Warnungen,
mit anderem Worte, ein  olches Buch verwirrt die ewi  en.

Wenn Chri tus  o Angenau n. misleitend redet, daß
man glei  am ihn be tändig m Acht nehmen muß, nicht bald
Aberglauben bald eine verkehrte Moral vo ihm v  n werden
 oll, wie im Evangelio des 15 Trinitatis vier bis ünfmal
ein berichtigendes näher be timmendes Wort ihm in die ede ge
rufen wird ):  o verwirrt auch opf nd Gewi  en.

Wenn die vangeli ten abergläubi cher als der ge 
meine Mann imn un erer eit i t, 4j„24 ote und
die Apo tel  o elende Scribenten  ind, daß der Herausgeber  ie amm
und onders Unter die Cen ur nimmt, die Einleitungen und In
haltsanzeigen jedem rief, da er zwar nicht aus treicht, wS ihm

misfallen  cheint, aber doch Unter trei  , wSs ihm gefällt, Vieles
erbauli für alle Seiten zwar  eyn et, ber doch waS eben  einen
rationali ti chen Grund  en be  er zu agt (wie der Mann denn durch
QAaus keine Idee hat von einer Dar tellung der ewigen ahrhei im

6, 29 31 wird „ orgen“ der U a „ängftlich“ e macht, en o . 32 3u „trachten“, O. „ orget ni „allzu ehr“.„Krankheiten, deren r a man  ich nicht erklären wußte,
er Geifter zu, wie der Aberglaube auch noch wol thut.“
be onders ahn inn, Melancholie 1 man der Einwirkung
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zeitgemäßen Ausdruckl) das hervorhebt, anzeichnet, empfie auf die
Art einen Bibelauszug macht mitten V der ibel, Einen apo to
li chen rief, den Luther, Wws reylich ein jeder ri mit Misbilli
gung e eine  troherne Spi tel nennt, den elben gerade ÜUber alle
andern Briefe  etzt,) daß der im echten ei t des Chri tenthums ab -
9 (wären denn die andern spuriae?) und nie genug zu e en
 ey, Evangeli ten nd Apo tel al o ge chrieben haben, daß
auf ie e Art mit ihnen vor dem Gebrauch verfahren werden muß;
ehe man  ie der Chri tenheit in die Hände geben ill weg damit!
dann i t die das aller chlechte te Buch Und ich behaupte das
gegen die Rationali ten auf Ehr und ewi  en: Im Falle Wwir ge
Ommen wären un ern gegenwärtigen „helleren Religionsein ichten“,
ohne die gehabt zu haben, und eS würde jetzt der Chri tenheit
gerade ein  olches Buch angeboten, wie die i t, ob  ie dann
nicht mit Hand nd Fuß  ich dagegen  träubeten d ein  olches Buch
verwürfen in Otun als die Glaubenslehre verderbend mit ber
 pannten, chiefen übel ausgedrückten Begriffen d ob  ie nicht, ich  etze
den Fall, eins angenommen werden, die oder der Koran,
den Koran vorzögen als doch aus Einem tück gemacht und der
Vernunft weniger wider prechend und nicht  o vieler Noten inne
dürftig d ob nicht die Moderaten Unter ihnen  agten von den
chen Büchern ungefähr wie jener ali von den alexandrini chen:
Was Gutes darin  eyn mag, das wi  en wir 10 QAus Vernunft und
Gewi  en, und WDS wir etwa ni wi  en, das kann auch ni gut,
für un ere helleren Seiten nicht mehr rau  Qr  eyn d em
das rationali ti che Seitalter  ich On der gewende hat, ami
hat fakti ch wirklich al o ge prochen, und wie wohlgemeint auch
die Ab icht der Onder ibelausgabe gewe en  t, 22le. niemand be
zweifelt, i t doch ie e Ausgabe unglücklich nd un elig gerathen, Was,
 elb t bei den ver chieden ten An ichten, nachgerade ich glaube niemand
bezweifelt. Die ernunft, wenn  ie in göttlichen Dingen  pricht, i timmer und  eit Eva des Teufels Mund

Man hat e nach un ern  ymboli chen Büchern beurtheilt
und  RNN allgemein  ie, ungeachtet des Schröter chen Rettungsver uches,“)

Einleitung gum Jacobusbrief: „die es vortrefflichen, Iim echten Gei te des Chri tenthums abgefaßten und eL nie genugBrie 5.  —*
Amru, der 641 Alexandrien eroberte und die erühmte Biblio

mmen aufgehen ießthek in Fla
Altonger Der vorhergehende Satz i t von Harmsnachträglich eingefügt vorden, Aher die Inhonzinnität In den

drucken von 1823 und 1829 i t te e durch den Zwi chen atz „Durch die
Altonager Bibelausgabe
ge tellt“ eglichen

aber le e Erklärung auch in orten QAus/

I. te Ueberein timmung der neue ten Altonager Bibelausg mit
dem Gei te icht nur der eiligen Schrift  elb t ondern auch des prote tanti ch kirchlichen Lehrbegriffs u wé * bvon Wilhelm Schröter, Leipzig 1819.
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mit den elben in mannigfachem Wider pruch gefunden; das i t
wenig, beurtheile  ie nach dem chri tlichen Glauben überhaupt,
nach dem älte ten, dem apo toli chen Glaubensbekenntni  e nUur, welches
wir doch mit allen ri ten gemein chaftlich aben,  o zeiget  ich
chon daraus, daß  chlechterdings kein Chri tenthum, woas  o heißen
kann nd den unter chiedlichen Namen verdient, in der elben en
bleibt Sie nimmt  ich V meinen ugen aus wie Bret chneiders
uch LCuther un ere Geit,! der Verfa  er Uunter manche Auf
ätze u  ers die Ote  etzt Cuther unter chied noch nicht, Hier
ging Luther weit, Darin kann ich  einer Meinung nicht eyn

Der Sinn i t bloß ete Bier  pricht in Leiden chaft, Cuther
 pricht hier einen ehr wahren Gedanken aus. Das geht wohl
V Ab icht Cuthers an, nur Chri tus und die Apo tel vertragen
nicht, mü  en gleichwohl in der Alt. und  ollten wohl noch
danken fů zweifle, ob überhaupt 5  ulä  ig eV, nit Glo  en,
 ie  eyen welches Qubens  ie even, eine und Schulbibel
herauszugeben; die Heiligkeit ie e uches,  eine Göttlichkeit leidet
nach meinem Gefůhl Men chlichkei nicht, dann finde ich eine
Anmaßung darin, ie e, daß man durch das Buch der ewigen Wahr 
heit einer Jahrzehends-Weisheit gleichen Tredit gie bei llen Un 
gelehrten, und durch  olche Auslegung noch über das Symbol der

hinausgeht, mit einer glo  irten ibel, wenn  ie auctori ir
ein, das ahin,wird, ein vmboli ches Buch mehr gie

jetzt findet  ich UT  chaffen mit der glaubenswidrig glo  irten
Onder „Wovon handelt der andere Artikel d Von der Er 
lo  ung; ich gläube Je um  ri tum, Gottes einigen Sohn, der
empfangen i t von dem eiligen Gei t ete.  4 CeLr keinen Sohn Gottes
im  ymboli chen er tande la  en die Oten zu,  ondern überall,
 ie  ich rühren dürfen (Matth 16,16 3. ni da reden  ie von
einem Gottge andten, Me  ias, göttlichem Lehrer, der nach einem tra 
ve tirten in Joh 1„10  ich verratenden Gno ticismus m einer uürde
(HBohei e  E, die ihn  ichtbar als den durch  eine re zum eil
der Men chheit ge andten iebling bezeichnete.?) WDovon handelt der
dritte Artikel d Von der Heiligung: gläube den eiligen
el etc.“ ber keinen eiligen Gei t im  ymboli chen er tande
la  en die Oten zu, ondern nur V dem Ver tande, wie Montesquieu

Karl Te Bret   neider, „Luther un ere Zeit,
oder Luthers, welche von un erem Zeitalter be onders beherzigt

werden verdienen“. Erfurt 1809, 272
Hierhinter hat Harms für den ruck 1823 folgenden Zu atz ge

acht „Und wie i t Ti tus mitten Uunter enen, die un  einem amen
ver ammlet in Wie i t bey uns alle Tage bis der elt
Antwort, Note A. 5 „mMn dem  tärkenden Gei te meiner Reli
gion Von dem Empfängnis durch den eiligen Gei t, 1,
Sie befand  ich durch ottes r wanger, Aund Lue 5 35 Gottes
r wird auf di wirken, mit  einer Allmacht Wwir du gebären
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vo el der Ge etze chreibt, die lächerliche Ote Math
und die ganz ins rondre inkende Ote Apo telge 2,4.) Mit 
hin kein Sacrament im  ymboli chen er tande en die Oten zu,
denn kein eiliger el i t, da i t keine aufe, nd kein
Chri tus Gottes Sohn i t, da i t kein Abendmahl, 28,19

26,26, 28 oten, und  ie  ich nur rühren dürfen wie
bey der reformirten Darreichungsformel Cor 10,16.5) habe
ge agt, daß kein Chri tenthum in die er eV, das die en Unter
ledlichen Namen verdient. Man nehme, welchen pru des T.
mamn will, in dem die Ab icht der Sendung Je u ausgedrückt i t, und
vergleiche damit inl. 18 „daß uns keinen Augenblick zweifelhafleiben könne, der erhabene Endzweck  einer ge ammten Wirk amkeit
auf en  ey gewe en die Men chheit durch Religion, durch innere
hätige Verehrung des höch ten We ens veredeln und durch die e
Veredlung zum wahren dauernden Seelenfrieden rheben ete.“
Nun, da kann einer denn zu ehen, be  er finde, bei
oder bey Confucius, ob er  ich nicht eben  o gut veredele durch
die eishei der Sine en. Wolf  agt von ihnen in Pomum Eridis,Romae 1727 Nil de actionibus hominum preceperunt de
virtutum exereitiis constituerunt, uIls1 quod menti hu-

apprime convenire intelligerent. Allein,  teht von den 2ohlen en im N auch ein Wort ur d Wo keine Offen barung gilt, da i t kein Chri tenthum. In den Oten wird  ieCC  völlig zunicht, gemacht,) doch in der Einleitung
Und Johannes alle höhere Kräfte, womi der Me  iasbegabt  eyn mu  E, an wie mne au das Aunnbi der Reinheit)auf Je um  ich herab enken.“

ihnen
„Jetzt ühlten  ie  ich von Gottes eiligem mit einer

Chri tenth
bis In Unbekhannten Ein icht, Ent chlo  enhei und 1 Lehrer

mit
um werden rfüllt  ie wie begei tert), und pra 

vorbrachten.“ gewöhnlicher Bered amheit, WwS  ie un ihrer i terun
„Jenen Dank agungskelch trinken i t das nicht  o viel alsin Verbindung mi Chri to treten, der auch Ur uns  ein Blut ergoßoder  ich für einen Verehrer Je u erklären)?“Am Konzept den 9e hohlen Sachenler olg im Abdruck 1823 wieder ein 5„   es en.Üüber die Mittel nach ete., dieß wird als Rede und Befehl 5 aAnMo e 4, und Mo e wählt.“ Der Prophet Jonas i t„eine morali che Dichtung“, eben wie Doctor „allgemein gerühmte“ wiewol zurückgenom  * Einleitung Iun die en riftendas uch Judith, aut Recen ion, einen Roman nenn Lucas, derEvangeli t giebt eine .a t dichteri che Dar tellung der Kindheits  undJugendge chichte e u“, und die Oli  en Briefe ind „BelehrungeÜber Gegen tände des Chri tenthums, wie  ie für die e er Mei tennützlich  eyn konnten,  ie richtet wurden“, EinleitungGeziemt  ich,‚ von einer Offenbarun Gottes Im T. von dem vangelio, das keiner Engelspredigt jemals weichen Gal 1, 18, al o 8ering chätzig  chreiben?“
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 chon das wohlver tändliche or pie dazu.“) Nämlich von der
Offenbarung i t nicht, ondern von dem Glauben Offenba
rung die Rede, nach welchem „man überzeugt hält, daß etc.“

5. „Die Ent tehung die es QAubens läßt  ich ehr ei aus der
Denk  und Empfindungswei e der men chlichen eele erklären.“
frage Philo ophen und Theologen, ob eim Glaube, der  ich er
Er:  ren läßt, nicht Aberglaube  ey 5. Nr. i t das der offen 
bare Sinn: Was maoa rte, das glaubte man el den
ännern nd Völkern, die auf wirkliche göttliche Offenbarungen
hingewie en wurden. elchen Männern d o es, der die eute
betrügt, Mo  . P2) oder raham, der  ich betrügt, Mo 

den Wahr agern bey jedem des Alterthums, den He
K.  en Dropheten, die „nach den Begriffen ihrer eit“ Ott ver

traute Männer die Dropheten, Einleitung d Chri to, der
 ich für Gottes Sohn ausgab, . war nicht d den abergläubi 
chen Evangeli ten und den Apo teln welche dren „wie begei tert“ V,
ber bei un eren be  ern würdigen Begriffen, bei helleren Ein
en, nicht wahr d datur AeC venia antiquitati, Ut prim-
Ordia augustiora aCiat, Liv Iin praef. Das i t die Vorrede und
das i t die als  o gläubig als  o fromm be chrieene Einleitung die er
Bibell Andersdenkende en  ie V ihrem Verhältniß zur einen
udastu genannt,“) ich  ie nennen das Ne t einer angen
brut, die nachher in der auskriecht und mit ihrer chalk 
heit die Sinne der eute verrückt, 7 Corr. 145 von der Einfältig 
keit m Chri to, der Schulmei ter größtentheils und au vieler Pa 
 toren. bin um tändlich gewe en in eantwortung die er rage,
und habe nicht ver chmäht, was vor mir ge agt i t, das wieder
agen, weil wiederholt werden muß, bis von die er Burg der Ra
tionali ten kein ein, kein mehr auf dem andern iegt, und ich
habe hiedurch meine Erklärung er:  ren wollen, ie e Als eim Ge
bundener Je u Chri ti, oder wie ver tändlicher lautet, als ein be 
rufener und beeidigter Diener des göttlichen ortes werde ich nach
dem Maße, wie Ott mir Ein icht und Kraft dazu gegeben hat und
ferner geben wird, meine Ein icht und ra aufbieten, auch niemand

Entwurf hieß 64 ver tändlicher 53u dem, WS in den oten
weiter und reiter 9e e

nhaltsangabe gUum Kapitel „Mo es en dies ird als
ede und Befehl ottes Mo e vorge te über die nach,
den Israeliten Ow als dem arao  einen 9°  1  n Ruf glaubwürdi

machen Er wa hiezu neben der noch jetzt in Egypten blichen
un eine Schlange nach Ableitung ihres in einen tab ver
wandeln, die Heilung der gefährlichen Krankheit, weißen Aus
 atzes“

altsangabe raham V Kampfe mit der vermeintlichen
Pflicht, ott  einen Sohn, I aak, Op mü  en, Uund mit  einem
Vaterge

Kanne in der oben genannten Schrift
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und nichts  cheuen, der Altonger und allen Liebhabern ihrerrationali ti chen Grund ätze entgegen arbeiten, wie ich gethan bis
her, eit ich die e kenne, al o fortan und immerfort in
Gottes Namen Amen! und

zum irdi chen Hauptmann und Rathgeber nd Warner
un eren Cuther, welcher ge agt hat Cavete am propriis vestris
cogitationibus atque prudentia. Accendet diabolus lumen rationis
et fide VOS abducet, et Certe plures haereseon architeeti V
procinetu sunt. (Majors Cimbri che Alterthümer, eine Hand chriftder hie igen Univer itätsbibliothek.“

muß be orgen, daß ie e meine Erklärung ebenfalls füreiden  aftlich werde gehalten werden, wie denn 10 in un ern TagenGlaube Schwärmerei und Glaubenseifer Fanatismus ge cholten wird,er  ey mir ver tattet (das ige erwarte  ein Urtheil!) mein Be
dauern äußern, daß der Concipient die er rage meine Misbilli
gung der Altonger eine „leiden chaftliche“ enn und dadurch
gewi  ermaßen im Voraus mißbilligt, worůber ich doch er t befragtwerde und was ich doch er t rechtfertigen  oll Auf die en Vorwurfmuß erwiedern und itte, daß mir geglau werde, der ich elb t10 mein Gemüth be ten kennen muß bin abey gar nicht
leiden  aftlich gewe en. Nein, in  o wohlzubedenkenden, in  o heiigen Dingen gehe ich nicht auf gemeine Art leiden  aftlicherke. Die Redensart 3Jum Teufel führen“ waäre die viellet als
gemeiner Fluch enommen,  o muß ich bemerklich machen, daß  chondie nachfolgende The e zeige,  ey mit die em Ausdrucke theologi ch,ibli ch gemeint

rage zum 61 Satz
er Or Harms  ich einer olchen be timmten verheißung

befugt halten ko nne D
Antwort

Aus wi  en chaftlichem Grunde Al o ein Buch er  ren wie
hier die rklärt worden, das i t alle Hermeneutik. Eine
ege der elben ei nach den Worten, Wie  ie mich gelehre i tverborum 0OII pendet rebus, imno TCES verborum
sunt constituendae. Darnach muß der rer ni  eine u0ophie,  eine Dogmatik in die tragen. Nun gehen bekannt

Unter dem egebenen tte findet  ich in der ie igen Univer itätsbibliothek Reine 8and chrift. Vorhanden i t ein CL Foliobandajor, Adversaria, Cimbrica, SuUIlS quAaue locis Cu temporeinserenda CoOd 21) Die wahr cheinlich vergebliche Mühe,darin die bvon Harms zitierte 3u finden, habe mir ohne Schaden er paren Rönnen Qu
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lich die eologen darauf aus, die vernünftig machen, von
der Luther freylich ge agt hat, daß alles, woas in ihr  tände, vor der
ernun erlogen  ey Wo die denn einmal der ernun 9e
en nicht mit Unehre, le e Stellen zieht man aus und hebt  ie
hoch m und chreyet aut dazu Röm 12,2  teht vo vernünf 
tigen Gottesdien t. Gut, der Gottesdien t mag v  ftig eyn en
auch im Sinne der Vernunftgläubigen, allein in die er hat das
Wort Loyiuen doch wahrlich den Sinn nicht, wohin die ote  teuert,
„auf eine vernünftige Art ott verehren.“ Es waäre verdien tlich,
den ganzen rie die Römer, der mei ten von dem rationa—
li ti chen Sy teme nNficirt worden it, durch eine eigends ihm gewid 
ete Schrift reinigen. Eine andere hermeneuti che ege Dietio
tropica agnoscatur et Propria discernatur. Nun en ekannt —
lich die Rationali ten eine Wunder cheu; wenn al o Chri tus  agt
das ägdlein i t nicht ge torben, ondern  chläft, Marc. 5,39,
 o muß das Capitel die Ueber  ri haben: ru die für todt 2
haltene Tochter des Jairus ins en ück Dergleichen kann
wol eine Weil gehen, doch nicht auf die Länge e tehen

aQAus bibliotechni chem Grunde Die Oten al o drucken
a  en, daß  ie ihrer Stelle und Schrift nach ei mit dem Text
 ammen laufen, das i t bey einer ibel, we  e, wie die gegenwär—
lige, zum nd Schulgebrau e timm i t, urchaus
alle Rai on. Freylich, man hat uns e en egeben, die pa  enden
Lettern eyen nicht vorhanden gewe en: wartete man nicht d
atte man auch ein Ab ehen auf die ent tehenden Bibelge ell chaften
und wollte imn der Hoffnung, ie e chneller Unter die eute
bringen durch  ie, keine eit ver äumen ‚d)

aus dogmati chem Grunde Das Wort Gottes i t  ich,
in  ich lebendig und kräftig, no läßt al o nicht mit  ich umgehen,
läßt  ich einem    en Men  enwort ni machen.

aQaus kirchenrechtlichem Grunde. In einer mit einem O·
niglichen Drivilegio ver ehenen, Unter Su timmung eines General

Hierzu hat Harms owohl 1823 wie 1829 den ohalen u a 9e
macht „Darin habe ich efehlt. Wie jetzt  ehe, hat Herr Pa tor Funk chon im Arz 1811 die Voran talten  einem Bibelwerk angefangen,
und damals meine i t te igen Landes noch keine An talt 8 ibel 
ge ell chaften gemacht worden Das i t  päter ge  ehen, daß man nament
li der Rendsburger ibelge ell chaft einen Antrag die Altonger
auszutheilen gemacht hat ige Aeußerung hier ab.“ In der

at wurde die Bibelge ell chaft un eres Landes er t 1815 gegründet
und Uunter Mitwirkung Adlers, der 10 vielleicht bon vornherein
eine Verteilung auch  einer gedacht en mag Aber
die Ge ell chaften olgten  trenge dem engli chen orbilde, nur das „reine

eswort“, Treine Textbibeln verteilen Die Rechtfertigungdes allerdings  ehr auffallende Verfahrens, daß Texi und mit
den gleichen Lettern
Bibelausgabe

edruckt gibt Funk in der  einer
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 uperintendenten herausgegebenen Bibel darf 10 nicht der Candes
religion nigeg gelehrt werden. Die —4 kann  ich  elb t nicht
wider prechen.

aus althi tori chem Grunde Dreymal i t in un erem Lande,
wie ich er angeführt habe in meiner oben erwähnten Supplik,!)
eine glaubenswidrige Bibelausgabe verboten und zurückgedrängt
worden. Die Wer  eimer Bibel, (die fünf er Mo e  5 nur)
i t golden In Vergleich mit der Onder ibel, Cta Hist. Hecles
X, 608 U. gleichwohl mu  e  ie weichen, Corpus Const. ,

290  o die beyden andern, die eine“) nur einige calvi 
ni ti che Irrthümer, ErroOrEeS Bezae, en  le

Sie en nimmer gefehlt,Aus neuhi tori chem Grunde
doch zahlreicher en  ich in den letzten Jahren, durch Oott und
 einen Ruf m den Weltbegebenheiten geweckt, die  ein Wort
Glaubenden gezeigt, deren Arbeit und ich vertrauete bey
meiner  o be timmten Verheißung.

aus  taatsrechtlichem Grunde Es  teht bekanntlich der ron
der ni  en  ouverainen Rönige zunt et auf dem Fundament
der von ihnen be  Eunener Augsburgi chen Confe  ion Da konnte

gabe“ 2 Vgl  17 „Zu Hrn Compa tor Funh's Ge ch der neue ten
2) Das Kai erliche andat Konfiskation der th

heimer b0  2 Januar 1737 wurde auf königlichen Befehl
o  — 13. Mai 1737 zweiten Pfing ttage von en Kanzeln des
Königlichen ol tein publiziert Die Konfiskation ge chah, weil durch te e
Bibelausgab „mitte höch t traffmeßiger Verfä  ung des Grun  extes,
und dem elben aufgetrungener ganz verkehrter Auslegung die vornehm te
Grund Sätze der Chri tlichen re auf eine fa t nie erhörte Uund
er taunliche weiß werden wollen. die en im hie i
gen Staatsarchiv III. Kirchen achen

— Die uin 3  jener Supplik rwähnte Bibelausgabe Wwar die
Ogen Biblia triligua, we Herzog Johann en irche
eines Landes efohlen wurde, wogegen n 0  5 Kir

chenge chichte, 315 , die Synode dithmar i cher rediger prote tierte
(ogl riften des für Schl. Hol t. die 7  8 Bandes, 3510. —
Die andere DaLl die bei Scholz, 378, ?eTwGA nte Wandsbeker el,
eren Abdruck auf Befehl eines königlichen Superintendenten unter
bleiben mu

Vgl. den er ten Paragraphen aAm 14 bvember pu
zierten  ogen „Königsge etzes“, in welchem der nig efie daß alle
 eine achkommen „Gott dienen en auf die Art und e  L, wie EL
 ich un  einem eiligen Uund gewi  en Worte offenbaret hat, und un er
chri tlicher Glaube Uund Behenntnis klärlich ezeugt hat nach der Form
und Art, wie rein undu in der Conf. vo  — Jahre
1530 darge te i t, und die Einwohner des Landes bei elbigem reinen
und unverfäl chten chri tlichen Glauben erhalten Uund den elben in
die en Landen Uund Reichen alle Ke * Schwärmer und Spötter
mächtiglich behaupten 3 irmen  4 Däni cher 0
Callijf E Anleitung,
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eine Bibelausgabe, die On die er Confe  ion abweicht,  obald  ie als
abweichend würde erkannt eyn, in der ihr gegebenen Ge talt nicht
gelten elben

us dem Grunde glaubhafter Erzählungen von Ew Königl
Maje tät per önlicher Religio ität und Gläubigkeit Was wirds evn

ich bey mir. 84 religion Et6 surprise, Se Maje tät  ind
inducirt worden durch Rationali ten, deren Werk wird den CTag
kommen, und i t vielleicht chon aufgedeckt, da verhieß ich In
Gottes Namen auf Glauben un erm Rönige Sie wird bald ver.

worfen. Was denn 10 auch ge i t.)
Es war bey der e e ni der elle, le e Gründe

anzuführen,  on t, glaube würde mir obige rage ni vorgelegt
 eyn darf wol annehmen, daß meine Befugniß einer  o
be timmten Verheißung jetzt hinlänglich dargelegt worden, daß
jemand bisher geflü tert L, ware doch wol N die er  o be
immten Verheißung auf gewi  e el e eine feinere Unterthanspflicht
der Schicklichkeit verletzt, eoweder Jemand  tille  chweigen wird.
Wenn mir aber nmMun eine rage erlauben dürfte,  o waäre die:
Wie  ich wol diejenigen vertheidigen möchten, die in Druck chriften
behauptet haben, die Regierung compromittire  ich, wenn  ie etwas
wider die Altonger vornähme; nod diejenigen, we Us 
ländern das Schreiben der Regierung Wegen Einziehung oder Ankauf
die er cCommuniciret aben, von welchem reiben man On Iim
Lande nichts wußte, QAus welchem ein Pfarrer bey Jena eine Drote tation
Zgegen die en Schritt der Regierung formirt und da  elbe einem ehren 
rührigen Send chreiben aAn die Schleswig Hol teini che Regierung zum
runde gelegt hat. das neue te Stůck der Zeit chrift für Theologie
und Gottesgelahrtheit vo  — ein nd Schröter.?)

 chließe denn die Beantwortung die er rage, und füge
NRUr noch eine litteräri che Notiz bey, die Ew Röngl. Maje tät aller 

n ed  en wollen, wie einmal anderswo mit einer euen

9 oben 497.
In die er Zeit chrift, die  ich mit einem Untertitel „Eine Oppo

 itions chrift“ nannte und in enda herauskam, findet  ich im Qn
818), 643—701. das  ehr empörte „Send chreiben die eswig 
ol tein  E Regierung u w0 von der and des einen Schriftleiters, des

1ie il Arrers su Gr. Schwabhau en Die er
tte  o mehr run empört  ein, da eben vorher in  einer
rift „Die Ueberein timmung der neue ten onder Bibelausgabe u wé  *

(Leipzig 1817, 367 eine, Wwie meinte, überzeugende pologie der
ondaer egeben Die Mitteilung von dem bis in öffent
lich nicht bekannten Regierungs chreiben wird ih wohl  ein Freund

unk gemacht aben Jene „Oppo itions chrift“, die bis 1828 e tand,If in ren en Jahrgängen auch für un ere Kirchen  chichte
ehr bedeutungsvoll Harms' The en bilden eine  tändi Ubrige in ihr
und werden aufs A te e e  et; auch finden  ich un Uerlei Artikel
von der Hand hol tein  L rationali ti cher ologen.
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Bibelausgabe gehalten worden i t icht als ich fürchtete,
möchte dem Verfa  er jenes Send chreibens gelingen und denen, die
ihm an die an in die gefangenen Exemplare, wie
man  ich ausdrückt, wieder ihren freyen Brüdern ühren, und
le e Ausgabe, das ein eitig abgefaßte und übereilt herausgegebene
Werk wieder in den freyen Buchhandel eingefůh  ehen, umn
Kirchen nd Schulen, ondern weil ich die Ueberzeugung habe,
eine revidirte, eine von Ueber etzungsfehlern und On Fehlern
der Sprache efreyte utheri che  ey wün chenswerth, nd  ie
werde gewi früher oder  päter be orgt werden, deswegen
innere nach Benthems Holländ Kirchen  und Schulen taat,
die Be orgung der früher ehr geachteten Staatenbibel:) wie nämlich
zuer t in mehrern Synodal e  ionen die ache be prochen, darnach
 echs ge chi  e Theologen Ueber etzern, Qaus jeder Provinz zwei
elehrte zu Recognitoren erwählt worden  ind, deren  o vollbrachte
Arbeit zwei Jahre, nachdem  ie vollbracht Wwar, von den Berrn
Staaten durch den ruck ns Licht gegeben i t

rage zum 64 und Satz
daß hierin an cheinend eine Auffordrung das olE iege zur

Uebernahme des Ri  eramtes ÜUber  eine rediger und zur Selb thülfe
vermeintliche Irrlehrer.

Antwort.
Wenn wirklich eine ol Aufforderung, als die rage annimmt,

eine Aufforderung von revolutionärer Art läge in den Sätzen,  o
waäre  ie doch eine kraftlo e gewe en, indem u  n  e des Volkes
wider die rediger, wie bey der Agende der Fall Wwar, nirgends

gefunden aben, imn welchem Nichterfolg zugleich die Recht 
fertigung der Offizialen legt, denen Feuer und Licht e ohlen i t,
wenn  ie m einem nun bald verfloßenen ganzen re gar keinen
rla wider die The en zu Wege gebracht en Was aber mich
betri den Aus teller die er einigen Men chen, vgl die mei ten
Gegen chriften, revolution r  cheinenden, reylich in der Erfahrung
 ich nicht al o bewei enden The en,  o, mich, müßt ich keines 
Wwegs zur Ausmutelung,  ie au re  swidrig  eyen, gezogen
werden, indem die Saätze 10 glei einem Factum vor ler Welt ugen
da tehen. Dann die es noch er tehe nd fa  e ie e Aufgabe
in der Form einer rage, den früheren gleich, und nicht in der Form
einer Behauptung, mich nicht betrüben darum, daß mir eine
Uegale That ohne Erweis zur La t gelegt worden  ey

Heinr udolff Benthem, „Holländi cher Kirch  und
len taat“, Franhfurt Uund Zeipzig 1698. CT die von der DordrechterSynode veranlaßte nelle Bibelüber etzung 233f
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eitere Erklärung
Wenn im täglichen en bey Verletzungen der Ehre oder des

Eigenthums einer zum andern  agt C das nicht!  o i t amit
gar nicht gemeint, daß der andere olle Gewalt brauchen,  ondern,
da wir in einem Lande wohnen, Recht err und nicht Gewalt,
kann der eine als Bürger nur gemeint en C das nicht,
 uche dein ec%h bey der Obrigkeit! 0  en wir denn nicht rediger,
bey denen die Schullehrer Dröp te, bey denen die rediger
einen General uperintendenten, eim Obercon i torium, eine anzley,
einen ober ten Bi chof, geklagt n—d jeder verklag werden ann d
Wenn Rlagen ber Irrlehren in un ern agen vermuthlich  eltener
angebracht in als man bey der  tarken Abweichung bvo  — dem
Qauben un rer annehmen 0  L,  o ieg na meiner eob
achtung der Grund de  en weniger darin, daß nicht aller Orten
ubige gefunden hätten, die Abweichungen mit Kummer
und Sorn n ahn, als vielmehr darin, weil nan rediger, rop
und General uperintendent  elber als bvo ri  igen Glauben Abge 
wichene an a und er die offnung ni fa  en konnte, mit
einer age durchzudringen vor den ron Ihro Königl. aje  —
Man konnte  ich irren, allein wie onnte doch auch jemand imn Ab 
 icht des letzteren Vertrauen aben, ber den elben als den
Herausgeber der Agende, ohne daß Unter uchung, age und
pru erfolgt i t arauf, dem an und allem Ol ge agt worden,

reiben eines Hol teini chen Kirch pielvogts ber die neue te
Kirchen Agende, Hamburg 1798,7 „Der HBerr Verfa  er Eer 

cheinet immer als wach am auf der Hut, daß  ich und der
e.  re 10 ni vergebe.“ 42 „Ich habe gehört, daß dem Ver 
fa  er der Vorwurf gemacht worden, als  chiebe er den calvini chen
Begriff vo heiligen Abendmahl demjenigen unter, welchem  ich
die augsburgi chen Confe  ionsverwandten bekennen. Man thut
Vnrecht! mo Den Calvini ten u w.  7. aher,  o ange noch
le e Agende, des Calvinismus und des Rationalismus voll, wie  ie
denn auch bekanntlich aAus Schriften fremder Religionsverwandten
zum ei genommen i t,  o ange noch ein rediger  ie in der
Hand haben darf, er cheinet  ie als ein mächtiger Anwald alles
Neuen und Glaubenswidrigen, den illig fürchtet, Wer  eine uhe
ieb hat, mit dem  ich iemand einläßt, außer wer des Herrn Wort
als eim brennend Feuer in  ich gefühlt hat, daß er nicht leiden
konnte nd ier vergangen ware. Jerem. 0,9 Darnach die Al 
tonger Unter  einer Zu timmung bearbeitete nd herausgegebene

Die einzigen Nichtrationali ten Uunter den röp ten der Zeit
 o viel weiß, die beiden alli en in Rendsburg und leswig

Behanntlich von raf riedri Leopold von olberg, damals
Regierungsprä ident in Eutin, verfaßt.
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ibel, deren Noten jedwede rrlehre, die im wange geht,
einer ri  igen re  tempelten,  o wie jedem Irrlehrer für  eine
willkürlichen Meinungen einen freyen Paß gaben V Kirchen und
Schulen hinein, le e mu vollend einem Rechtgläubigen den Muth

einer förmlichen age benehmen. Nun, da  chien mir eine
nregung, Aufmunterung, öffentliche Aufforderung,  ein Recht
 uchen die Irrlehrer, der eit  ein; ich erwartete von
einer  olchen Form, wie ich die er Aufforderung VN meinen The en
gegeben habe, eine gute Wirkung, die  ich denn auch meiner und
aller Rechtgläubigen Freude bereits in dem Maße einge tellt hat, daß,
wenn mich nicht alle Nachrichten trügen, die Irrlehrer von  elb t
einlenken hie und da, viellei QAus Ur vor einer age nd bey

erwartender Unter uchung alle dem Lehrbegriff der I treu
werden efunden werden, ich aber mit Schanden da tände, hätte ich
nicht glücklicherwei e das rforderliche noch in der Hand

Dio rage nthält das Wort „Richteram erinnere, daß
die e e das Wort nicht enthält. Das Richteramt mR juri ti chen
Sinne hat reyli das Volk, der ge ammte Layen tand, nicht,
 o wenig als ihm Selb thülfe ge tatte werden kann; jedo umn einem
 olchen er tande, als e e 64 das Wort nehmen erechnet, nach
dem Sprachgebrauch des täglichen Cebens hat das Volk, der aven
 tand, allerdings das Richteramt, nämlich Beurtheilung und Vrtheil,
ob und daß eine re ri und lutheri ch  ey oder nicht. Apo 
 toli che Aeußerungen darüber zie man viellei nicht in Betracht
und drängt viellei die Cor 10,15 mit Cor. 4j„4 ück.
In jener agt Paulus der Gemeinde: „Richtet ihr, wS ich
 age  7  und i t da wirklich nicht von einer Cwilen  ondern vo
einer dogmati chen Sache, von einer lei  en, ondern von einer tiefer
gehenden re des Chri tenthums die ede Dawider  agt man
denn wohl mit der letzten „Der Herr i t's, der mich
ich olge meiner eigenen innig ten Veberzeugung, wie ich nach rich 
tiger, grammati ch hi tori cher Interpretation die er tehe und
meine ge unde ernun mich Da ware denn mit der
nicht auszulangen, 7 denn in  olchen Punkten die nie hin
änglich i t, on t hätten wir auch 10 keine  ymboli chen Bücher und
landeskirchliche erfügungen Auf le e eziehe ich mich al o Es
el in Epitome Form. C. 1) Et quia baec Religionis etiam
ad Laicos, quos VOCant, Spectat D  ua Salus agitur,profitemur publice, 08 etiam amplecti Minorem et MajoremLutheri Catechismos, quod E0O8 quasi Laicorum biblia EnSEAamU

a0d has rationes omnis doctrina cConformanda est, et 81
quid 118 contrarium ES886E deprehenditur, id rejiciendumdamnandum est. Da nun ein rediger oder eine Bibelnote

Vorrede Ab  5, üller, 518.



101 d d H. II Harms' I* Behörden. 533

„An e um glauben 5t  eine re für wahr halten, und
3 Qus Vernunftgründen, weil On der Glaube ein Röhlerglaube
ware  4 das i t fal che ehre, kann jedweder  agen, der den kleinen
Katechismus weiß, im ritten Artikel gläube, daß ich
nicht Qaus eigener Vernunft noch Kraft e um ri tum glauben
kann. Im Recurs auf landeskirchliche Verfügungen Wenn bey
Vi itationen die Gemeinde befragt werden  oll, was reylich Qaus  o
genannter Bumanität, wofür man Schlaffheit in der
form ausgeben möchte, vielleicht nirgends mehr ge chieht, ob  ie auch
etwas wider ihren rediger habe im Lehr nd Leben,  o ieg 10
offenbar das zuge tandne Recht darin, daß das OlE nichts Vnchri t—
eSs und Unlutheri ches eiden ürf nd im Grunde, Wwer  oll
und Wer kann auch eine e  re Auf icht führen als eben die Ge
meinde  elb t d Für den Vi itationstag mag der rediger orthodox

predigen nd katechi iren, entweder heucheln, wofern das
nöthig findet, oder diejenigen Glaubens ätze, Über we er hetero 
doxe Meinungen hegt, an dem Tage vermeiden (Ich weiß nicht, ob
noch exte ausgegeben werden; allenthalben ge  le ni  t), da

On der ärg te Vernunftprediger und Apo tat  eyn wer

fährts, Eenn nicht die Gemeinde ihn beurtheilt und ihr echt wider
ihn  uch Es i t auch keineswegs in allen en die e Beurtheilung

 chwer für die Gemeinde und  ie wird  elten einmal (da i t denn
auch 10 die unter uchende nd ent cheidende Behörde zur Stelle) ver 

meinen, daß eimn Hrediger oder ein Schullehrer ein Irrlehrer  ey, der
nicht i t; denn wird durch die Confirmation!“) ber jeden

Chri ten die Erklärung abgegeben, daß  einen Glauben kenne,
mithin beurtheilen im Stande eV, wSs und was nicht mit dem
 elben überein timmt. Freylich, hie nd da i t bei der fehlenden
Wacht die Unwi  enheit  o groß geworden, eine ol Unkenntniß
des wahren Chri tenthums eingetreten, bey der ein rediger alles,
WwS will, für Chri tenthum ausgeben kann, und niemand merkt
den Unter chleif. Nun, le e armen Ceute önnen allerdings keinen
Schritt hun ihrer Hülfe, denen muß die u von en
kommen, oder  ie verfallen in's Heidenthum, wie chaa 
ren von prote tanti chen Chri ten auf Ceylon in's eidenthum 38e

An die er Stelle findet  ich bei smu  en, Nr 88.
eine Anmerkung, we  e, Wwir  ie als von Harms in piriert, minde:
 tens gebilligt annehmen dürfen, doch zeigt, daß die er, vermutlich nfolge
einer Uängeren Amtserfahrung in Kiel, von jener ideali tif An icht

über den Erfolg der Konfirmation gekommen i t. Wir inden hier
die elben Klagen Üüber die religiö e Unwi  enheit der Konfirmanden

und die äußerliche Auffa  ung der Eltern bo  — Konfirmationsakte, die
vir eute erheben. Ge chichtlich bemerkenswert i t die ngabe, daß
unge bis sum Lebensjahr oder gar bis ihrer Verheiratung
hingingen, ohne konfirmier 3u  ein
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en  ind, Ba eler Magazin 817 18 Das doch
in Europa nicht Man kann nicht wi  en; Winkelmann war

10, wenn glei von Confe  ion, ein el oethe Winkel
397

Vebrigens rfahre ich, was ich bisher nicht habe glauben
können, dat die The e wider meine Erwartung und meiner
Ab icht völlig nigeg mir ausgelegt wird. Die Warnung vor Unruh
 oll ein Aufruf nru eyn I t denn der Bey atz über ehen:
„welches freilich ni Maaß noch iel hatp“ erkläre mich
arüber Es i t uin der That  o weit gekommen, daß, nun hin und
wider gezeigt werden anfängt, WwSs un er Glaube eV, die Gemeinden

ihrer und ihrer Kinder eel und Seligkeit willen, nicht länger
mehr 3u dem rationali ti chen Unwe en in der IV  tille  chweigen
Wenn ihnen denn in der Nacht, dahinein  ie führet  ind, ein Licht
aufgeht, und  ie erhalten dann ni Bey tand von ihren Behörden,
 ie machen dann wie Ur eit der Reformation, jagen die fal chen
Lehrer fort, und  etzen ein, wen  ie für einen treuen Lehrer ihres
Glaubens halten, und eine Gemeinde  teckt die andere Denn
der Glaube geht nicht, wie der Rationali ten Wi  en chaft, einen 2
wie enen naturgemäßen Weg, lä  et nach ertun und Siel  ich nicht
be timmen, nicht begreifen und ergreifen auf  einem Weg' und uge,
auch i t kühn, ei freudig das Ceben ein etzen, 3u gewinnen
das eben, und macht jeden ge chickt, Vormann  ein, gilt
eig die Kirchenge chichte, er jemals durch Gewalt  ich habe
dämpfen la  en d erinnere an die vVo  e bei dem Agenden
 treite, an le e Vor piele, welcher inge das olk auch in un ern
agen noch 18 eV, und die Pacifikationen, die durch das Ab
 timmen in den Gemeinden mit den Gemeinden eingegangen in  5
ie e CTh 5. 35 Das i t meine An icht von dem jetzigen Re 
ligionszu tande. Da bin ich angewandt gewe en, die Irrlehrer durch
Schriften bekämpfen, und  ie chrecken mit Gewalt der Wahr
heit, auf die em literäri chem Wege den alten QAuben wieder ein 
ren, auf daß nicht früher oder  päter Aufruhr ent tände. lles
i t ruhig und meine Ab icht wird erreicht. Gleichwohl werde ich als
ein Aufwiegler in An pruch Das i t hart, Ew Maje tät,
doch ich kann leiden

ZSum 9 Satz
wird nachzuwei en  ein, daß ein IR Eil nd Unordnung gema  er
Fehler eV, daß die ober te Leitung und En  eidung auch in

eigentlich gei tlichen en bey dem Landesherrn  tehe.
Es i t meine Meinung nicht gewe en, wie das auch zeigen die

beyden Beywörter „ober te“ no „letzte“, daß der Qn  err keinen
Antheil *  — der Leitung und En  eidung In eigentlich gei tlichen
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en haben müßte, welche ungegründete Meinung mir von einigen
Gegen chrift tellern aufgebürdet wird

Was  ind eigentlich gei tliche Sachen d eichwie bey dem
Men chen nicht unter chieden werden kann, das Rörper 
iche ufhört und das ei tige anfängt,  o i t auch mit der irche,
die ebenfalls Qus Sweyen e teht, Qus Weltlichem und Gei tlichen.
Nur mehr oder weniger vo  2 der geda  en Scheidungslinie ent ern
nach den Enden hin läßt  ich ohne Wider pruch agen das i t
Ró  rliches, das i t Gei tiges; das i t Weltliches, das i t Gei tliches
Die Dfarrländereyen  ind unbe tritten etwas Weltliches, das
zur I gehört; der Lehrbegriff i t eben  o unbe tritten etwas

Gei tliches, das zur I gehört In der liegts wie ein neu 

Zu die er Stelle gibt Asmu  e Nr. 89 der Ev K3 eine
äußer t wertyvolle Anmerhkung: der Verfa  er jetzt, nach rlauf von
3zwõ Jahren und nach längerem Nachdenken über die hier vorgelegte
und beantwortete kirchenrechtliche rage, nicht mehr ganz der elben An
 icht i t  o hat der Ein ender für nöthig rachtet, ihn Mittheilung
einer gegenwärtigen An icht über Episcopalhoheit und Kirchenregiment

3u r uchen, und das Mitgetheilte hier mit den Worten des Verfa  ers
beizufügen „Bei der höch ten Gewalt in elnem Staate,  ei monarchi ch
oder republikani ch, muß die ober te Leitung und Ent cheidung auch
in rein -gei tlichen en  ein Aber le es nicht Qus landesherrlichem
Grunde der Territorialhoheit, noch QAus run einer Uebertra
gung, die  o oder anders oder nicht  ey und nur 9ge
dacht werden mu  E, ondern weil keine andere Rechtsform für die
gei tlichen Angelegenheiten be onders gefunden werden kann, die nicht
entweder die und den völlig von einander trennte, wie in
America, oder die dem Staate Ende doch unterwürfe, mi
erträge, wie die eine geduldete wäre, glei der Katholi
 chen in un ern Ländern; weil allein In die er Form, die ber te
Leitung und En  eidung bei der höch ten Gewalt i t, die Ver
 chiedenhei wi chen Ieler Uund ver  windet, reilich 5
als Ieres er  ein aber eben owohl C8 als e, in Einerleiheit und

In die er Rechtsform irdVer chiedenheit, gleichwie Leib und
auch das Recht, Glaubens achen leiten Uund uin ihnen ent cheiden,
gar nicht von  einer ur prünglichen Stelle weggerückt, nämlich bleibt
bei Allen, un der ei e, wie mit andern, ob auch minder wi  igen An
gelegenheiten verfahren wird des Volkes i t‚ 5s  eine höch te
Obrigkeit will, wolle  ie nun nach erkanntem Volkswillen oder Grün
den des 8, welche  ie Afur hält.“ Harms exemplifiziert dann in  V
 onderheit auf das republikani che Hamburg, zeigt, Wwie bei dem damals
gerade  ehr lebendigen Streite wi chen den rationali ti chen und ortho  2
en Gei tlichen die Ent cheidung 9 nicht anders möglich Cl
durch die höch te Obrigkeit, und chließt A  m Nachtheile bei  olcher Ent
cheidung durch die Obrigkeit) ind aber nuLr die Neugläubigen,; denn wie
bon der höch ten Obrigkheit,  o von jedem Landesherrn In der Luther' chen
E, i t ekannt, daß  ie nach der ge etzlichen Verfa  ung der
und des Staates gehalten  ind, das Glaubensbekenntniß der Lu
I aufrecht erhalten, Uund  o werden  ie auch mit Gebräuchen Uund
Büchern, die eli betreffend, lieber bei dem Herkömmlichen la  en,
als Neues einführen oder aufkommen la  en auf die Gefahr Friedens.
Wie übrigens die höch te Behörde verfahre,  ich ihr Urtheil be 
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Qles Gebiet, genannt VW früheren lebhaften Streitigkeiten: Mittel
inge, Adiaphora, Cärimonien, auf welches Gebiet von eiden Seiten
her immer vorgedrungen i t  o, daß die Weltlichen alles verweltlichen
die Gei tliche alles vergei tlichen wollten Der Er teren Anführer
önnte man Thoma ius der nach  einen Grund ätzen ein
Kirchenre auf tellte, das Mosheim irgendwo unwillig ein Kirchen 
recht für den Sultan nennt. ber der Sultan lä  et doch noch den
Griechen ihren Glauben unver tümmelt, Was, nach Thoma ius, ein
prote tanti cher ni einmal chuldig i t thun,  obald die Be
 chränkung des Glaubens und der Dredigt des QAubens als zur
Erhaltung des ndzwecks der Republicq erforderlich  cheint. Der

Kirchenrechtslehrer  iehet den, der für die eligion  treitet als
einen 0 der wider die Religion handelt (Solche  chiefe rtheile
kommen auch bei einigen von meinen Gegnern vor), und rklärt ihn
für unwürdig des privilegii Religionis; Thoma ius auserle ene
Schriften, B 108— 110. n  e will  ich hier nd für
mich nicht ziemen, Le efrüchte au kirchenrechtlichen riften arzu 
bringen; die vorliegende ache betrifft aber auch den Glauben allein,
und da cheint mir gar keinem Sweifel unterworfen, daß der
Glaube, der Lehrbegriff, wie m den  ymboli chen Büchern befa  et
i t, eine eigentlich gei tliche ache genann werden mü  e

Was i t die ober te eitung nd letzte Ent cheidung v Der
Glaube, der Lehrbegriff,  oll nicht müßig nd todt in den vmboli
en Büchern vorhanden  eyn,  ondern, getragen m andre Formen
des usdrucks, zum Unterricht nd zur Erbauung angewendet werden.
le e Formen in für den Unterricht die Katechismen nd für die
rbauung die Agende und das Ge angbuch, beydes ugleich für 2
Unterricht u80 für die rbauung die Die e Formen
Anwendung bringen,  o oder anders le e Leitmittel des Glauben

reiten, das bei ihr, und daß 3u erwarten ey,  ie höre gern die
einem Urtheil vor Anderen Befähigten, höre gern un gei tlichen Sachengei tliche Männer, gleichwie in en Bau achver tändige, in edi

einal achen Aerzte, das ieg un dem Vertrauen 3u ihr, welches eLrUntergebene en II 6 Bei die er kon ervativen An icht über das
Verhältnis von und Kirche i t Harms geblieben; wie er denn, als
1848 Versmann und eno  en auf rennung beider dachten, ent chiedendem entgegentrat. Vgl  einen Artikel „In Sachen der Trennung der
1 und des Staats von einander (Vermi chte und kleine
riften, 166—172 Vor dem The en treit, noch Iun der „Religionder ri ten  —4 1814), 182, Harms elehrt, daß 538uUr Verhütunggei tlicher und hranney die höch te Gewalt auch in en kirchen ingen  —00 bei dem Für ten e Die andersartige uung über
das Verhältnis von V und Staat, wie  ie in den The en Uund hierhervortritt, i t al o eine vorübergehende Ab chwenkung von
einer ur prünglichen und  einem politi chen Kon ervatismus gemaIdee Nach eigenem Zeugnis vgl. en, * 140) i t e eAb chwenkung durch das Studium der kirchenrechtlichen riften des

Superintendenten Jonathan Schuderoff verur acht. weiter Uunten
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ge talten, AQus eigener Bewegung: das ver tehe iunter der ober ten
eitung V eigentlich gei tlichen Sachen. Die Ent cheidung ferner
itt ein, vann das, WS keine Form im obigen Sinne des Ortes?
zuläßt, doch ebenfalls  einer Be timmung nach ein Leitmitte des
Hlaubens eyn  oll, die Dredigt, wanun die  ich verdächtig macht, daß
 ie nich glaubensgemäß,  ondern glaubens widrig  ey Als ein
lebendiger Vortrag, der von dem äußern Leben, dem wi  en chaftlichen,
Dem morali chen, dem bürgerlichen Ceben mehr oder weniger in  ich
aufnimmt und mithin anderen Seiten  ich  einer Natur nach
ders ge taltet, m jedem andern rediger anders, kann die Dredigt
Ci von dem  ymboli chen auben, auf dem die Iu. und jede
Hemeinde eht, 3uU de  en Verkündigung der Drediger berufen i t,
dazu 4 auch mi  e eines Eide  5  2  ich verbunden hat,  ich lbweichun 
Zen zu Schulden kommen la  en Den offenbaren Wider pruch, wie

Eenn ein rediger agte dem . Artikel der ugs Confe  ion
entgegen: daß der en ch von Qatur gut  ey und fromm würde
durch natürliche Kräfte, oder dem Artike entgegen daß wir
durch un ere erke Ott ver öhnen und Gnade erwerben könnten?

einen olchen offenbaren Wider pruch wird auf Denuntiation und
Beweis jede Gemeinde durch Bey tand der näch ten n tanz ver 
 tummen machen. Davon War die e bey der vorigen rage
Bingegen, enn die Abweichung ni allzu klar 3zu Tage iegt, enn

al che principia cognoscendi, .• die Vernunft, oder trügliche
kformulae loquendi, daß das Chri tenthum durch Verede
lung zum Seelenfrieden führe, oder fallendi gebrau werden,
5.• Sohn Gotte in dem Ver tande, daß Gottes n ein Aausge 
zeichneter Men ch eV, Erlö er Uun dem Ver tande, daß hri tus Ul
von Unwi  enheit, Vorurtheilen und Aberglauben erlö et hat m
olchen Fällen i t eine tiefere Ein icht 180 genauere Erwägung nöthig
und in  olchen Fällen erklären das i t Abweichung QAuben
oder das i t CS ni dabey CS8 bleibt, le e Erklärung für die

Landeskirche gilt und weder Rläger noch Beklagter weiter
gehen kann, das ienne ich die Ent cheidung

Die e ober te Leitung und tie e Ent cheidung in allen
lutheri chen Ländern,  oviel ich weiß, bey dem Landesherrn, außer
da, der andesherr Wegen Veränderung  einer eligion  oge
nannte Religions A  ecurationen für die Landeskirche ausge tellt hat
Vom Lehrbegriff der i t gier die Rede, daß den der Candes 
herr abändern, mehren, mindern könne; freylich i t bey N5 die Con 
cordienformel TeSP. 1647 und 754 auf landesherrlichen Befehl
eingeführt, welches man als einen einmaligen Eingriff in die
der Landeskirche anzu ehen und verge  en hat Von einer eitung
und Ent cheidung nur, wie ich oben be chrieben habe, kann bloß die
ede  eyn; die elbe legen Unter mehrern nd wenigern Be chränkun 
gen die Lehrer des Kirchenrechts, der eine aus die em, der andere
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QAus einem anderen Grunde, den Landesherren bey habe le e
Verfa  ung mit anderen Schrift tellern, mit Udero B., der  eit
Jahren wider le elbe chreibt, imn einer thesi einen Fehler genannt.
Ob und inwieweit in Friedens chlü  en und ausdrücklichen gegen ei
tigen Verhandlungen zwi chen dem Landesherrn nd der Ir in
 einem an die es echt begründet  ey oder nicht, ob in dem
Umfange, wie die LCandesherrn e8 ausüben, begründet  ey oder nicht,
das ieg mir für meine Ab icht, auf meinem Wege nicht nahe genug,
 ondern ich eziehe mich bloß auf na  ehende Unkte, arzu
thun, daß ich nicht nrech gehabt habe, eine Verfa  ung
un erer lutheri chen r V die em Betracht eine fehlerhafte

meinem eigenen Rä onnemen einige Auctoritäten
vorangehen.

Das weltliche egimen wird als von Ott ge chaffen und ein 
ge etzt im der ugs Confe  ion Art 16 darge tellt, allein eben o
 tark wird von ihr Art. gelehrt, daß man die Regimente,
das ge  1  e und das Weltliche nich In einander mengen und werfen
 oll. Nun i t freylich in die em Artikel alle Macht der Gründe da
wider geri  Et, daß ein gei tlicher HBerr ein weltliches egimen führe;
enn der Riß Wwar noch nicht ge  ehen, die Bekenner der ugs
Confe  ion wollten noch keine be ondere machen, und den
Für ten fiel damals noch nicht ein, die ober te Leitung und
Ent cheidung in gei tlichen Sachen  ich zuzueignen. ber ieg doch

Tage imn jener Erklärung, daß die Regimente nicht en vermenget
werden: Wenn die Bi chöffe nicht weltlich,  o  ollen die Für ten nicht
gei tli regieren, no wer denn haben  olle das gei tliche egi
ment, das ieg imn die en Orten des Ttitels Die Un eren geben
le e Antwort, daß die Bi chöffe oder Pfarrherrn mögen Ordnung
machen, damit ordentlich m der zugehe.

knüpfe hieran die Auctorität u  ers uther
 einer Seit  chon Wahrzeichen genug, wohin kommen würde mit
dem Für tenregiment Qi der irche, er  chon 9  2 Me
lanchthon  chrieb „Una bersona 10 potest 6886 Episcopus et
Princeps. Potius moriendum, quam AeC impietas et iniquitas
committenda.“ Wie Er  ich be chwerte ÜUber die damals 0u ein
reißende Verwirrung der kirchlichen Verhältni  e, Plancks Ge ch des
prot. Lehrb. BD 33 Mehrere Stellen bey ammen QAus
Cuthers Schriften, zum laren eleg, daß urchaus wo die
beiden Regimente ge chieden wi  en,  tehen imn Bret chneiders uther
an un ere Seit, 54 a elb t 123 denn alsbald wenn
der Für te  agt „Höre t du, rediger, re mir  o und  o! il und
afe nicht al o.“ dann i t's

Es olge die Auctorität eines anerkannt großen Kirchenhi tori
kers der neueren eit Ppt  er  agt in  einem rundri der Kirchen
ge ch 393 Fa t alle Reformation in Deut chland war nur
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vo egenten rhörte des olks; der Regent hat al o dem
olk nicht die eligion gegeben, ondern hat  ie ihm nUur nicht
genommen, und reyli hat die unvor ichtige Freude über den g3n
gen u des egenten manche Usorücke abgelockt, die  ich
mit den Grund ätzen eines nachher aufgeklärten Kirchenrechts nicht
vereinigen en

Daß auch hier zu Cande frey über das Verhältnis des Candes—
herrn zu derx  ey geurtheilt worden und mißbilligend, zeig O3
in  einer Rirchenge chichte, wenn der elbe, ein inländi cher rediger,

180 ge agt hat Die Landesherrn eigneten  ich auch hier das bi
 chöfliche Recht An einer anderen nenn die Ergreifung
die es eine nmaßung. Der  el Pa tor Oe t  agt Iin  einer
Schrift ber die Agende!)) 1% Ein Amtmann i t In casibus
seientiae kein Competenter Richter; die Ent cheidung kann nur
einem Collegio theologico zukommen.

Die En  eidung und die ober te Leitung auch m eigent 
lich gei tlichen Q0  en habe auch ich, der ugs Confe  ion ge  äß
und jenen Auctoritäten und Vorgängern ufolge in einer The e, die
als eine Unter uchung nd Verhandlung anregen 0  L, einen
imn Eil und Unordnung gema  en Fehler genannt, der auf ordent—
lichem Wege wieder gut machen  ey Dies  ind die Gründe der
ehauptung, daß E. zu vörder t, ein Fehler  ey

Das i t der bekannte te, aber auch der er rundcharakter
der lutheri chen V  E, daß  ie  chlechterdings im Glaubens und Ge
wi  ens achen kein  ichtbares Oberhaupt anerkennt, bey dem die ober te
Leitung und Ent cheidung  tehe, wie ein  olches Oberhaupt die

80 läßt un ere I auchkatholi che dem Ap hat
keine Concilien im dogmati chen Ver tande zu, wie die gallikani che
thut;  ie glaubt, bei ihrem e r der eiligen Schrift nach der Der.
einbarung ber den rechten er tan der elben, weder Concilien noch

RKann aber ein Ur ich ein Bei pielDap t bedürfen
angeführt habe, eigenmächtig ern nelles  ymboli  eS Buch einführen;
kann ein Für t, Wwie Herzog LCudwig von Württemberg und arkgra
eorg von Ansbach gethan, an BO 588 Note, Befehl
zur Unter geben und zwar ohne weitläufige Anhänge, Vorbehalt,
klärung und Auszug, simplieiter, alle Kirchen  und Schuldiener;
kann ein neue Katechismen, Eue Ge angbücher, Eue Agenden,
neue ibelausgaben und Schulgebrau ausgehen la  en,
ohne weder mit den Gemeinden  elb t noch mit den Gei tlichen, welches
Sy tem man denn vorzie arüber vorher verhandeln: dann
 tände die lutheri che II Owo Uunter einem Dap te, wie die ka
Oli  e; und noch immer ware ihre Verfa  ung, indem  ie bey

„Auch êetwas Üüber die neue Kirchenagende“, von Nik Oe t,
Pa tor u Neukirchen, in Angeln Flensburg 1798
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olcher Vereinigung der gei tlichen und weltlichen Macht den Hu
der weltlichen Macht gegen gei tliche Ungebühr entbehrete Die
eri hätte dann enen Ap ware keine lutheri che

Das i t der bekannte te aber auch der er Grundcharakter
Staats, daß enen allgemeinen Willen de  en n pru die

höch te Regierung hat dem En der Einzelnen in ihrer Einzelheit
oder Corporationen, erforderlich i t entgegen Ee und
Unterwerfung fordert weshalb der Staat rklärt „Wer nicht mit mir

i t der i t wider mich“ und  eine Beamten ä  et chrecken gehn mit
dem Orte Kein taa IM Staate! Eein die 1  agt ebenfalls
„Wer nicht mit mir i t der i t wider mich und lehret nicht ihre
Beamten allein,  ondern jedwedes Mitglied agen dem Kai er
was des Kai ers i t aber gebe ihm nicht was Gottes i t der
Glaube und das Gewi  en  ind Gotte und vor Men chen frey
elchwo aber dem Landesherrn die ober te Leitung und Ent
 cheidung V gei tlichen Sachen einräumen, das die II
Dien tbarkeit des Staates geben als  eine M für Sclavin
des Landesherrn  ie erklären 80 e  E  ich letzt wieder ein Buch
 chreiben Wie Cuther ge chrieben hat  einer Gelt Von der baby
loni chen Gefangen chaft (Ich ver tehe Hhier nicht gerade die Candes
1+  ondern die lutheri che iu überhaupt.) In ener  olchen
Schrift ieße  ich aufführen außer was Unter Nr aufgeführ i t
Wie 1e weiter nach oben 1e mehr der Beytritt der — — u e or
gung ihrer elgenen Angelegenheiten ver chwinde glei  am als prã
Cipitire das Gei tliche nd  ublimire) das eltliche, WDie das doch

der Umgekehrte Fall  eyn Die er u tanz ilden Amtmann
oder andvogt nod Drop t, er hieß Drop t und vog ur
Hälfte, da auch 10 die ir we nd gei tliche Seite hat.
Das Rendsburgi che Con i torium bis vor Jahren
noch bloß gei tliche M  leder hat a  elbe auch, nach dem Fort
nd Vor chritt des we  ichen PDrincips Eein weltliches Mitglied nicht
bloß ondern ein weltliches Mitglied al Praeses bekommen Die
zweyte u tanz, das Obercon i torium en  4 chon acht Ooder neun
weltliche Mitglieder dagegen nur drey V  2 vler gei tliche Wenn
ich auch per önlich zu dem die er In tanz weit überwiegenden
weltlichen Der onale das Ee Dertrauen haben kann,  o kann mii
als Gei tlichen gegen  tiger gei tlichen ache doch auch
nicht angenehm  eyn, uin der Unter  1 der mir vorgelegten Fragen
zwey Namen weltlicher Herren no keinen Namen gei tlichen
Herren le en Die ritte, höch te, In tanz, dasjenige ollegium,

praecipitare her  irzen,  ich 3u Ende neigen; Ublimare =
 ich emporheben, empor teigen

Regulativ für das Rendsburgi che Kon i torium vo  2 11 Sep
tember 1815 , Chronolog. Sammlung 1815, S
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von welchem alle kirchlichen Ge etze, ücher, Bewilligungen ete. QAus

gehen, VN welchem Üüber alle kirchlichen Angelegenheiten ent chieden
wird, die Can  ley, enthäl ni ein einziges gei tliches Mitglied. 80
wird die 2 regiert von Männern, die  ie nicht weiter kennt als
daß  ie die Dredigt hören und die Sacramente empfangen in ihr,
übrigens Diener des Staats, dem elben aus chließlich eigen  ind
daher ich wohl agen kann, die Kirche  ey in Gefangen chaft,  ey
ein n tituts des Staates geworden,  ey keine eve, keine Kirche mehr.)

bin aufgefordert, meinen Satz bewei en, darum würde
ich treulos handeln gegen die 1  E, deren iener ich bin, und

Ew Rönigl aje mich mißtraui ch zeigen, enn ich ni
meine Gründe freymüthig vorbrächte, oder wenn ich  ie mit dem ge
wöhnlichen Firniß, aQaus Ur und Hab ucht ereitet, übe

Der Erfolg hat in gedoppelter in ich bewie en, daß die
ESinrichtung ein Fehler  ey

In Bin icht der Kirche ie e,  oweit  ie eine 1  aAre i t,
efinde  ich imn tiefem Verfall, was ÜUberall ge agt und beklagt wird.
Woher Pd Weil der Glaube gewichen i t Wovor i t der Glaube 8e
wichen d Vor den glaubenswidrigen Dredigten, Kirchen  und ul
büchern. Wie kamen le e Dredigten und Bücher in die irche, das
Unkraut unter den Weitzen d Das hat der ein gethan, während
die Ceute  chliefen, die die Wache hatten, oder weil die Wächter
ihrem Dien t nicht ge chickt dren. Wer le e Leute be tellt d
Eine weltliche Behörde, die lur den Namen einer gei tlichen atte,
die ihrem Stande nach eine ol Wahl nicht ver teht, und ebenfalls
ihrem Stande nach  ich weniger für die gei tlichen Sachen intere  iert.?)

In Hin icht des Staates Nur In der reyhei kann die
Kirche dem Staate Itzli werden, worauf der Q ab ieht.
Wie enn der Soldat Aus eigenem Lie und QAus le für Rönig
und Vaterland ein zuverlä  iger nd apferer Soldat i t,  o lei tet die
Kirche auch ur VN freyem rie ihren ien t, acht die ltten mild,
den Sinn fromm, das Herz froh, V der Gefangen chaft aber äng
 ie ihre die eiden und  eufzt Wie könnt ich! 137
Man fürchtet die Drie terherr chaft; gut, da u hat man Ur ache, doch
auch Gegenmittel. Es elben die Gei tlichen aber doch diejenigen,

Sowohl die Darlegung des damaligen R  tszu tandes wie die

Entwichlung, bor em im 18 Jahrhunder un an 
hi tori che An chauung i t durchaus richtig in der Tat i t die kir

Hintergrun Uund das juri ti che in den Vordergrun  chiebengen, das gei tliche Element in der Kirchenleitung immer weiter in den

In die er Argumentation i t gewi ehr viel ges edo
i t 3 edenken, daß eine QAus „Gei tlichen“ zu ammenge etzte Tchenbe
E in der Zeit des Rationalismus wahr cheinlich noch    mmer ge

als eine juri ti che, die  chließlich doch nach dem geltenden
echt ent cheiden mu mne Synode E damals auch eine andereahl getroffen
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durch welche die Kirche ihr Werk thut und ohne welche  ie nichts
thut (ich rede ON der lutheri chen und ni von einer Quäkerkirche):
da un die Gei tlichen  o herunter etzen, daß  ie jedem weltlichen
Beamten mü  en nts gehen oder nachtreten;) etwa Einen hervor 
e  en von  ieben oder acht under. nd den al o  chmücken no
höhn, daß niemand  eines andes auch nur die Cücke auszufüllen
für würdig gehalten wird,?) nd auf die Art alle andern, die doch
iisdem auspiciis ereati et collegae, NOIN ministri sunt, V. Liv VI,

in den Augen der Men chen noch tiefer herab etzen; durch Aus
zeichnungen für bürgerliche Verdien te dem Streben derer, die  ich der

gewidme haben, eine fremde von derI abgewandte Rich
tung geben, welches nach der atur des men  lchen Herzens durch
ol Auszeichnungen lur 9gar el ge  ieht; den Gei tlichen
ni ein eigenes Qus Mitgliedern ihres andes be tehendes Gericht
zu geben, de  en  ich doch der gemeine Soldat trö tet nd freut; die
ei tlichen klein machen, von denen doch Großes erwarte wird, und
 ie wao machen, indem durch allerley Vorkehrungen und Bewilli

ihnen das ittel entzogen wird, durch welche   ie ar
früher, nämlich bei den Caien der Glaube an Offenbarung, den die
Alt. zunichte nacht, mithin den Predigern den Charakter  olcher
änner nehmen,, denen Gottes Wort anvertrauet i t, die, W  ie
kommen in ihrem Amt, mit Gottes Wort in Gottes Namen kommen;

was können  o herabge etzte und tief tehende,  o  chwache Männer
lei ten! WS werden  ie, die eS erfahren nd erkennen, lei ten
geneig  eyn! er denn auch das Dredigtamt, nach  einem
Einfluß Et,  o gut wie  till; Se  morde aber und Hurerey
nd Brand tiften nd Banquerotte nd Dieb tähle werden zahlreicher
in dem elben Verhältni  e, wie die ——— in den Dien t, in den
ndien des Staates tritt

(Ich chreibe die es innerhalb einer ——  E, die keinen Rönig
hat wie einen Unterthan, die Begriffe eines olchen Verhältni  es
u angewendet werden.)

Das i t doch übertr  *  eben Vgl Calli  Een Anleitung, Aufl.,
2 Der General uperintendent hatte keinen dem katholi  en Weih bi chof ent prechenden Stellvertreter

als 110 der ecclesia SanctoOrum tle e wahre 11  L,mit der die Rationali ten nichts anzufangen wußten, WOTL für Harms ein
 ehr lebendiger Begriff geworden: das erhebende Bewußt ein, der

der Gläubigen gehören, gab ihm Mut Uund    o frei den
„Obercommi  arien“ der äußeren . gegenüber treten J übrigeni t auch der vorhergehend e  A  ehr bemerkenswert Wwie eL i t,daß nUl ein un geil tlichem unne hoch geehrter Uund geachteter Prediger tand eine . tragen kann,  o i t auch eine hi tori ch urchauszutreffende Beobachtung, daß die Zeit der Aufklärung le längermehr den ediger nicht als Gei tlichen (Prie ter, mit Harms reden),ondern nach  einer Tätigkeit für das „Gemeinwohl“ und als den Ober
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Da braucht einer kein Oedipus eyn, ein Davus kann das
vermerken,) daß bey  olcher Verfa  ung,  ie gehalten
wird, an n eyde, + und aat, Grunde gehen ber
tiefer  cheint mie die Bemerkung liegen und ich weiß kaum, ob
ich mit laren Augen  ehe, wenn mir cheint, als wüůrde nach den
Perioden der Weltge chichte das Heilige einmal wieder das Hege—
monikon werden, und der Staat imn die aufgehn, wie ver 

geblich ver ucht i t in der katholi cheu uu  L, weil angelegt
oder überhaupt weil angelegt War, wie O  weben mag den
Für ten, die in den heiligen un getreten  ind Indeß ich muß
fürchten, für einen Anhänger der Frau von Krüdener gehalten
werden,?) be  er ich re noch einen run daß die bei
den Landesfür ten  tehende ober te Leitung nd Ent cheidung ein
Fehler EV, nämlich,

bey die er Einri  ung entbehrt derjenige rediger, der eine
eigentlich gei tliche Sache mit dem Obercon i torio hat oder wider
da  elbe, des Gerichts tandes, von welchem ein competentes Urtheil
erwarten kann. Jede Appellation ware On eine ol Sache Der
Landesherr oder  einer das höch te Collegium, der gei tlichen
en von andes Wegen nicht kundig, wůrde 10 wieder zurückgehen
mü  en QAn das zum el Aus gei tlichen Mitgliedern be tehende
Obercon i torium, zu dem judicio quo elber, wobey doch der
Appellant keine Gewähr ätte, wie Wer m secularibus appellir die
höch te Gewähr findet.d) Was bliebe al o einem rediger VN-  olchem
beamten untergeordneten lener des Staates wertete. Auch Iin un erem
an wurde Predigern der Danebrogorden und der te „Con i torial
ra mei tens für Verdien te egeben, die auf „bürgerlichem“ weltlichem
Gebiete

Davus 8SU. 110  — Oedipus,  prichwörtliche Wendung QAus eren
zens Lu t piel Andria QvUS der Umme Qve, Oedipus der ei e,
der das Rät el der Sphinx

Hier hat Harms mit  einem Zweifel, ob mit klaren ugen ehe doch ehr recht Der religiö e anz, den der von der  chwärmeri—
rau von LTrudener geleitete Kai er Alexander über  eine „Heilige

lianz  4° gebreitet E, muß Harms, der 10 für C5 eligiö e  o Eempänglich war, für einen Augenblick die en verblendet haben,
EL in die em ange auf Ti tum gegründeten Völker oder vielmehrMonarchenbund den Anfang einer und e  eren Ordnung der Welt,
einer Leitun der Völkerge chicke ach religiö en Prinzipien, einner Hege
monie des iligen über das  ah Das wider prich einiger—
maßen dem klaren und reali ti che Urteil, dem ge unden dithmar i chenBauernver tand, mit dem CI die weltlichen Dinge betrachtete. Aber
Er Dr 10 eine komplizierte atur, die mancherlei Gegen ätze unausge glichen un  ich vereinigte.

Obergericht, aber auch b0  — Oberkon i torium khonnte man
thronum Aappellieren In beiden Fällen ging das Urteil Ober

gericht, bezw Oberkon i torium ru die Kanzlei MDOL  ozu agen nUr
Revi ionsin tanz, keine Gerichtsbehörde. Aber un weltlichen en
man das i t Harms' danke für eine evi ion des Proze  es doch
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Falle zu thun übrig anders, al bei dem Obercon i torialRus pruch
 ich beruhigen und venn er's nicht könnte, zu thun, Wie Pa tor
Wattenbach in Qr. der vomnm Obercon i torio an den Richter aller
Richter appellirte Nach einer Band chrift, die ich davon habe, auch
haup  1 in Schol 3571 Hierauf i t noch zeigen, daß ES
ein In Eil * Unordnung gema  er Fehler EV, enn in lu
theri chen Cändern die ber te Leitung und letzte Ent cheidung bey
dem Landesherrn  teht

denn n gar einem elange  eyn N Beurtheilung
gei tlicher Sachen, daß die Gei tlichen Unter und Auflegung
der HBand geweihe werden d Und venn auch diejenigen hierauf 9gar
ni geben, die nicht einmal an un ere beyden Sacramente glauben,
 o, mich, räumet doch der nüchtern te Rationali t  oviel ein: der
tägliche Umgang mit Gott, die ägliche For chung in göttlichen Dingen,
die ägliche Be chäftigung mit gei tlichen Angelegenheiten a  e etwas
zurück, flöße einen Sinn ein, ein Vrtheil oder doch den Takt
eines rtheils, 0d0 der Landesherr wol Ur ache gabe, das Urtheil
der Gei tlichen ni zu verachten ondern einzuziehen von thun
lich t vielen und On den gei tlich ten Uunter ihnen, ehe eine gei
liche Sache zur En  eidung kommen läßt. Al o verfuhren die Can
desherrn zur Seit der Reformation. Im allerer ten Anfang CtUum
merten  ie  ich thätlich 8ar nicht die Dredigt, wie  ie
denn auch nicht gewohn daren Unter dem Ap t, Sorgen

aben,  ondern  ie ließen lles frey ge  en Der er te In
 erem an ausgegebene Religionserlaß i t völlig indifferent, der
rla önig Friederich des V  en 152 daß niemand der Re 
ligion willen, päp ti cher oder lutheri  er, einem anderen an Leib,
Ehre und zeitlichen ütern Gefahr und Unheil zufu  ollte, doch
die evangeli Ee  re dem vorzuhalten ndo da  elbe
mahnen, des Pap tes Gräuel no Abgötterey 3u verla  en. Unruh
und Unordnung ent tanden wie von  el indem das pap tliche Joch
abge chüttelt und noch kein anderes Regiment eingeri Wwar. Es
war ein Zu tand damals, Jedermann  einem DPrivat  lauben
nachging nod dem elben gem erke ging, ungefäh Wwie
jetzt wieder angefangen hat  eit einigen Jahren und wohin
den Vorteil, daß in der Kanzlei e  ere Juri ten en als Im Oberkon itorium In gei tlichen Sachen agegen uin der Kanzlei ein
be  ere Ein icht, eil hier die gei tlichen Mitglieder völlig ehltenrichtig le e Argumentation in der Theor  le war,  o at doch gerade die
vorliegende Verhandlung ezeigt, daß Harms bei der rein juri ti cheKanzlei e  eres Ver tändnis Und gerechteren pru and als bei dem
berkon i torium und gerade den gei tlichen Mitgliedern des elbenWorauf nach zwõ en der Prop t Uund na 14 0  en der
ndvog tat ächlich wie Wattenbach un  einer Appellation den himmli  Richter rbeten d  E, des C  tarben, mit ihm NII
ron ihr C empfangen. * Kirchenge chichte, 371—75
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völlig wieder kommen wird durch die Enthu ia ten,) wenn

ihnen nicht Einhalt ge chieht, we wollen zwi chen u  0  en und
el  charfe Richter eyn Schmalk Art 8. und alle  ymboli  en
Bücher a  en möchten. In Sach en War natürlich die Unordnung
und Unruhe größten. Den  äch i chen Kirchen ver ertigte —  O  uther
1526 eine Kirchenordnung,?) die fa t von allen Kirchen angenommen
wurde auf des Churfür ten Empfehlung, welche Empfehlung bald,
da bey  teigender nru äußere Gewalt erforderlich ward, in eine
Befehlung  ich verwa ndelte In iel ent tanden die Boffmann chen
Vnruhen, deren Beylegung das Flensburger Colloquium Unter
dem Directorio und PDrä idio des Rronprinzen, HBerzogs, 529 QAus

ge chrieben und gehalten wurde. Boffmann außer Irrlehren
ber das Abendmahl Schmähungen ber die rechtgläubigen rediger
ausgehen la  en.“ Der für tliche Antheil die er kirchlichen and
lung War  chon mehr als in pectori ch und executip, fing  chon
judicirlich und efinitiv werden. 1  Jubel-Gedächtniß
118 Das ware der er hi tori che Anfang der ober ten Leitung
und letzten Ent cheidung un rer Landesherrn auch in eigentlich gei t 
en Sachen nennen. Wiederholt, WOr kein egimen in der
irche, als man das päp tliche Joch abge chüttelt Die er
en mit dem Lehrbegriff ehr be chäftigt, als daß  ie auf
Formen des gei tlichen Regiments waren bedacht gewe en, auch
len während des ri chen Andenkens die päp tliche vranney die
Gründung eines QAus Gei tlichen be tehenden Regiments ihnen  elb t
gewi nicht ath am, vielleicht gar überflü  ig bei der jungen
des QAubens 3  ber die emuther da angten die ür ten 152
ordnete Johann der Be tändige, 1533 Johann riedri der Groß 
müthige Kirchenvi itationen an, andgra Philipp  chon früher
durch die That die bi chöfliche Geri  Sbarkeit aufgehoben nd in
der Freude ber das ge ichertere und  chnellere elingen ihres theu 
Tren Erts en die Gei tlichen nicht allein die Für ten bey
treten,  ondern rbaten den Bevytritt  elb t und Orderten Ogar dazu
auf. Waren und lieben  ie doch immer, Wwie  ie nicht anders
dachten und denken konnten, die, glei Unter Für tennamen,
doch Im Grunde die Leitung und Ent cheidung hatten 22  ie
wurden mit den Gemeinden  chon immer mehr davon entfern Ge
mäß der damaligen politi chen Verfa  ung in un erm Cande kam Im

Wie den oben genannten D T. Neuber und den Phi
D O Berger.

Harms  cheint die „Deut che und Ordnung Gottesdien ts
von 1526 denken Der „Unterricht die Vi itatoren  —04 T chien
er t 1528.

In der von Profe  or in getreuem Nachdruck
wiedergegebenen Schrift „Das Nielas 5° der Magdeburger Pa tor
ein lügenhafftiger al cher na en  ey  7*0 (Schriften des

G.,
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1542, glei irgend einer anderen politi chen Einrichtung,
welcher rediger und Gemeinden weder imm  noch rathgebend An 
et hatten, durch Rath und u eines ver chriebenen fremden Gei t 
en die Kirchenordnung für eswig und ol tein Stande, auf
einem Landtage Rendsburg gegeben, den u vo Rönige,
mit den Räthen, Drälaten, Ritter chaft, Mannen und Städten Eein
kein unternahm noch, in Ab icht der re eigenmächtig
etwas, ge chweige Neues vorzunehmen, „dar behöde vns odt vor“,
 agt un ere RKirchenordnung.“ Die er und jener in theologi chen
en nicht unkundige Für t ntwarf zwar uta  en und ireni che
Vor chläge, doch wurde den Gei tlichen noch immer (die Gemeinden
kamen chon nicht mehr mn Betracht/ die eve Erklärung, Annahme,
Verwerfung zuge tanden, ihnen inzeln und V- corporibus auf Con 
venten. Die Bewegungen der eyden Interims, des Kryptocalvinis 
mus wurden immer bedenklicher, herr chte Verbitterung und Ver 
wirrung Unter den Theologen, und man ward be orgt, die reine
re wieder verlieren: das bethätigte die Für ten be onders, Friede
und gut egimen herzu tellen. Urfur Augu t ma einen Vor 
Qg 8D brauchte als run „weil kein Unter ihnen eV,
on mu wol, wie Agte, jede Obrigkeit  ich illig  cheuen, Unter
die verwirrten Ge  üther der Theologen  ich vermengen. Die
Concordienformel Wwar m Werk. Es wurden Stimmen ge ammlet
der Drofe  oren, rediger und Schulmänner, nebenbey aber auch  chon
Für tenbefehle zur Unter chri gegeben, wie oben angeführt, an
VI Cap Die Hol teini che Gei tlichkeit er.  ich einige ale
wider die Concordienvor chläge, in Ueberein timmung mit den Her
zögen Der We tphäli che Friede be timmte zunäch t die Verhältni  e
der lutheri  en 1 zur katholi chen nd reformierten, Boehmeri
Inst. Tit 29 — 34.; ratione internorum war eben nichts
mehr be timmen und konnte Snabru auch ni  S, der atur
der Sache nach, be timmt werden. Es Waoar dermalen in den eigent  8  2
lich gei tlichen Sachen wie ein gemein chaftliches egimen der Candes—
herrn und der Theologen. 50 änderte hierin un eres Candes die
1660 eingetretene Souverainität des Landesherrn ni  5, denn
konnte nicht Mehreres Üübertragen werden, als bertragen war

beydes nach der atur der ache und nach dem derer,
die übertrugen Mosheim, de  en Kirchenr. 589., erinnert
Art. des We tph Friedens, nach welchem den Gemeinden ihre
unabtretlichen vorbehalten bleiben, vgl ie e, Kirchenrecht.
CTh 5, 386 94, 365, 81 A; des QAubens Herren

die ni  en Bi chöffe und die Schleswig Hol teini chen
Drälaten nicht, konnten mithin auch kein jus reformandi übertragen.

der Vorrede Michelf E 2 Nicht wat nyes thoen dar behöde Ivns odt III
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ein, wos den Glauben betrifft,  o wurde der bey die er Verände—
rung mittel t des Rönigsge etz es noch fe ter ge tellt:)  o waren auch
auch damals  chon imn Ab icht des Liturgi chen fe te, wie man iel 
leicht glaubte, ewige Formen. Demnach wurde für õthig 2
halten, wie denn auch unpa  end und un chicklich i t, da
ein volles Vertrauen gegründet werden  oll, mißtraui che aten ein 
zu chlagen die II. noch be onders wahrzunehmen auf den
möglichen Fall, daß der  ouveraine Landesherr könnte vermocht
werden, etwas erla  en zum el des QAubens und zUur
Verletzung der Gewi  ensfreiheit. Die Gemeinden  ind auch in ihrer
Gewi  ensfreyheit immerfort unbeeinträchtigt geblieben, wie das
Anfang des vorigen Jahrhunderts die Verfügung des Exor 
Cismus und nde des vorigen Jahrhunderts die Verfügung
der Agende ehrt; die Gei tlichkeit in  e hat bedauern,
daß ihr unmittelbarer Einfluß auf die Leitung und Ent cheidung in
kirchlichen Sachen mit dem re 12757 aufgehört hat. In dem 0Q0  re
nämlich  chnitt der Landesherrliche Befehl, daß *  ber die Nothwendig 
keit eines haltenden Synodi von den Uperintendenten einberit  et
und die Propositions-Stücke vorher einge andt werden  ollten, den
Synoden, die bis dahin in der Ordnung gewe en waren,s den letzten
Ner ihres Lebens, das  ie von nbeginn der I gehabt, ab

und inwieweit neben dem, reylich Oten, Symbol ein le
bendes rgan, eine be ondre fortlebende Reprä entation der Kirche
nöt hig —7 das Svmbol Im Een alten, 0Q0  e  E in die eit
oder die eit In da   elbe fügen,“) darůber habe ich kein Urtheil
bereit, i t auch keins gefordert von mir. Das ieg Tage, mit
der Schrift tellerei i ts ni gethan Da  chreiben ich und meines—
gleichen; viellei gerade die Ein ichtsvoll ten  chweigen  till „Wir
 ind weit gegangen“, 51 weit  ind wir“ alle Gei t 
en im Qn prechen  o, und denn ich und meinesgleichen
uns gleich am als verlorene Do ten  chicken la  en nach der anderen
eite hin, geht gut,  o  ind wir doch auf jeden Fall ühne
D  eute gewe en und hätten wohl auf  anfteren egen 0Q  Ee  E iel

oben 528.
Vor  einem Erlaß II ezember 1737 Ab chaffung

des Exo  18 gab önig Chri tian VI den Predigern auf, die Sa E
mit den Gemeinden be prechen, Uund der TIa er befahl,  ich Rei
Nem wider etzen, der allenfalls nach der vorigen Art  ein Kind
taufet Aben wollte. Die Verfügung, we den Gemeinden die Ein
führung oder Ablehnung der Adler chen Agende frei tellte (Januar
er chien allerdings er t, nachdem der allgemein befohlenen Ein
ührung Unruhen ent tanden

le Iim Königlichen Anteil üblichen Synoden, die  eit 1737 nicht
mehr gehalten wurden, be tanden allerdings nUuLl QAus den Uunter Vor itz
des General uperintendenten Prö ten

Au le e Stelle zeigt, wie Harms ein Orthodoxer im
traditionali ti chen unne gewe en i t

8*
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erreicht; geht nicht gut,  o  ind Wir unvernünftige olle
eute gewe en,  ie ber die Wei en und Moderanten Sie gehaben

Daß übrigens vynoden noch immerfort einen Gegen tand
ihrer Tätigkeit gefunden hätten, das zeig aufs Klar te die Er
einung in un erer Landeskirche, daß während eines Men chen—
lebens eine Anzahl Fe ttage abge chafft,?) ein neules Ge angbuch, ein

Ratechismus, eine (Cue Agende auf landesherrlichen Befehl
und eine Bibelausgabe mit Anmerkungen zum und Schul
gebrauch Unter der Empfehlung eines landesherrlichen Drivilegii QAus

gegeben  ind mit chronologi zunehmender Entfernung der kirchlichen
Concurrenz abey wer erkennte nicht und prie e nicht
 res Landesherrn und Ober ten Bi chofs wahrha *  ber Glauben und
Recht altende Ge innung, bei welcher rediger und Aven dürfen
ihr Urtheil frey ausgehen la  en und,  oweit gegründet efunden
wird, der ESin chränkung oder Einziehung  olcher Schriften dürfen 2
wärtig  eyn, daß auf Art der Fehler des Regiments die Tugend
des egenten offenbart.s)

ns zum 91 ten Satz
daß die darin mißbilligend erwähnte e etzung erledigter rediger 
e  en mit den prote tanti chen Grund ätzen un rer I  ich nicht

vereinigen
Mir gehe C Mosheim ran. In  einem RKirchenrecht der

Drote tanten  agt 605 Die der+ werden einigen
rten ehr unterdrückt, und fehlet nicht viel, daß man das
jus eirea auf die ewi  en ausdehnet und von dem Sy tem
abgehet, das un ere Reformatores hatten, i t un treitig, daß
die Gemeinde ein Recht bey der Setzung der Lehrer habe Wir 8e
 tehen die es Recht un anderen Fäll zu,“ und bei einigen Gemeinden
i t ogar das Wahlrecht wieder eingeführt. (In un ern Herzogthů
mern i ts ber umgekehrt der Fall, daß bis in die neue ten Seiten
her Gemeinden ihr Le und bei keiner wieder ein 
eführt i t, er auch keinem Sweifel unterworfen  ein kann, die
Regierung habe die Maxime, alles re allmälig und den Re t
viellei auf einmal aufzuheben.“) Mosheim weiter: Eenn bei eini 

Habeant Sibi
Verordnungen b0  2 Jahre 1770 und 74 die dritten

Feiertage den en Fe ten, das Fe t der eiligen drei Könige, der
Reinigung Mariä, Johannes des Täufers, der Heim uchung Mariaä, Mi
chaelis und Allerheiligen, die bvon der Kirchenordnung (S. 39) noch bei
ehalten ab

Line  ehr feine, eines Sinnes nicht entbehrende Schmeichelei!
Die vier vorhergehenden Orte ind Iim Manu nkript ver ehentli

ausgela  en.
ierzu emerkt Asmu   E Sp 724 „Die e Vermutung hat

 ich bis jetzt (1829) nicht be tätigt“ Immerhin  cheint auch mir un
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gen Gemeinden i t kaum der Name eines übrig gela  en
worden. rediger, die gleich am wider den Een der Ge

Manmeinde ge etzt werden, en wenig le und Hochachtung.
 iehet  ie für Creaturen der Für ten + denen man keine e  chul
dig  ey Oftmals werden Ogar den Gemeinden Lehrer aufgedrungen,
bey denen  ie vieles erinnern aben, und denen  ie  ich mit
ewi  en nicht anver  Uen können. Die es echt bey e etzung der
Lehrer, illig imn un rer 1 erweitert und be  er eingerichtet
werden: denn das  ind Gewi  ens achen, worüber kein Rönig, kein
onarch, kein LCandesherr herr chen kann,  ondern alleimn der große
Ott.

Auf le e Erklärung des berühmten Rirchenrechtslehrers, Rirchen
hi torikers und Theologen, und nach der Bemerkung, daß von mi x
I2 thesi nicht allein die Be etzung durch den Landesherrn, ondern
eben Owo die Be etzung, die Drä entation und Wahl durch Magi trate,
RKirchenkollegien, Gutsherren etc. gemeint  ey, re ich meine Gründe
in nach tehenden Untten

Man la  e den Anhang den Schmalk Artikeln über 
chrieben: De P  8 et jurisdictione Episcoporum Ur eine auch
bey uns gültige Schrift gelten oder nicht,  o gilt doch als eine
Kirchen Nuctorit  ät,  o gelten doch die Gründe, auf we ich ver.

wei e, wie  ie in die er Schrift angegeben  ind für den Satz, Con-
cordia ed Reineccii, 546 „Ecclesiam retinere jus vocandi,
eligendi et Ordinandi ministros. Et hoe jus est Proprie datum
Eeclesiae, quod nulla humana auetoritas Heelesiae eripere potest.

lim populus eligebat Pastores et Episcopos. Und im Vor:

hergehenden Traktat De potestate Papae, nach der Be  reibung
einer Bi choffswa ge agt wird, 531 Hune Cyprianus
VOOCA divinam traditionem et apostolicam Observationem.

Die Gemeinden mei tens früher reformirt als Für ten
und Obrigkeiten, und da nach Aufhebung der päp tlich bi chö  lichen
Gewalt noch kein anderes egimen die getreten Wwar,  o
nahmen die Gemeinden Pfarrer und  etzten  ie ab Noch 1556
chreibt Luther Wie wir denn allhier Wittenberg aut der Vi ita 
tion auch den PDfarrherrn wol la  en ohne Wi  en und ath des
weltlichen Regiments annehmen und Urlauben. Dergleichen zeig auch
die dithmar i che Rirchenge chichte.

Im Reinen muß doch ohl die ache nicht  eyn In
einigen lutheri  en Cändern i t das Be etzungsrech aus chließlich bei
dem Landesherrn, in andern wieder gar nicht Ferner, imn dem elben

tionali ti chen Zeit die Tendenz geherr cht haben, die unmittelbare
Be begün tigen. une nähere Unter uchung arüber ware
wun
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an werden einige Stellen vo Landesherrn, andere Stellen von
Patronen, von Delegirten Unter willkührlicher Suziehung der Ange
 ehen ten des Rirch piels, andere Stellen von allen Hauseigenthümern,
andere auch mit von Häuersleuten, wenn  ie Kirchen Pflug cheffel
geben, be etzt, wie das In ol tein alles der Fall i t.D

Bie und da mag ein urkundliches echt vorhanden  eyn,
auf welches  ich gründet die Wahl Per privatos, aber daß jeder ein
Recht hat zu urtheilen, Ob der ihm recht predige oder nicht, ob
dem  eine und  einer Kinder Seel und Seligkeit könne anvertrauen
Im Confirmandenunterricht, vor der RKanzel, Im Beicht tuhl, ur peci
ellen vertrauten Seel orge und daß jeder darůüber mit preche, ohne
evormundung des Episcopats oder des PDatronats, und  eines
Theiles eitrage dazu, daß derjenige, den fůür  ich und für die Ge
meinde in der wohnt, als den Würdig ten erkennt, das ieg 8e
gründet un einer ältern Urkunde, in er elben, die der ganzen
ri chen I zum Grunde iegt, das el Im ewi  en, aufbewahrt,
wohin nicht Otten und Mäu e kommen, imn dem +.  1 des Men chen 
bu ens. Ein rediger i t wie eine Eue Agende, wie ein
neller Ratechismus und ein nelles Ge angbu  —

Davor  ollten illig weichen alle auch Unter dem recht
mäßig ten Ite. erworbenen Hät auch Jemand, wie Cuc
der Hauptmann, QAus e. dem dem elben eine ule, eine
— gebauet, müßt doch, Wwie der auptmann, das Be etzungs
recht  ich nicht zueignen, oder mehr genommen als gegeben
Denn eine Kirche kann die Gemeinde  chlimmenfalls entbehren, aber
eines Dredigers, welchem  ie Vertrauen hat, kaum ein Gnaden
jahr lang

Wie ein Dap t, PDius II., ugs Conf. Art geur.  2
theilt hat über den Oeltba der Gei tlichen: „daß wichtige Gründe
dafů even, doch wichtigere dagegen“ eben  o verhält  ich
mit der Be etzung der Drediger tellen Per Privatos et peregrinos.Es muß zuge tanden werden, daß die wählenden Gemeinden  ichweilen von fremdartigen Rück ichten leiten und gewinnen la  enein, doch wohl eine Gemeinde al o  chlecht für  ich
ge ehen, als zuweilen durch e etzung von draußen herein für  ie
zuge ehen wird. Es ge chahen vor wenigen Jahren  olcher Be
 etzungen viere na einander. Ein wahnwitziger, wirklich er
rediger vo  —2 einer Gemeinde Weg, einen Collegen Atte,

ETL das Unte Be etzungsrecht un Schleswig  2  2  Hol tein ogl. Cal 
*  — Anleitung Auch Chalybäus, mlung, Aufl.,

2)% Die er Satz i t nachträglich eingefügt worden Er will agenjeder neue rediger wirkt  ymboli ch, i t maßgebend für den Glauben
einer Gemeindeglieder.
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einer andern, allein E ein rediger, der, ich nicht irre,
un vier Jahren keine Suhörer mehr gehabt atte, der außerdem n
dem Verdacht der Hurerey an  7 einer andern, da hnehin das
Kirchenwe en un Verfall Wwar; ein andidat, der nicht be onders gut
Ur Examen gekommen War, nach einer der E  en Stellen,
welche rediger ge ucht hatten, die 16, re ihrem mte treu
und rühmlich vorge tanden; ein Landprediger ohne RKanzelgaben und
ohne feinere Cebensart nach einer an ehnlichen feinen in
C nach allgemeinem Urtheil urchaus ni pa  et. 50 wird die
Be etzungsbehörde gemißleitet! Keine die er Gemeinden hätt  o
Uubjecte gewählt!

ehaupte Es rei e jemand ur Cand und höre die
Prediger nach einander,  o wird ers ihnen auf der RKanzel hören,
wie QAus den Urtheilen uber  ie auch Im Orfe hören wird, ob
er in einem Di tricte eV, die Gemeinden Ga t oder Wahl 
predigten halten la  en, oder ihnen Prediger un die PDPfarre 2

werden. Ausnahmen reylich finden hier wie bey jeder
ege

Es wird zur Begründung des landesherrlichen Be etzungs 
rechte  ge agt die Für ten hätten das Schwerdt gezogen für den ge 
reinigten Glauben Nun, das ge chehen i t, das i t dankenswerth
ein wer hat, woas doch mehr agen will, lut gela  en dafür d
Das en die Gemeinden gethan und QAmit ugleich im Brechung
des päp tlichen 0  E den Für ten einen dankenswerthen len e 
than Lö en wir die Meinung der Reformation auf,  o finden wir
die en edanken mit darin liegen: Wir wollen uns nicht ferner wie
bisher Lehrer zu chicken und aufbürden la  en, ondern wie die e  re
nach dem Evangelio, al o auch den Mann prüfen, prüfen, der
uns die re predigen  oll Ferner, ich etze den Fall, eine Ge
meinde hätt  ich vereinbart, von ihrem mit großen Ro ten und
chwerer Arbeit ewonnenen an recht iel Pfarrland machen,
daneben waren von einzelnen Vermögenden, die ihre Gemeinde ieb
hatten, reiche Stiftungen für die Drediger telle gemacht, bey dem
an ehnlichen ausgezeichneten Ertrag auch allezeit einen ange ehenen
ausgezeichneten Prediger aben, und  ie müßte  ich nachher ge 
fallen la  en, den anzunehmen, den eine Behörde eliebig ihr zu 
 chickte, ware das nicht unrecht d Daß eine Gemeinde keinen Un 
würdigen wählen könne, QVOr i t 10 durch die Examina ge orgt.
Was die Ga tpredigten in onderheit betrifft,  o kann ich den un
nicht unterdrücken, möchte aufgedeckt werden einmal zur Beruhi 
Zgung vieler Gemeinden: wie die Ga tpredigten doch en durch
einen Allerhöch ten Befehl abge chafft werden können vor 5, Jahren,
Ungeachtet die Gemeinden arum vorher befragt wurden und viele
Gemeinden  ich für die Beybehaltung der elben erklärten, wie ich das
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von Cunden In Norderdithmar chen be timmt weiß und von der
ganzen rop tey Norderdithmar chen.)

Indem ich hier meine Erklärung chließe, muß ich ler 
gnädig te Genehmhaltung bitten, wenn ich in die em mehr  cienti 
fi chen als foren i chen, mehr kirchlichen als cipilen Auf atz den on t
wohl gebührlichen  upplicatori chen Styl und Ton nicht immer Je 
halten habe; will man nicht knechti ch tie gehen, was ein gewöhn 
er Fehler der rediger eyn mag,  o man ei erri ch
hoch hinaus; muß ich noch die feyerliche Ver icherung aus prechen,
daß ich nach gegenwärtiger Kirchenverfa  ung dem en Episcopat
und den verordneten gei tlichen Gerichten allen gebührenden  chuldi 
gen Re pect und ehor am ei ten werde, rete ein anderes Ver—
ni der —.— ein oder nicht; und  chließlich  chließen mit
der unterthänig ten nun Ew Rönigl. aje einmal in die
The en ache eingegangen  ind, daß Allerhöch tdie elben nicht
tehen, ondern weitre Unter uchungen an tellen nd rtheile  prechen,

hue mir weh oder Wem, denn die Irrlehren wach en nicht auf
den Bäumen, ondern kommen aQus der Men chen Mund nd eder,
und in gegenwärtiger  o allgemein wichtiger ngelegenheit muß jeder
gern  eine geringe Der önlichkeit bloß tellen.

Allerunterthänig t:
garms

e. otum des General uperintendenken.
Nach ingang der weiten Erklärung erforderte das ber  —

kon i torium zunäch t Oktober ber  ie und die er Aii
Um des General uperintendenten, das die er
Su dato Glück tadt, den er tattete. er  chreibt

„Unerwartet MDL mir nicht, daß der Arch Harms uin  einer
ferneren Erklärung mich als einen der Gegner nennt, die
bei der Verfa  ung  einer The en im uge gehabt habe Ttra
gen kann ich auch ei daß mich der Abweichung vo
Glauben verdächtig hält, indem nUUur von einem Glauben
 pricht, welchem mich nicht bekennen kann, aber ge chmerzt
hat mich, VMenn mir auch vernachlä  igte Auf icht ber die
ehre und das en der rediger, ber den Zu tand der Kirchen
Aund Schulen vorwirft, von nutzlo en Kirchenvi itationen rede
und mich 42) auf die In truction für den General uperinten 

Da, die Kirchenkollegien prä entierten, wurden früher A t predigten gehalten; die elben wurden durch Verfügungen bo  — 16 April,be  0 13 pri und September 1811 (Chronol. ammlung,abge chafft.
Hier 508
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denten hinwei et. Sicherli würde mir mein Amt unendli
leichter machen können, VMenn ich nichts mehr thun ollte, als
WwaSs der u  QAbe jener In truction oder des Ge etzes fordert,
und Pa tor Harms wi  en, oder, WMenn nicht weiß,
weigen  ollen, daß bei jeder Generalkirchenvi itation der Pre  —
iger entweder voLr mir predigt oder catechi irt, darauf von mir
 elb t öffentlich catechi irt nd geredet wird, daß der innere Zu
an der Gemeinen einen wichtigen Gegen tand der Unter uchung
ausmacht, daß jedesma mehrere Schulen be ucht und Prüfungen
ange te werden, und daß ich die 1500 Di tricts chulen der beiden
Herzogthümer alle ohne Ausnahme einmal, mehrere zehn bis
zwölfma vi itiert habe Da inde  en  ich namentlich wider
mich rRkläürt hat,  o bin ich jetzt Parthei, und be cheide mich,
daß mir über den Hauptinha  einer Erklärung Reine Stimme
zukommen könne.“

Adler äußerk  ich Aaher nUL ber die  angeblichen) Ngriffe
auf die Landesregierung und meint, daß le e mit dem omagial 
eide nicht vereinbar  eien. Er chließt

55  erdings verdiente  eine rroganz eine   Ahn
dung Allein hein  ein Streben Ahin gehen, als Maär -
hrer für  eine Sache er cheinen,  ich dadurch noch mehr
Anhang ver chaffen, und le e Ab icht muß ihm meines Er
achtens nich gelingen Ohnehin mo jetzt, nachdem  chon
ein Jahr  eit Publicirung der The en verflo  en i t,  pät  eyn,
die Sache ern tlich nehmen) Ein bloßer  chriftli  * Verweiß
 cheint mir aber eben  o wenig zweckmäßig, weil den Uunbe— 
a  Ee bei  ich inlegen würde V mo Aher für das rath
 am te halten, daß voLr das CoOonsistorium civicum In Kiel, oder
noch be  er, da iN jenem einer  einer Gegner, der Con i torialrat
Fock  itzt 2), vor das Königliche Obercon i torium gefordert und
ihm vor dem elben  eine Unbe onnenheit und nmaßung ern t 
lich nd bei Vermeidung unangenehmer Verfügung bei ferneren
Ver uchen der Art, Namens Sr Königl. aje tã verwie en
werde“ 0

10 nme  ehr treffende Bemerkung!
J F o ck, geb 1757 Neumün ter, ward 1782 Pre 

iger bei der däni chen Ge andt chaf un Wien, 1784 Pfarrer der evangeli 
chen Gemeinde da elb t, Superintendent uUund gei tlicher Rat, 1795 3gUum

der Neu errichteten rop tei Kiel, 1835, galt als „gemäßigter“ Ra
Hauptpa tor in Kiel mi dem Con i torialrath ernannt, 1811 Prop t
tionali t.

Solches galt als Ver chärfung des Verwei es.
Es WMTL al o doch elne ziemlich Strafe, we Adler be 

fürwortete. Daß dies tat, obwohl  ich zuer t Als „Parthei“ be 
zeichnet, er cheint mir als wenig orreht Fühlte  ich  elber als PdL.
teii ch beeinflußt,  o durfte auch In keiner ei e als Richter auftreten
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eri und eodenten des Oberkon i toriums.
Mit die em Edenken Adlers über andte das ber 2

 i torium die beiden Harms chen Erklärungen Unter dem
mob die Kanzlei und ügte ein ausführ 

Es „weiteres Bedenhken“ bei
Dies Edenken i t zum größten Elle eine Wiedergabe der

markante ten Stellen un Harms weiter Verantwortung. 35
be chränke mich deswegen un der Mitteilung,  oweit angängig,
auf die Arteile;, die das Oberkon i torium ber le e Stellen
aus pricht:

 t E i t allgemein gehalten. „Was
die  einem Verlangen gemã ihm vorgelegten be timm

Fragen etri  5  o Aben WMiir bei Entwerfung der elben
annehmen dürfen geglau daß die höhere Ab icht nicht
 ey, auf den un  o vielen Druck chriften erörterten The en trei
einzutreten, und in ofern i t die Prote tation des Verfa  ers, daß
arüber weder un Copenhagen, noch un Glück tadt, ent chieden
werden könne, völlig überflü  ig,  o wie  eine  chließliche
e, Nun man einmal un die The en ache eingegangen, nicht  tille

 tehen  ondern weitere Unter uchungen anzu tellen und Ur  —
ei 3u  prechen, unbe timmt Uund unangeme  en. Den  eientifi—
 chen er oder Unwerth der The en näher nachwei en
wollen, würde NIN  o zwecklo er  eyn, da Pa tor Harms von
Reinen be timmten Begriffen ausgeht, le e vielmehr an cheinendab ichtlich verwirrt, Vernunftgründe nicht  ich gelten läßt
Uund  elb t die er ten Uund gea  E  en Theologen,  obald  ie eine
ver chiedene) An icht aben, nicht als competente eurtheiler
anerkennt. hne  ich auf die Sache näher einzula  en, hat Aher
auch  elb t der General uperintendent, der  ich itzt als Partei
 ieht, bloß Aus der Harms chen Erklärung einige Stellen QAus
gehoben, we Cue ngriffe auf die Landesregierung enthal 
ten und Wir werden e eher bei den mn die er letzten Eingabe o wohl als un den Streit ätzen vorkommenden ahndungswürdi 
gen oder ungeziemenden Aeußerungen  tehen bleiben können.

Was Pa tor Harms un Beantwortung der er tenrage (inbetreff der mangelnden Wacht in der QAus
Uührt, 51e  ertigt un ers    ens die den Auf ichtsbehördengemachte Be chuldigung nicht Eine erfolgte we entliche Veran —

Und das Maß der Strafe be timmen wollen Daß der be 
rechtigten) Anzweiflung  einer Orthodoxie Harms bö e war, i tver tändlich. Immerhin PTI  ein Verfahren un die em nichtder von  einen Freunden  o überaus hoch geprie enen „humanen“, edlen,gütigen Ge innung.

mu te heißen „eine von der  einigen ver chiedene“ Denchfehler oben 469,elben Es  Spra
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derung des Lehrbegriffs der lu  1  en ir hat nicht nach
gewie en, vielweniger, daß  ie von den gei tlichen ehörden ver
chuldet  ey oder Wie le e durch die ihnen Gebote  te
henden Rittel hätten verhindern können. Einen auffallenden
Beweis, wie Harms C8 a5 ill dedueiren kann, iefert
 ein Urtheil ber die von den Candidaten der Gottesgelahrtheit
dem Examinationscollegium vorzulegenden Glaubensbekenntni  e

ungere und unver chuldet finden Wir be onders den
Vorwurf, daß der General uperintendent  eine Amtspflichten
nicht in tructionsmäßig erfülle ). Das namentlich erwähnte Ab
fodern der Predigten m oncepte  etzt doch allemal eine nähere
Veranla  ung Doraus Die Be chuldigung muß wohl auf
den ver torbenen Prob t Leithäu er mn Norderdithmar chen?) ge
hen, welcher  ich nicht mehr verteidigen ann Der Aufforderung,
anzugeben, Wenn der Vorwurf ener n  lä  igen Auf icht reffen
olle, welr Pa tor Harms Qus  40

Zu der Beantwortung der zweiten rage wird
ge agt „Von dem Verfa  er der The en darf man 3zwar nicht
warten, daß bei  einer An icht von den bibli chen Religions 
Urkunden andern Theologen, die  ich die erforderlichen ennt

im gleichen oder größeren   erworben haben, die Be
fugniß zuge tehe, nach redlicher gewi  enhafter T chung Uund
Prüfung auch das Re ultat ihrer Unter uchung vorzulegen, und
 ich davon gu  erzeugen  uche, daß elne völlige Glaubenseinheit
nie erwarten, vielleicht nicht einmal wün chenswerth, wenig 
ens bei dem abge chloßenen Lehrbegri des andelns )), nicht
durchaus notwendig  ey; daß notwendig auf Abwege führe,

Eine glei „ahndungswürdige  —00 Aeußerung über die mangelnde
Wacht un der —— In bei Joh Friedr. eon Calli  E Prop t
in Rendsburg, uim Anhang 3u der „Ehrenrettung  eines Vaters (Schles
wig 44 „Und die Wacht uIn der + i t  o chläfrig ge
worden, daß, Denn von der elnen Kanzel der Supranaturalismus redet,
von der weiten der Rationalismus, und von der dritten ein jämmer 
S Gemi ch von beiden gepredigt wird,  o daß man  ich in der That
nicht arüber wundern kann, daß das Ame Volk bald ganz verwirret
werden, und im Ende nicht mehr wi  en muß,  ich halten 0

9 Vgl oben 509.
Der Sinn  cheint 3  ein: Der Inbegriff der chri tlichen M o ral

jetzt (nach den rationali ti chen emühungen ie) e t die
laubenslehre nicht
OTHQ das We entliche  ei, omme auf Ueberein timmung uin der

une merkwürdige Auffa  ung für eine
ir  1  E ehorde Die en dachten anders  ie meinten, daß auch das
rechte Handeln durch die „Lleine Lehre“ edingt et Und wir eutigen
werden mit QTr zweifeln, daß die rationali ti che erabdrückung
der chri tlichen OY auf gemeine bürgerliche Tugend, we übrigens
chon un der lutheri  en Orthodo le angebahnt worden war, die Erkennt
nis des wirklich neute tamentli „Lehrbegriffs des andelns  0 abge

oder auch NUULT gefördert habe
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als ein Er religiö en Denk  —  ·  und Glaubensfreiheit,  eine  ub
ective Meinung für die allein richtige erklären und andern
aufdringen wollen ); daß auch die ernun nicht die durch
das Gefühl bewirkte lebendige Auffa  ung des  ich Unbegreif 
en aber Denhbaren mn der eligion verwerfe Uund Iun  o erne
die wahre Religion nicht von der ernunft,  ondern NUX von der
Unvernunft eêetwas e orgen habe Allein unmöglich können
wir mit a tor Harms lauben, daß durch wech el eitige pöt
ereien  elb t dann,  ie von den Gegnern veranlaßt wären
Uund er,‚ aufgefordert dazu, die, Anderen vorgeblich nachge agten,
dem Gegen tande unangeme  enen Aeußerungen nachwei 
 en könnte, der religiö e nun. Ehrfurcht vor dem gött
en e en befördert Uund nicht vielmehr der guten Sache  ehr
ge  ade werde.“

ux Seantwortung der ritten rage wird
emerk

55  teht hier nicht u Ent cheidung, uin wie ferne die
tonaer B  ibel mit dem el der heiligen Schrift Uund des ote
. irchlichen Lehrbegriffs überein timmt. Eben  o wenigwird man dem Pa tor Harms die efugni  treitig machen,  ichber die nach  einer Ueberzeugung darin enthaltenen Irthümer
freimüthig äußern. So wie ber hiemit die Beobachtung des
An tandes  ich füglich vereinigen läßt Uund der  o ehäßig eegte Um tand, daß Text uUund Noten mit einerlei Lettern gedrucht ind, in dem damaligen angel gehörigen Ettern Uund un der
Handels perre einen Grund en  oll,  o i t hier nUUL davon. die
Rede, ob Pa tor Harms  ich ber enne vo Landesherrn privi egirte von dem General uperintendenten und er ten gei tlichenMitgliede des hol teini chen Obercon i toriums empfohlene, von
einem ausgezeichneten, QWii mte  tehenden Prediger verfaßte, als
S· Uund Schulbuch eingeführte und von vielen gelehrten Theoogen im In Aund Uslande gerühmte ibelüber etzung un  olchenAusdrüchen  einen aus prechen Urfe Durch das, WS

 einer vermeintlichen Rechtfertigung in die er Hin ichtführt, finden Wwir ihn mehr gravirt als ent chuldigt.“
In der Beantwortung der rage dürfte wenig tenPunet Aund illigen  ein

Die er uimmer wieder ( iehe ogar oben bei dem Theolo Adler)Harms erhobene Vorwurf i t durchaus bwegig i t QATrms nieeingefallen,  eine bjektive Meinung für die allein richtigeerklären, ondern wie  eine Meinung der obje  1 fe t tehenden Kirchenlehre unterworfen hat,  o hat le e als auch für die anderenKirchendiener verbindli TRlärt. Stellungnahme WML den ezitelnali ten, welche Urchaus das We Prote tantismusin der „Leligiö en Denk— und Glaubensfreiheit“  ahen, Urli völligunver tändlich.
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Zu der Beantwortung der 14ge wird emerkt, daß
der mangelnde Erfolg keinesweges die revolutionäre
 icht des Verfa  ers bewei e

Inbezug auf den Sa tz (6 Frage) bezieht  ich das
Obercon i torium auf  eine rühere Erklärung und emerht neu

Nu, der Landesherr habe un eigentlichen gei tlichen en Reine
Ent cheidung; ungeziemend Uund unangeme  en  eien die euße 
Tungen ber die nechtung der 11 und die Herab etzung der
Gei tlichen.

Zum Sa tz (7 Fr a ge) endlich hat Pa tor arms
eben  o wenig nachgewie en, daß die darin misbilligend erwähnte
Be etzung erledigter Prediger tellen mit den prote tanti chen
rund ätzen un erer Kirche unvereinbarlich  ei, Uund Oomm hier
gleichfalls Uunter Einmi chung Vorwürfe auf andere gzum
eil ganz fremdartige Materien.

Das kußurteil lautet
„Wie wenig die Erklärung geeigne i t, den The en

einen milderen Sinn unterzulegen, leuchtet von  elb t emn Qn
Stellen Im Gegenthei verdienen emne ern tliche Rüge uUund önn—
ten weiteren Erörterungen, die Pa tor Harms wün chen
 cheint, Anlaß geben Indeß glauben Wir Pfli vor tellen

mü  en obpb nicht geraten  eyn dürfte, bei dem in un erem
er ten Bericht vorge chlagenen Verweis, der  ich aber itzt auf die
vorliegende Erklärung mit er trecken mu  Ea ne angeme  ener
Warnung,  tehen leiben, Uund obD dem Pa tor Harms le e
nach dem Antrag des General uperintendenten vor dem Kieler
Stadteon i torium oder ie igem Obercon i torium mündlich oder
nicht vielmehr  chriftlich 8 erteilen und das Deceret, oder, welches
noch +  angeme  ener  eyn dürfte, ein allerhöch tes Re eript ), 2
wönlicher maaßen durch das Con i torium eiviceum in inuiren
wäre, indem Wwir nur noch die einzige Bemerkung beizufügen
uns erlauben, daß Pa tor Harms einne vermeintlich bloß frei 
müthigen Aeußerungen durch die ausge prochene eier
liche Ver icherung mildern  u daß Er, rete Eein anderes
Verhältniß der Kirche eln oder nicht, nach gegenwärtiger Kir- 
chenverfa  ung, dem höch ten Episcopat Uund den verordneten
gei tlichen eri  en en gebührenden  chuldigen Re pect und
ehor am ei ten werde.“

Der Unter chied wi chen „Deeret“ und „Allerhöch tem Re eript“
i t, Wenn recht  ehe, der, daß ein „Decre Iim amen der aje tã
von der Kanzlei erla  en, ein „allerys  t e erip 1* aber 5o  —
König  elb t unter chriebe War. Immerhin i t Brockdorff etwas milder
als er, in ofern eine itation des Inkulpaten 0 das Oberkon i
torium nicht wün chen  cheint Harms' Schlußerklärung  cheint ihn
ver öhnlicher ge ti haben
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5. Iweite alleruntertänig te Vor tellung der Ranzlei
Wenn die Kanzlei weimal das Oberkon i torium 55

innern“ für nötig gehalten E;  o hat  ie Iim letzten Stadium
der Verhandlungen  ich  elber einer noch viel  chlimmeren Ver
zögerung chuldig gemacht, indem  ie Ne
brauchte, ehe  ie ihre „Vor tellung“ fertig Oenkbar ware

allerdings, daß le e Verzögerung mit vollem Bewußt ein ge
 chehen i' t, un der Ab icht, nämlich, a u tun dem Zu pät
Rommen ein rgumen für ihre  chließliche Meinung, daß
ni machen  ei, gewinnen. Jedenfalls: EE t
PTi 1819, al o fa t anderthalb Jahre nach dem Zeitpunkt des
3 ahndenden „Verbrechens“ WMOLr die „Allerunterthänig te Vor
ellung“ fertig

Sie bringt, Wie das un die en „Vor tellungen“ 1 war,
zunäch t auf 25 Foliohalb eiten enne +  U.  1  E Aund treffende
ekapitulation ber die ge amten orgänge und dann auf CuUn
Halb eiten das eigene Ttei Dies lautet wörtlich:

„Mit Rück i auf die vorangeführten m tände würde
nach dem Erme  en der anzelei,  elb t VMDenn Angenomme
werden könnte, daß der Archidiaconus Harms nicht habe voL
aus ehen können und mü  en, daß die Bekanntmachung der von
ih verfaßten The en Eein beden  1  *  E retten ber religiö e
und politi che Gegen tände erregen würde, dennoch die Behannt
machung die er The en eln Unternehmen  ein, das, we auch die
Beweggründe des Archidiaconus Harms gewe en  ein mögen, auf
jeden Fall als unangemeßen, Aund den en eines Religions
ehrers nicht ent prechend er  eint, indem mehrere der aufge  2  —
en Sätze Uund Aeußerungen un einem  o unver tändlichen und
mehr innigen ortrage darge te werden, daß  elbige der ver
 chieden ten Deutungen dhig  ind, Uund Auslegungen ver tatten,die nicht allein  chismati che und unruhige Auftritte un der 1en Kirche Erregen, ondern zugleich unpa  ende Streitigkeitenber die un das Kirchenwe en ein chlagenden weltlichen egen  —  2 tände herbeiführen könnten.

Die von dem Archidiaconus Harms  päter bekanntgemachteSchrift „Briefe ener näheren Ver tändigung über ver chie dene meine The en betreffenden Puncte“ i t 3zwar im Ganzen in

Hierüber cheinen  chriftliche Verhandlungen wi chen den ver: chiedenen Herren der nzlei nicht gepflogen  ein man WMOL  ich ohlim einen von vornherein einig. Nur un dem Konzept desUurteils ind ver  tedene an bemerkbar de  en O  uU al o+ noch einige chwierigkeiten. Wer das Schlußurteil ur prünglichkonzipiert hat, i t nicht mehr 3u Die außerordentliche Feinheit,mit der abgefa  t,  cheint auf den klugen 0 3u deuten, der 10auch der Referent ewe en Watr.
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emnem angeme  enen Tone verfaßt, hat aber doch mehreren
ellen Zweideutigkeiten, die dazu geeigne  ind, eln ferneres
Polemi iren 3 veranla  en.

Was emnã die eantwortung des Archidiaconus arms
auf die ihm vom Obercon i torium vorgelegten Fragen etri  *
 o i t 3 bemerken, daß  elb t die Art, auf we  eine frü 
heren Aeußerungen 3 rechtfertigen ge ucht hat, noch immer die
 elben Zweifel Üüber den wahren Sinn der Usdruücke zurückläßt,
und daß QAn mehreren Stellen der elben ogar Eue Zweideutig 
keiten vorkhommen.

der rage Im allgemeinen, ob der Archidiaconus
arms wegen der von ih gethanen Aeußerungen in An pruch

nehmen  ei, hat die anzelei uin ihrer ber die en Gegen tand,
voLl ge chehener Vernehmung des arms, Uunterm pri 1818
eingereichten allerunterthänig ten Vor tellung  i ch in Hin icht der
The en dahin geäußert, daß Wwie  ehr auch  elbige  chlimmeren
Deutungen ausge etzt  ind, und Wwie  ehr  ie An tand und Schick
lichkeit verletzen, doch bei der großen Allgemeinheit und Unbe
 timmtheit, mit welcher  ie abgefaßt  ind, die erhandlung auf
dem Wege des Rechtens  ehr zwei  ein würde.

Späterhin i t die gedru  e Schrift des Archidiaconus Arms
er chienen, und die Beantwortung der ihm vom Obercon i torium
vorgelegten Fragen i t eingegangen.

le e Aben aber, wie bereits allerunterthänig t emerkt
worden, die früher obwaltende Ungewi  ei ber den wahren
Sinn der Harm i chen Sätze und Aeußerungen nicht vermindert;
die Lage der Sache i t mithin we entlich nicht verändert, und d° 

demnach anno 3zur rage, welches Verfahren in die er,
ihrer möglichen Folgen wichtigen und  o viel
erregenden Angelegenheit, jetzt anzuwenden  ein möchten.

Sollte der allerho Ew Königl. Maje tät Aahin
gehen, daß das Verfahren des Archidiaconus arms gerügt VDMer.

den mü  e,  o würde nach dem allerunterthänig ten Dafürha
der Kanzelei nUuTL unter folgenden zwei Mitteln die Wahl  ein
können:

Entweder daß ih mi  e allerhöch ter Re olution ein Ver
weis nd eine Warnung  eines künftigen etragens
theilt, oder daß gerichtlich mnm n pruch enommen, und der
Fiscal ihn exeitir werde; denn einer etwaigen Entfernung
des Archidiaconus arms vom Lehramte, würde nach dem Er
en der anzelei, der bedenklichen Folgen die ein
 olcher Schritt Aben könnte, die wichtig ten Gründe entgegen 
 tehen; auch würde  olches ein Unter der milden Regierung Ew.
Königl. aje tä bisher in Fällen wie der vorliegende nicht att  2  —
gehabtes Xi  ein.
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Was die Ertheilung einer Wei ung mi  E allerhöch ter Re
 olution etri  o hat die anzelei ogleich, nachdem le e An
gelegenhei in Anrege gekommen Uund g3war bevor Harms ver
nommen worden, Hi ihrer oben erwähnten allerunterthänig ten
Vor tellung die Meinung geäußert, daß die Sache auf el e
erledig werden könne; der von der anzelei ge chehene Antrag
erhielt aber nicht die+Genehmigung Ew Königl. Mait.,
und nach dem, 1058  päterhin  ich zugetragen hat, ann die Kan
zelei jetzt die Erledigung der Sache durch einen Verweis nicht
anrathen, der Archidiaconus Harms hat nämlich un  einer letz
ten, ans5s Hol teini che Obercon i torium eingereichten Vertheidi 
gungs chrift, ene Unter uchung und ein Urtheil un  einer Sache
ausdrücklich verlangt, und würde demnach offenbar den S 
grund ätzen, und dem Begriff von Zuerkennung bürgerlichen tra
en wider treiten, daß eln  o bedeutendes Strafübel, als der Aus
ru des Königl. Misfallens, und ein amt verbundener Ver
weis, m einem finden  ollte, der Ange chuldigte
ein förmliches geri  Es Verfahren verlang

Die Ent cheidung der Sache durch nlegung eines fiscali  2  —
 chen Proce  es, und erlichen pru nach vorhergegangener
Unter uchung i t 3g3war m Fällen, wie der gegenwärtige,  elb t
der Ange chuldigte auf richterliches Urtheil provoeirt, das Ge
wöhnliche, Aund  timmt mit den allgemeinen V  1  en des Cri
minalproce  es überein. Die Kancelei erlaubt  ich inde  en die
Aufmerk amkheit Ew Aje tä aQuf einige ihrer An icht nach hie 
bei un Betracht kommende m tände allerunterthänig t 3u Erbitten

Diejenigen von dem Archidiaconus Harms un den The en,
und mn der obenerwähnten Schrift darge tellten Sätze Uund Aeu
ßerungen, we einem geri  1  en Verfahren Anlaß geben
möchten,  ind, Wie ereits allerunterthänig t bemerkt worden,  o
wol uin Rück icht des en elben beizulegenden Sinnes  elb t, als
ihrer Form nach, von enner  o zweideutigen Be chaffenheit, daß

ohne ene vorhergehende, nUr auf Schlü  e gebaute Interpre 
tation nicht möglich i t,  elbige beurtheilen, Uund die von Arms
 elb t un  einer Beantwortung gegebenen Erklärungen la  ennoch immer zweifelhaft, WS der eigentliche, un den orten, wie
 ie da  tehen, liegende Sinn  ei Es wird demnach auf jeden Fall
oOn den eri  en un Zweifel gezogen werden können, ob die
Aeußerungen iberhaup und uin welchem Tade trafbar  ind, und

i t olglich nicht vorauszu ehen, obD da Gericht, welches gur
Befolgung der ge etzlichen Regeln Beweisführung und
Strafbarkeit unabläßlich gebunden i t, Uund das durch keine Ne
benbetrachtung oder Berück ichtigung der außer den cten liegenden m tände auf  ich einwirken la  en darf, dem Archidiaconus
Harms eine Strafe zuerkennen würde, Aund auf jeden Fall, we
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Jürde aber der Fall eintreten, daß das Gericht den Archi
diaconus Harms entweder von EL Strafe loszu prechen, oder
doch nur enne geringe Strafe zuerkennen mü  en laubte,
dann würde nicht allein als  ehr auffallend er cheinen, daß
ein fiscali cher Proceß einen Staatsbeamten angeleg WOL
den, de  en Verhalten bei endlicher richterlicher Ent cheidung der
Sache für gänzlich raflos, oder doch ULr ener geringeren
Ahndung qualifieir ange ehen würde; au würde alsdann ohne
Zweifel der als un chuldig Verfolgter er cheinende Archidiaconus
Harms eine no größere Parthei, Uund hiedurch einen mehr ver
breiteten In  u gewinnen,;  o wie auch QNWi dem Fall be
ur  en  ein dürfte, daß andere mit Harms Gleichge innte MN der
geri  1  en Frei prechung des elben einen Beweggrund gleich  7  —
artigen Unternehmungen finden, Uund unangeme  ene Streitigkei 
ten von neuem ent tehen würden.

Noch wichtiger aber i t die Rück icht, daß WDenn der Archi
diaconus Arms gerichtlich belangt, und ih mithin emne weitere
Vertheidigung, und die Amt verbundene Beweisführung ber
die von ihm, jedo isher ohne Namhaftmachung von Indivi 
duen angezeigten That achen ge tattet würde, unumgänglich
nothwendig  ein wird, officielle Unter uchungen in die er Hin
 icht zugleich eintreten la  en, zuma da Harms  ich anhei chig
gemacht hat, wenn eine fernere Unter uchung eingeleite würde,
diejenigen Per onen namhaft machen, die  ich der von ih
aAngedeuteten Handlungen  chuldig gemacht aAben, und enne
Unter uchung,  o  ehr au wün chen i t, daß Unregelmäßig 
Keiten und Uebertretungen der rechtlichen Ordnung entdec und
abge chafft werden, doch im gegenwärtigen Fall eich bedenk
en Weitläuftigkeiten führen, uUund unangenehme el
läng t Wi Verge  enheit gerathene That achen von in Er
innerung bringen würden. So würde die Iun der gedruckten
Schrift des Archidiaconus Harms P S 55 erwähnte Abweichung
von der vorge chriebenen Formel des Religionseides nothwen 
digerwei e einer genaueren Aufklärung bedürfen ).

Hier ei „Es i t ein Zeichen eines tiefen erfalls, enn
ein  olches wie die augsburgi che Confe  ion, das Ugleich
ein Landesg i t, o wi eutet,  o verächtlich be prochen
und  o of enbar Üübertreten wird, wie ge chie ohne daß bisher, wie
man agen pflegt, eln Hahn darnach 4  im an „Nach nlei
ei augsburgi chen Confe  ion  400 oll etzt gewöhnlich der Religi
onseid lauten ich E, DMDer hat le e Schmuggelworte hineingebracht?

nicht ein Irrthum der Referenten?“ tle e Veränderung ( tatt
der Worte „Quch un der ungeänderten Augsburgi chen Confe  ion zu am
mengefaßt i t“) WDL Tat ache vgl Ealki j E Anleitung, Au 181°0,

auch noch Aufl 1834, 45) Allerdings i t bei Alli en die
Ungeänderte“ genannt, 05 gegenüber Harms' Referat ein
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Mit Rück icht auf vorerwähnte m tände glaubt die Kan —
zelei nicht allein als zweifelha an ehen mü  en 0D durch
nlegung enes fiscali  en Proce  es den Archidiaconus
Harms der be  1  igte Zweck erreicht werden würde,  ondern
auch, daß QAus mehreren Rück ichten bedenklich  ein dürfte, ein
gerichtliches Verfahren eintreten la  en Auch i t un Fällen,
Wie der gegenwärtige, die Zuerkennung einer Strafe als
zweifelha anzu ehen  e, keinesweges Uungewöhnlich, oder den
Regeln des Criminalproce  es zuwider, daß  elb t eine chon gur
Unter uchung gebra  e Sache, nachdem die vorläufige Unter uchung eendigt, demnäch t ohne bei den Gerichten verfolg 8
werden, niederge chlagen wird.

Für den Fall daß vor tehende Nii  en der anzelei den
allerhöch ten Beifall Emw Königl. aje tã finden möchten, glaubt
 ie annehmen dürfen, daß nicht erforderli  ein werde,
dem Obercon i torium und dem Archidiaconus Harms êetwas uin
die er Hin icht eröfnen, wohingegen hinlänglich  ein würde,
daß der allerhöch te Befehl Ew. Königl. Qje tät, die Sache ohne
wer  1  Cres Verfahren auf  ich eruhen la  en, nUuLr der anzelei
mitgethei werde

Die emnach  tellt die anzelei der allerhöch ten Re olutionEmw Königl. aje tã allerunterthänig t anheim
0 bD nicht die ngelegenhei der UVo
dem Archidiaconus Harms verfaßten The 
 en; U n der  päter dvon ihm erausgege  2  2benen Schri t, ohne weiteres Verfahren
auf  ich beruhen ürfe.“

Hier lezen die en und dami auch mein aktenmäßigerBericht. Daß die Sache auch wirklich ad Cta gelegt, der An
trag der Kanzlei Al o vom önig genehmigt wurde, wird dadurchbewie en, daß weder Harms noch das Oberkon i torium e eine

von dem  chließlich beliebten Verfahren wi  en OIm
men hat

m re 120  einer „Lebensbe chreibung“ von ener
zweimaligen eratung  einer Sache m „Staatsrat“ Es le
bedeut amer Unter chie i t. Denn MDenn die Veränderung   o autete,
dar tellen  ollte
le man QAu ein, inwiefern  ie elne Erleichterung im liberalen Sinne

Und doch kann man keinen anderen denn CT alsUrheber die er Aenderung vermuthen. Wie dem aber auch  ein möge, o i t eine eigenmächtige Veränderung elner ge etzli vorge chriebenen
tarkes Stück
Formel durch den, der gum Uter der Kirchenge etze war, ein

minder tadelnswert aber i t E Wenn die Herrender Kanzlei eine nähere Unter uchung die er Sache,  ei QAus Schonungfür CT oder
den vollen

QAus allgemeiner Piit  Offenbar vermei
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 ich vielleicht noch fe  ellen, ob die Vor tellungen der Kanzlei
wirklich durch den geheimen Staatsrat  ind Aus den
mii vorliegenden en geht nicht hervor, i t auch ziemlich
gleichgültig. Jedenfalls  ind die von Harms dort dem Könige
in den un gelegten Aeußerungen apokryp Die er  chon
deshalb, weil 10 gerade der önig war, der Im egen a 9e
gen die Kanzlei die Einforderung ener Erklärung von Harms

Dage geben die e angebli königlichen oOrte  ehrbefahl
reffen die etzte Meinung der Kanzleibeamten wieder: le e
bekhamen u Harms' Erklärung „mehr hören; al ihnen
ieb Wwooar  40

122 chreibt Harms von dem negativen rgebnis der ber
ihn eingeleiteten Unter uchung: 5  elber habe al o gedacht und

auch wol geäußert: I t Gerechtigkei gewe en, daß
die Regierung mii ni Unangenehmes zuerkannt hat,  o reu

mich meiner Sache willen;  ollte aber eine üte
un d n a gewe en  ein,  o reu mich meiner Per  —

willen, die denn doch in den ugen der Regierung nicht  o
 ein muß, als einige von meinen Gegnern  ie

chen ver ucht haben.“
Ach, wie hat  ich der treuherzige, gutgläubige Mann 3u  2

gun ten  einer vorge etzten ehorden geirrt!
Es MDQTL weder Gerechtigkeit in der Sache, noch per önliche

Ute ihn, WDenn man ih  chließlich nach anderthalbjähriger
In  einer PerBeratung „nichts Unangenehmes zuerkannte“.

 ah man den mangelhaft gebildeten Schwärmer, einen Fa
natiker, fa t einen Aufrührer, etztlich aber einen Mann, der QAuSs

Eitelkeit nUL von  ich reden machen wollte Für die a
die  ei denn au un unzureichender oder anfe  tbarer
Form vertrat, man (abge ehen êetwa von dem Konferenz—
rat Jen en) nicht das gering te Ver tändnis. J brannte die
furchtbare Not der lu  1 und in onderheit  einer
Heimatkirche auf den Nägeln E) die Hütern und Führern
der I E  Ee davon ni oder QUm etwas,
und die Gei tlichen Uunter ihnen noch blinder als die andern.
Nicht das echt einer Sache WMLr Ee WDS  ie verhinderte,
ihn anzufa  en,  ondern letztlich die ur von die em
er  rockenen Zeugen noch mehr hören, „W ih NEe nicht
ieb wOL  70

Natürlich i t die es Unver tändnis bei den behördlichen
ãzännern men chlich ver tändlich:  ie  tanden alle mehr oder
niger im anne des Zeitgei tes Uund Unter der Herr chaft der auf 
geklärten Vernunft: daß die lutheri che 7 noch mehr  ei als
enne Schule der eishei und der Tugend, und daß ihre redi  —
ger noch Höheres verkünden hätten als Frieden, oleranz und

9*
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allgemeine Men chenliebe, davon wu ihre CEele ni So
konnten  ie gewi un ihrer ei e aufrichtig fromme Cute  ein
und QAus be ter Gewi  ensüberzeugung un Harms vor Eem den
Störenfrie und den gemein chädlichen Vernunftfeind en

ber  elb t, WMenn Wir dies urchaus anerkennen, können
wir, meine nbezug auf die Führung des ihnen befohlenen
mtes einen  tarken Ade wider  ie nicht Uunterdrücken ich
meine, daß  ie die chweren nhlagen, die ihr Angehlagter un
 einer „Erklärung wider unmorali ch ebende rediger und E.
wi  enlo e Patrone erhoben und deren erechtigung man
nicht Ee  I nicht gzUum nia einer gründlichen Unter uchung
Uund durchgreifender Maßregeln nahmen,  ondern mit vollem Be
wu  ein elde Ugen zudrückten. Das WMr mehr als die
der ani  en Kirchenleitung damals  o hoch gerühmte und
oleranz; das WML Aadelnswerte Gleichgültigkeit.
Und Wwie  oll man arüber urteilen, daß  ie ihr letztes Wort
weder dem Verklagten noch dem Oberkon i torium mitteilen
wollten Offenbar wollte man weder jenen öffentlich rechtferti 
gen, noch die es kränken; man wollte un dem  chwebenden
Kampfe wi chen Rationalismus uUund Supranaturalismus
Reinen Preis Partei ergreifen. I t das loben? I t nicht
vielmehr ein Aadelnswerter angel Verantwor 
tungsfreudigkeit? Die er i t un der Harms chen ache

 o Wwie in dem Bibel treit hervorgetreten. Da  chritt man
 chließlich, durch den energi chen Wider tand gedrängt, enner
ent cheidenden Aznahme: man kaufte die noch vorhandenen
Exemplare auf, Aber man be tritt den Intere  enten gegenüber,
daß le e Atznahme eine Konfiskation dar tellen olle, Uund le
 ie Vor der Oeffentlichkeit  o äng tlich und erfolgreich geheim,
daß er t ein „Auswärtiger“ rediger die ahnungslo en Schleswig 
Hol teiner aufklären mu Aehnlich halt und verantwortungs —
los  ich die ober te Kirchenleitung  chon un der Agenden  2
 ache benommen. Wahrlich, WMenn emne Behauptung in den The 
 en berechtigt Uund begründet wWar,  o WMDQL die, daß mn un erer
2Z0 „die Wacht“ fehlte Die en laufen la  en, wie  ie
liefen, „Ruhe i t die er Bürgerpflicht“, das die aupt  2  2
maximen des damaligen Kirchenregiments.

So guch das Kirchenregiment mit Unter das Urteil,
das die ber das Kirchenwe en jener Zeit, in onderheit
un un erem Qn fällen muß Erin Kirchlicher Berfall
ondergleichen! ben Uund Uunten gleicherwei e ein Ver
tändnis mehr für der Üüberweltlichen Zweck Uund das gei tliche
e en der + edingte chon die Uebernahme des egiments
un den Reformationskirchen durch den Q enne  tarke Ver
we  ichung der Kirche Je u Chri ti nun MDTL ie e Verwelt
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lichung auf ihren Gipfel gekommen die Kirche Q nUuLr noch
den innerweltlichen Zwech wo  Gtiger Beruhigung und morali—
 cher Verbe  erung der Staatsbürger die rage Luthers WMie
kriege ich Enen gnädigen Gott? exi tierte nicht mehr Kein Wun 
der daß bei die er allgemeinen Auffa  ung die Kirche

bedeutete und tiefer Verachtung geriet
te e totale erweltlichung der   Chri ti aber WMar die

ru der Aufklärung des 18 Jahrhunderts 36 bin der
der die großen Verdien te die er Kulturbewegung auf vielen Ge
bieten und  elb t dem der wi  en chaftlichen Theologie eugnen
vollte darum bleibt doch das Urteil e tehen, daß  ie als
kirchliches Prinzip  chlechthin verwü tend 98 E
wWwIir hat

Es i t wieder CECMem Auf tieg gekommen Gerade von
1817 Qn i t die lebenswarme gläubige Predigt auch un erer
2 wieder 8 Macht geworden und Eln
von eifrigen und pflichtbewußten Pa toren i t emporgewach en
An die er Erneuerung un erer ir hat das amalige Kirchen 
regiment e timm Verdien t  ie Ram mit dem neuen
Tren Zeitgei t mit der Vertiefung der Seelen durch die großen
Erlebni  e des Befreiungskrieges die allerdings un erem
Qn. nur abge chwächt wirkten  ie Ram mit annern WMie dem
Kieler Theologen Twe ten de von Schleiermacher beeinflu
doch bedeutend po itiver als die er die ra des en Qaubens

neucer Form darzu tellen wu  14  ie Ram vor Eem mit und
durch den The en teller und  ein unermüdliches, glaubenseifriges
redigen Uund Wirken

Daß ihm, der ein vor den ehorden als enn Beklagter 2
 tanden  päter alle rungen die ani  er Zeit für
verdiente Gei tliche gab zuteil wurden i t vielleich Ener der
markante ten Bewei e für den  tarken kirchlichen m chwung,
den  elber er ter Linie herbeiführen helfen


